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Abkürzungsverzeichnis 

AWB Artificial Water Body (künstlicher Wasserkörper) 

BaP Benzo(a)pyren 

BG Bestimmungsgrenze 

BKP Braunkohlenplan 

bspw. beispielsweise 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BW Beurteilungswert (hier verwendet als Überbegriff für Orientierungswerte und UQN 
gem. OGewV (2016) sowie Präventiv- und Orientierungswerte gem. D4-Liste 
NRW) 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FB WRRL Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 

gem. gemäß 

GFS Geringfügigkeitsschwelle 

GlW gleichwertiger Wasserstand 

gng Gesetzlich nicht geregelte Stoffe (Parameter der D4-Liste des Landes NRW) 

gwaLös Grundwasserabhängige Landökosysteme 

GW Grundwasser 

GWK Grundwasserkörper 

GWL Grundwasserleiter 

GWMS Grundwassermessstelle 

GZW Tagebau Garzweiler 

HGP Hintergrundpapier 

HMWB Heavily Modified Water Body (erheblich veränderter Wasserkörper) 

IQR Interquartilsabstand 

IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung gemeinnützige GmbH 

JD Jahresdurchschnitt 

KVBG Kohleverstromungsbeendigungsgesetz 

KWSB Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung 

nrM nicht-relevanter Metabolit (von Pestiziden) 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NWB Natural Water Body (natürlicher Wasserkörper) 

OSTW Oberes Grundwasserstockwerk 

OW Orientierungswert: 

1. Bedeutung: OGewV (2016) Parameter der Anlage 7 (allgemeine chemisch-
physikalische Parameter) zur unterstützenden Bewertung des ökologischen Zu-
stands/Potenzials;  

2. Bedeutung: Beurteilungswert für gesetzlich nicht geregelte Stoffe in NRW, 
enthalten in der D4-Liste; Spezifischer, ökotoxikologisch abgeleiteter Konzent-
rationswert zur Beurteilung von Schadstoffen in Bezug auf biologische Quali-
tätskomponenten. 

OWK Oberflächenwasserkörper 

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 

PBDE Polybromierte Diphenylether 

PBSM Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
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PE-Steckbriefe Planungseinheiten-Steckbriefe 

PFOS Perfluoroctansulfonsäure 

POP persistent organic pollutants 

PSM Pflanzenschutzmittel 

PSMBP Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte 

PW Präventivwert (Beurteilungswert für gesetzlich nicht verbindlich geregelte Stoffe in 

NRW, enthalten in der D4-Liste); entspricht einem generellen Konzentrationswert 

zur Beurteilung von Schadstoffen, für die keine ökotoxikologisch abgeleiteten Kon-

zentrationswerte zur Beurteilung vorliegen. (Industriechemikalien: 10 µg/L; für bi-

ologisch aktive Substanzen wie Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel/Röntgenkon-

trastmittel und deren Metaboliten: 0,1 µg/L) 

RBW Rheinische Baustoffwerke 

sog. sogenannt 

TT Tri- und Tetrachlorethen 

TW Trinkwasser 

UQN Umweltqualitätsnorm 

UP/UVP Umweltprüfung / Umweltverträglichkeitsprüfung 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

WW Wasserwerk 

WWJ Wasserwirtschaftsjahr 

ZHK Zulässige Höchstkonzentration (UQN lt. OGewV (2016) für maximal zulässige 
Jahreshöchstkonzentration eines Parameters der Anlage 8 Chemischer Zustand) 
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0 Vorbemerkung 

Der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL) zur Bewertung der Auswirkungen durch die 

Braunkohlenplanänderung für das Tagebauvorhaben Garzweiler II, durch die RWE Power AG, 

RWE Platz 2, 45141 Essen, ist in sechs Abschnitte unterteilt: 

-  Teil A ï Grundlagen 

-  Teil B ï Grundwasserkörper 

-  Teil C ï Oberflächenwasserkörper 

-  Teil D ï Trinkwassergewinnung 

-  Teil E ï Tagebausee 

-  Teil F ï Gutachterliches Gesamtergebnis. 

Der Braunkohlenplan Garzweiler II wurde vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land-

wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL) am 31.03.1995 genehmigt. Er sieht zur Si-

cherstellung der Energieversorgung derzeit auf einer Fläche von rund 48 km² im Abbaugebiet 

Garzweiler II die Gewinnung von der Braunkohle als vorrangige Nutzung vor. In den Geltungsbe-

reich des Braunkohlenplans Garzweiler hinein entwickelte sich der Tagebau Garzweiler II im Jahr 

2006.  

Im Tagebau Garzweiler II war auf der Grundlage der dem Braunkohlenplan (BKP) zugrunde lie-

genden Abbaukonzeption die bergbauliche Inanspruchnahme des 3. Umsiedlungsabschnittes mit 

den Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath ab 2023 ge-

plant. Die Umsiedlung des letzten Ortes dieses Umsiedlungsabschnittes sollte 2028 enden. Die 

bergbauliche Inanspruchnahme des 4. Umsiedlungsabschnitts mit der Ortschaft Holzweiler, der 

Siedlung Dackweiler und dem Hauerhof war ab 2029 geplant.  

Mit den Leitentscheidungen der Landesregierungen NRW von 2016 und 2021 sowie dem 2020 

in Kraft getretenen Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) des Bundes wurde der Tage-

bau Garzweiler verkleinert und die Laufzeit der Kohleverstromung zunächst bis zum Jahr 2038 

verkürzt. Nachdem in Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl im Mai 2022 ein Koalitions-

vertrag zwischen CDU und Bündnis 90/Grüne verhandelt worden war, der einen Kohleausstieg 

bis 2030 und einen Erhalt der Ortschaften des 3. Umsiedlungsabschnitts vorsah, verständigten 

sich der Bund, das Land NRW und die RWE AG auf einen Kohleausstieg im Jahr 2030. Die oben 

genannte Verständigung vom 04.10.2022 ist durch das Gesetz zur Beschleunigung des Braun-

kohleausstiegs im Rheinischen Revier vom 19.12.2022 (BGBl. I, S. 2479) umgesetzt worden. Die 

raumbedeutsamen Inhalte der Verständigung wurden auf Landesebene zudem in der ĂLeitent-

scheidung 2023: Meilenstein für den Klimaschutz, Stärkung der Versorgungssicherheit und Klar-

heit für die Menschen in der Regionñ (MWIKE 2023) umgesetzt. Das Vorhaben gemäß Leitent-

scheidung 2023 hat nunmehr eine Abbaufläche (2006 bis Tagebauende) von rund 2.420 ha und 

wurde im Braunkohlenausschuss am 15.03.2024 vorgestellt. Der Braunkohlenausschuss hat den 

Vorentwurfsbeschluss auf dieser Basis gefasst und die Regionalplanungsbehörde beauftragt, 

den Vorentwurf zur Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II einschließlich der Änderung 

der Wiedernutzbarmachung in Teilbereichen des Braunkohlenplans Frimmersdorf zu erarbeiten. 

Der vorliegende Fachbeitrag beschreibt und bewertet die Auswirkungen der neuen Planung auf 

die Bewirtschaftungsziele gemäß §§ 27 ff. und 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2023).  
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Teil A - Grundlagen 

1 Veranlassung 

Im rheinischen Braunkohlerevier, das u.a. Teile des Einzugsgebietes der Maas, Erft und Rur um-

fasst, wird seit Mitte der 1950er Jahre Braunkohle in Großtagebauen gewonnen. Um die Kohle 

auf diese Weise abbauen zu können, wird das anstehende Grundwasser bzw. der Grundwasser-

druck in oberen und tieferen Grundwasserleitern (GWL) so weit abgesenkt (bergmännisch: 

Sümpfung), dass ein sicherer Tagebaubetrieb möglich wird. 

Der Tagebau Garzweiler ï entstanden 1983 aus dem Zusammenschluss der Abbaufelder Frim-

mersdorf-Süd sowie Frimmersdorf-West ï liegt westlich von Grevenbroich und erstreckt sich bis 

in das südliche Stadtgebiet von Erkelenz. Seit 2006 bewegt er sich im Anschlussfeld Garzweiler 

II im Westen und wird, basierend auf der 2023 geänderten Planungsgrundlage, voraussichtlich 

im Jahr 2030 auslaufen. Aktuelle Genehmigungsgrundlage ist der am 31.03.1995 genehmigte 

Braunkohlenplan Garzweiler II (MURL-NRW 1995) sowie die Zulassung des Rahmenbetriebs-

plans für den Tagebau Garzweiler I/II vom 05.10.1987 mit Änderungen und Ergänzungen (vom 

31.08.1995) für den Zeitraum 2001 bis 2045 vom 22.12.1997 (Az.: g 27-1.2-3-1). 

Vorlaufend zur Landinanspruchnahme durch die im Tagebau Garzweiler eingesetzten Schaufel-

radbagger wird die Geländeoberfläche im jeweiligen Abschnitt freigeräumt, d.h. vorhandene 

Bäume und Sträucher werden gerodet und Aufbauten und Verkehrswege zurückgebaut. Die Un-

terkante des abzubauenden Kohleflözes befindet sich in einer Tiefe bis knapp unter -125 m NHN. 

Die Kohle wird auf der sogenannten Abbauseite gewonnen, der anfallende Abraum auf der Kip-

penseite wieder abgelagert (bergmännisch: verkippt). Der Tagebau wird sich weiter in einer 

Schwenkbewegung gegen den Uhrzeigersinn um den bestehenden Drehpunkt nördlich von Ja-

ckerath entwickeln.  

Am 05.07.2016 beschloss die Landesregierung NRW die Leitentscheidung 2016 und damit erst-

malig, den Abbaubereich für den Tagebau Garzweiler II zu verkleinern und initiierte damit ein 

Braunkohlenplan (BKP)-Änderungsverfahren. Es folgte die Leitentscheidung 2021, das Kohlever-

stromungsbeendigungsgesetz (KVBG) auf Bundesebene, die politische Verständigung zwischen 

dem Bund, dem Land NRW und der RWE AG im Jahr 2022, die Anpassung des KVBG und 

schließlich die Leitentscheidung 2023 (MWIKE 2023). 

Am 15.03.2023 fasste der Braunkohlenausschuss Köln den Vorentwurfsbeschluss zum Vorhaben 

gemäß Leitentscheidung 2023. Dieses Vorhaben ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet: 

¶ Der Abbaubereich Garzweiler II wird von ursprünglich rund 4.800 ha (gem. Braunkohlen-

plan Garzweiler II (MURL-NRW 1995)) auf rund 2.420 ha verkleinert. 

¶ Die Verkleinerung gegenüber dem in 1995 genehmigten Vorhaben findet im westlichen Ta-

gebaubereich durch die Aussparung der Ortschaften Holzweiler, Keyenberg, Kuckum, Un-

terwestrich, Oberwestrich und Berverath sowie der drei Feldhöfe Weyerhof, Eggerather Hof 

und Roitzer Hof statt. 

¶ Der Tagebau hält einen Abstand von mindestens 500 m zu der Ortschaft Holzweiler und ï 

seit Bekanntgabe der Leitentscheidung 2023 ï einen Abstand von mindestens 400 m zu 

den Ortschaften des ehemaligen 3. Umsiedlungsabschnitts und den drei Feldhöfen ein. 
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¶ Aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme der Ortschaften des ehemaligen 3. Umsiedlungsab-

schnitts verändert sich zwangsläufig die Lage und Form des Tagebausees so sehr, dass 

die Autobahn A 61 zwischen der Anschlussstelle Wanlo und dem Autobahndreieck bzw. 

Autobahnkreuz Jackerath nach erfolgter Wiedernutzbarmachung als A 61n nicht wieder er-

richtet werden kann. Die Herstellung einer leistungsfähigen Straße östlich des späteren 

Sees ist grundsätzlich möglich.  

¶ Aufgrund der Nicht-Inanspruchnahme des westlichen Tagebaubereichs inklusive der vor-

genannten Ortschaften verändert sich die Geometrie des Tagebaus Garzweiler II gegen-

über dem in 1995 genehmigten Vorhaben deutlich. Das nach Ende der Auskohlung verblei-

bende Restloch wird sich weiter nach Osten in den Bereich des heutigen Band-sammel-

punktes erstrecken. Es entsteht somit ein zusammenhängender Tagebausee westlich der 

A 44n, der gegenüber der im Jahr 1995 genehmigten Planung von 2.300 ha eine reduzierte 

Größe von rund 2.216 ha haben wird. Der Anteil, der auf den räumlichen Geltungsbereich 

des Braunkohlenplans Garzweiler II fällt, beträgt dabei rd. 1.910 ha. Ein untergeordneter 

Teil des Tagebausees mit einer Größe von rund 306 ha sowie rund 90 ha Böschungs- und 

Uferbereich werden in den räumlichen Geltungsbereich des Braunkohlenplans Frimmers-

dorf hineinragen. Der Zielwasserspiegel des Tagebausees wird bei +66 m NHN liegen, der 

tiefste Punkt im See wird bis ~170 m tief sein. 

¶ Der Einschnitt der Bandanlage sowie der Bereich des Kohlebunkers und der Tagesanlagen 

im Geltungsbereich des Braunkohlenplans Frimmersdorf werden nicht verfüllt, sondern teil-

weise als Fläche für landschaftsgestaltende Anlagen und teilweise als Entwicklungsfläche 

für den Strukturwandel vorgesehen.  

¶ Entlang des östlichen Seeufers und am Übergang des Bereichs der Bandanlage zum spä-

teren See ist eine etwa 125 ha große landwirtschaftliche Fläche mit nur 1 m Lössauftrag 

vorgesehen, die etwa 10ï15 m tiefer als die angrenzende landwirtschaftliche Fläche liegt. 

Aus Standsicherheitsgründen wird die unterhalb der Wasserlinie liegende Tagebauseeböschung 

mit einer Generalneigung von 1:5 oder flacher geplant und hergestellt werden. 

Mitte 2023 führte die Bezirksregierung Köln ein Scoping zur Festlegung des Inhalts und des Um-

fangs der umweltfachlichen Prüfung durch. 

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL) beschreibt und bewertet die 

Auswirkungen der Planung auf die Bewirtschaftungsziele gemäß §§ 27 ff. und 47 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG 2023). In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und 

des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) ist die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den wasser-

rechtlichen Bewirtschaftungszielen Voraussetzung für die wasserrechtliche Zulässigkeit des Vor-

habens. Aus diesem Grund wird ein FB WRRL vorgelegt, der die Vereinbarkeit mit den wasser-

rechtlichen Vorschriften und insbesondere den Bewirtschaftungszielen nach Maßgabe der Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) darlegt. Hierbei stehen die Auswirkungen der Planung auf den men-

genmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers sowie auf den ökologischen Zustand / 

das ökologische Potenzial und den chemischen Zustand des Oberflächenwassers und deren Ver-

einbarkeit mit den aktuellen Bewirtschaftungszielen im Vordergrund der Untersuchung. 
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2 Gesetzlicher und fachlicher Rahmen 

2.1 Gesetzliche Vorgaben 

Die rechtlichen Grundlagen für ein Braunkohlenplanänderungsverfahren werden maßgeblich 

durch das Raumordnungsgesetz (ROG), das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG, insbes. §§ 38 ff.), das Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG) sowie dessen 

Durchführungsverordnung (LPlG DVO) bestimmt. 

Maßgebend für die Überprüfung und Änderung des Braunkohlenplans Garzweiler II 1995 ist die Vor-

schrift des § 30 LPlG:  

ĂDer Braunkohlenplan muss überprüft und erforderlichenfalls geändert werden, wenn die Grund-

annahmen für den Braunkohlenplan sich wesentlich ändern. Für das Verfahren zur Änderung des 

Braunkohlenplanes gelten die §§ 27 bis 29 entsprechend; dies gilt auch in Fällen, in denen die 

Änderung des Braunkohlenplanes nicht auf Anregung des Bergbautreibenden durchgeführt wird.ñ 

Aufgrund der Änderung der energiewirtschaftlichen Grundannahme des Braunkohlenplans Garzweiler 

II ist der Braunkohlenplan zu ändern und ein Änderungsverfahren durchzuführen. Die Änderung des 

Braunkohlenplanes ist UP-pflichtig. Dies folgt aus §§ 30, 27 LPlG i.V.m. §§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 1 ROG 

sowie aus § 35 Abs. 2, 3 UVPG i.V.m. Anlage 1 Ziff. 15.1 und der UVP-V Bergbau. Die endgültigen 

Unterlagen zur Durchführung der UP müssen die nach §§ 30, 27 LPlG i.V.m. § 8 ROG i.V.m. Anlage 

1 sowie § 40 UVPG erforderlichen Angaben enthalten (Umweltbericht). 

Die Änderung des Braunkohlenplans ist auch UVP-pflichtig. Dies folgt aus §§ 52 Abs. 2c, Abs. 2a und 

Abs. 2b, 57 c BBergG i.V.m. § 1 Nr. 1b) bb) und cc) UVP-V Bergbau und § 27 Abs. 1 LPlG. Die 

endgültigen Unterlagen hinsichtlich der UVP müssen nach § 27 Abs. 4 LPlG mindestens die in § 57a 

Abs. 2 Satz 2 BBergG i.V.m. § 16 UVPG und die in § 2 UVP-V Bergbau genannten Angaben enthalten 

(UVP-Bericht). 

Rechtlich sind der Umweltprüfung zwar lediglich die Änderungen des Plans zu unterziehen, da sich 

der Prüfungsgegenstand nach dem Verfahrensgegenstand des Planverfahrens richtet (§§ 39, 33 

UVPG). Verfahrensgegenstand ist somit von Gesetzes wegen die Änderung gegenüber dem geneh-

migten Stand des Braunkohlenplans, nicht aber der geänderte Braunkohlenplan insgesamt. Deshalb 

sind nur die Auswirkungen der Änderung des Plans Gegenstand der Prüfung (vgl. UBA 2009, S. 12). 

Mit Blick insbesondere auf die bereits lange Laufzeit des Vorhabens, die Lesbarkeit der Unterlagen 

und schließlich die Verwendung auch für die nachfolgenden bergrechtlichen und wasserrechtlichen 

Verfahren werden über den rechtlich erforderlichen Maßstab hinaus aber auch die Auswirkungen des 

Plans in der geänderten Form (der geänderte Plan) dargestellt. Bei dieser Darstellung sind die Aus-

wirkungen der Änderung berücksichtigt. Im Rahmen dieses wasserrechtlichen Fachbeitrags wird sich 

zudem an den gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen nachfolgenden Genehmigungsebene (u.a. was-

serrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8 ff. WHG, Planfeststellung gemäß §§ 67 ff. WHG) orientiert.  

Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG setzt die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen voraus, dass 

keine schädlichen, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Ge-

wässerveränderungen zu erwarten sind. Der § 3 Nr. 10 WHG definiert schädliche Gewässerverände-

rungen wie folgt: 

ĂVerªnderungen von Gewªssereigenschaften, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 

öffentliche Wasserversorgung, beeinträchtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, 

die sich aus diesem Gesetz [Anm.: Wasserhaushaltsgesetz], aus auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften ergeben.ñ 
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Für die Prüfung der wasserrechtlichen Anforderungen spielen die gewässerbezogenen Bewirt-

schaftungsziele gemäß §§ 27 ff. und 47 WHG eine maßgebliche Rolle und sind u.a. im Rahmen 

der Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 12 WHG zu prüfen. 

Neben den wasserrechtlichen Vorschriften bedarf die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 12 

Abs. 1 Nr. 2 WHG auch der Prüfung, ob andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften erfüllt werden. Regelmäßig ist insbesondere zu prüfen, ob die Anforderungen des Um-

welt- und Naturschutzrechts erfüllt sind.  

Im Übrigen steht die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis im pflichtgemäßen Ermessen 

(Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde (§ 12 Abs. 2 WHG). 

Im vorliegenden FB WRRL wird die Vereinbarkeit der mit dem BKP-Änderungsverfahren verbun-

denen Maßnahmen 

¶ Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die Entwässerung des Tagebaus Garzweiler 

II (Sümpfung), 

¶ Materialumlagerung und Pyritoxidation, 

¶ Maßnahmen zur Grundwasserstützung durch Infiltration von Öko- und Rheinwasser, 

¶ Maßnahmen zur Grundwasserstützung durch Infiltration von Öko- und Rheinwasser im Be-

reich von Trinkwassergewinnungsanlagen, 

¶ Einleitung über Feuchtgebiete zur Grundwasseranreicherung, 

¶ Direkteinleitung in Oberflächenwasserkörper (OWK) in den Einzugsgebieten der Niers, 

Schwalm, Erft und Rur, 

¶ Infiltration über Grundwasserkörper (GWK) zur Stützung von OWK, 

¶ Anlage eines Tagebausees, 

mit den auf die betroffenen Gewässer bezogenen wasserrechtlichen Vorschriften und insbeson-

dere den Bewirtschaftungszielen geprüft. Im Teil D werden etwaige Auswirkungen auf die Trink-

wassergewinnung aus betroffenen Grundwasserkörpern separat geprüft und bewertet. 

Die Prüfung der Vereinbarkeit der beabsichtigten Braunkohleplanänderung mit anderen Anforde-

rungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfolgt in gesonderten Anlagen in diesem Braun-

kohleplanänderungsverfahren. Zu nennen sind insbesondere die auf den weiteren Umwelt- und 

Naturschutz bezogenen Anlagen zur Artenschutzrechtlichen Machbarkeitsprüfung (KBfF 2024), 

zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (KIfL 2024) sowie die Angaben zur Umweltverträglichkeits-

prüfung einschließlich Umweltprüfung (UP/UVP-Bericht; Froelich & Sporbeck 2025). 

 

2.2 Gesetzliche Bewirtschaftungsziele: Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot 

und Trendumkehrgebot 

Die allgemeinen Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser ergeben sich aus § 47 Abs. 1 WHG. 

Danach ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass 

-  eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermie-

den wird; 
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-  alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf 

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden; 

-  ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden, 

wobei zu einem guten mengenmäßigen Zustand insbesondere ein Gleichgewicht zwischen 

Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung gehört. 

Für oberirdische Gewässer ergeben sich die allgemeinen Bewirtschaftungsziele aus §§ 27 ff. 

WHG. Dieser unterscheidet zwischen natürlichen Gewässern einerseits und erheblich veränder-

ten und künstlichen Gewässern andererseits. 

Nach § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewässer, soweit sie nicht als künstlich oder erheblich 

verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

-  eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermieden wird und 

-  ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. 

Nach § 27 Abs. 2 WHG sind oberirdische Gewässer, die nach § 28 WHG als künstlich oder er-

heblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

-  eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands ver-

mieden wird und 

-  ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

werden. 

 

2.3 Geltungsbereich Verschlechterungsverbot 

2.3.1 Geltung für berichtspflichtige Gewässer 

1. Das Verschlechterungsverbot gilt für alle berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper (Fließ-

gewässer > 10 km² Einzugsgebietsgröße und Seen mit einer Größe von > 50 ha (0,5 km²)) und 

für alle Grundwasserkörper. 

2. Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirkungen auf kleinere oberirdische Gewässer (Fließ-

gewässer < 10 km² Einzugsgebietsgröße und Seen mit einer Größe von < 50 ha (0,5 km²)), die 

selbst keine Wasserkörper sind, wenn es in einem Wasserkörper, in den das kleinere Gewässer 

einmündet oder auf den es einwirkt, zu Beeinträchtigungen kommt. Verschlechterungen sind be-

zogen auf diesen berichtspflichtigen Wasserkörper zu beurteilen. 

3. Im Übrigen gilt das Verschlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere Gewässer nicht. 

Für diese gelten selbstverständlich alle anderen wasserrechtlichen Vorschriften, einschließlich 

des § 5 WHG (allgemeine Sorgfaltspflichten). 

Begründung zu 1. und 2. (zitiert aus MLUK 2023): 

Das Verschlechterungsverbot des § 27 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 WHG für oberirdische Gewässer 

und des § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG für Grundwasser bezieht sich auf den Zustand. Der Gewässer-

zustand ergibt sich aus den auf Wasserkörper bezogenen Gewässereigenschaften, die in § 3 

Nr. 8 WHG benannt sind. Vorgaben für die Beschreibung des Zustandes von Oberflächengewäs-

sern enthält die Oberflächengewässerverordnung (OGewV). Nach § 3 OGewV i.V.m. Anlage 1 

OGewV richten sich die Festlegung von Lage und Grenzen sowie die Einteilung von Kategorien 
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und Unterscheidung nach Typen. Fließgewässer werden nach Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV in ver-

schiedene Größenkategorien eingeteilt, wobei nur Fließgewässer > 10 km² Einzugsgebietsgröße 

erfasst werden. Seen werden nach Anlage 1 Nr. 2.2 OGewV nur ab einer Größe von > 50 ha 

(0,5 km²) erfasst. Zudem werden die Oberflächengewässer ggf. als künstlich oder erheblich ver-

ändert eingestuft. 

 

2.3.2 Geltung für Wasserkörper, die zur Trinkwassergewinnung genutzt werden 

Neu in den Fokus der wasserrechtlichen Betrachtungen ist Art. 7 WRRL infolge des Vorlagever-

fahrens zum Braunkohlentagebau Cottbus-Nord ist der Trinkwasserschutz gerückt. Das trinkwas-

serspezifische Verschlechterungsverbot gemäß Art. 7 WRRL war Gegenstand einer Vorlage des 

Verwaltungsgerichtes Cottbus an den Europäischen Gerichtshof (Rechtssache C-723/21). In den 

zugehörigen Schlussanträgen der Generalanwältin vom 2. März 2023 wird das trinkwasserspezi-

fische Verschlechterungsverbot des Art. 7 WRRL wie folgt beschrieben und konturiert: 

¶ Art. 7 Abs. 3 WRRL vermittelt im Lichte von Art. 19 Abs. 1 EUV Rechtschutzmöglichkeiten 

für juristische Personen, denen nach nationalem Recht die Gewinnung und Aufbereitung 

von Trinkwasser obliegt oder die mit der Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser 

betraut sind. 

¶ Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der (ĂMutter-ñ) Richtlinie WRRL und der 

(ĂTochter-ñ) Richtlinie Trinkwasserrichtlinie. Art. 7 Abs. 3 WRRL stellt klar, dass der Schutz 

des Trinkwassers so gewährt werden muss, dass sowohl die von der Trinkwasserrichtlinie 

geforderte Trinkwasserqualität erreicht und eingehalten wird, als auch der für die Gewin-

nung von Trinkwasser erforderliche Umfang der Wasseraufbereitung sukzessive verringert 

wird. 

¶ Art. 7 Abs. 3 WRRL ist Bestandteil des Gewässerschutzsystems im Sinn von Art. 4 WRRL. 

Deshalb haben die Mitgliedstaaten (auch) die Pflicht, konkrete Vorhaben, die sich nachteilig 

auf die Qualität von für die Trinkwassergewinnung genutzten Wasserkörpern auswirken 

können, vorab zu prüfen. 

¶ Ein Verstoß gegen das trinkwasserbezogene Verschlechterungsverbot wird durch jede Tä-

tigkeit erfüllt, die sich nachteilig auf Wasserkörper auswirkt, die für die Trinkwassergewin-

nung genutzt werden. Konkret liegt eine Verschlechterung der Wasserqualität im Sinn 

von Art. 7 Abs. 3 WRRL vor, wenn ein Vorhaben geeignet ist, die in der EU-Trinkwas-

serrichtlinie festgelegten Parameter zu überschreiten. Im Fall der Parameter des An-

hangs I Teil C der Trinkwasserrichtlinie liegt eine Verschlechterung der Wasserqualität vor, 

wenn zusätzlich zur Überschreitung auch ein Risiko für die menschliche Gesundheit be-

steht. 

 

2.4 Ausnahmen von den gesetzlichen Bewirtschaftungszielen 

2.4.1 Gesetzliche Voraussetzungen für die Festlegung abweichender Bewirtschaftungs-

ziele, § 30 WHG 

Eine Abweichung von den allgemeinen gesetzlich definierten Bewirtschaftungszielen nach § 27 

WHG für oberirdische Gewässer ist nach § 30 WHG und von denjenigen für das Grundwasser 

nach § 47 Abs. 1 WHG nach § 47 Abs. 2 i. V. m. § 30 WHG möglich. 
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Gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 WHG können die zuständigen Behörden abweichend von § 27 WHG 

für bestimmte oberirdische Gewässer weniger strenge Bewirtschaftungsziele festlegen, wenn 

-  die Gewässer durch menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt oder ihre natürlichen Gege-

benheiten so beschaffen sind, dass die Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit unver-

hältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, 

-  die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Tätig-

keiten dienen, nicht durch andere Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich ge-

ringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hätten und nicht mit unverhältnismäßig 

hohem Aufwand verbunden wären, 

-  weitere Verschlechterungen des Gewässerzustands vermieden werden und 

-  unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gewässereigenschaften, die infolge der 

Art der menschlichen Tätigkeiten nicht zu vermeiden waren, der bestmögliche ökologische 

Zustand oder das bestmögliche ökologische Potenzial und der bestmögliche chemische 

Zustand erreicht werden. 

Hierbei gilt gemäß § 30 S. 2 WHG die Regelung in § 29 Abs. 2 Satz 2 entsprechend, so dass als 

weitere Voraussetzung hinzutritt, dass die abweichenden Bewirtschaftungsziele die Verwirkli-

chung der in den §§ 27 und 47 Abs. 1 WHG festgelegten Bewirtschaftungsziele in anderen Ge-

wässern derselben Flussgebietseinheit nicht dauerhaft ausschließen oder gefährden dürfen. 

Für die Bewirtschaftungsziele des Grundwassers nach § 47 Abs. 1 WHG können aufgrund des 

Verweises in § 47 Abs. 2 Satz 2 WHG auf § 30 WHG auch für das Grundwasser abweichende 

Bewirtschaftungsziele festgelegt werden. Dabei gilt dann die Maßgabe, dass im Rahmen der dor-

tigen Voraussetzung des § 30 Satz 1 Nr. 4 WHG der bestmögliche mengenmäßige und chemi-

sche Zustand des Grundwassers zu erreichen ist. 

Gemäß der Bewirtschaftungsplanung des Landes NRW wurden für die von der Sümpfung des 

Braunkohlenbergbaus betroffenen GWK und OWK abweichende Bewirtschaftungsziele maßnah-

menorientiert und wasserkörperspezifisch festgelegt. Die näheren Einzelheiten sind den Kapiteln 

5.4 und 8.4 sowie dem Hintergrundpapier Braunkohle (MULNV 2022) zu entnehmen, aus denen 

nachfolgend relevante Ergebnisse berücksichtigt werden. 

 

2.4.2 Gesetzliche Voraussetzungen für die Gewährung von Ausnahmen von den Bewirt-

schaftungszielen nach § 31 Abs. 2 WHG und § 47 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 

1, Abs. 3 WHG 

Neben abweichenden Bewirtschaftungszielen auf der Ebene der Bewirtschaftungsplanung kön-

nen auch vorhabenbezogene Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen im Erlaubnisverfahren 

durch die Erlaubnisbehörde gewährt werden. Für oberirdische Gewässer ergeben sich die Vo-

raussetzungen für entsprechende Ausnahmen aus § 31 Abs. 2 WHG für oberirdische Gewässer 

und aus § 47 Abs. 3 Satz 1 WHG i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 WHG für das Grundwasser. 

So verstößt es nach Maßgabe des § 31 Abs. 2 Satz 1 nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach 

den §§ 27 und 30 WHG, wenn bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand 

nicht erreicht wird oder sich sein Zustand verschlechtert, sofern 
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-  dies auf einer neuen Veränderung der physischen Gewässereigenschaften oder des 

Grundwasserstands beruht, 

-  die Veränderung auf Ursachen beruht, die mit übergeordnetem öffentlichem Interesse be-

gründet sind, oder wenn der Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Si-

cherheit des Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den 

die Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat, 

-  die Ziele, die mit der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, nicht mit anderen ge-

eigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere nachteilige Aus-

wirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit unverhältnismäßig 

hohem Aufwand verbunden sind und 

-  alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen 

auf den Gewässerzustand zu verringern. 

Auch hier darf aufgrund der Verweisung des § 31 Abs. 3 auf § 29 Abs. 2 Satz 2 WHG die Ver-

wirklichung der Bewirtschaftungsziele in anderen Gewässern derselben Flussgebietsgemein-

schaft nicht dauerhaft ausgeschlossen oder gefährdet werden. 

Gemäß § 47 Abs. 3 WHG gelten § 31 Abs. 2 Satz 1 und § 31 Abs. 3 WHG für Ausnahmen von 

den Bewirtschaftungszielen für das Grundwasser entsprechend. 

Im Rahmen der übergeordneten Bewirtschaftungsplanung des Landes NRW werden die Voraus-

setzungen für die Gewährung dieser vorhabenspezifischen Ausnahmen grundsätzlich geprüft 

und die über den jeweiligen Einzelfall hinausgehenden bewirtschaftungsplanerischen Bewertun-

gen getroffen. Hiernach liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Ausnahmen von den 

Bewirtschaftungszielen gemäß § 31 Abs. 2 WHG vor (MULNV 2022). Die Aussagen der Bewirt-

schaftungsplanung zur Ausnahmefähigkeit der wasserwirtschaftlichen Tatbestände der Braun-

kohlengewinnung im Tagebau können seitens der Erlaubnisbehörde als Grundlage für die vorha-

benbezogene Prüfung im Erlaubnisverfahren herangezogen werden und bilden den bewirtschaf-

tungsplanerischen Rahmen für deren Einzelfallprüfung. 

 

2.5 Rechtliche Bewertungsmaßstäbe mit Blick auf die Auswirkungsprognose ï Ver-

schlechterungsverbot, Verbesserungsgebot 

Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 01.07.2015 (Rs. C-461/13, ĂWeservertiefungñ) anlässlich 

eines Vorlageverfahrens des BVerwG zur Bedeutung der Bewirtschaftungsziele für die Einzelzu-

lassung von Projekten und zur Auslegung des Verschlechterungsverbots geäußert. 

Nach Auffassung des EuGH stellen die Bewirtschaftungsziele der WRRL nicht nur Zielvorgaben 

für die Gewässerbewirtschaftung dar, sondern sind auch konkrete Zulassungsvoraussetzungen 

bei Einzelvorhaben. 

Vorbehaltlich der Gewährung einer Ausnahme hat der EuGH Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i bis iii 

der WRRL dahingehend ausgelegt, dass die Genehmigung für ein konkretes Vorhaben zu versa-

gen ist, wenn es eine Verschlechterung des Zustands eines OWK verursachen kann oder wenn 

es die Erreichung eines guten ökologischen Zustands bzw. eines guten ökologischen Potenzials 

und eines guten chemischen Zustands eines OWK zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen 

Zeitpunkt gefährdet. 
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2.5.1 Verschlechterungsverbot 

2.5.1.1 Oberflächenwasserkörper 

Der EuGH hat den Begriff der Verschlechterung des Zustandes eines OWK in Art. 4 Abs. 1 lit. a) 

i) der WRRL in der bereits angesprochenen Entscheidung dahingehend ausgelegt, dass eine 

Verschlechterung des ökologischen Zustandes eines OWK vorliegt, wenn sich der Zustand 

mindestens einer Qualitätskomponente im Sinne des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse 

verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstu-

fung des OWK insgesamt führt. Dieser Maßstab gilt in gleicher Weise im Hinblick auf die Bewer-

tung der Verschlechterung des ökologischen Potenzials (EuGH, a.a.O., Rn. 69). Befindet sich 

eine Qualitätskomponente im Sinne von Anhang V EG-WRRL bereits in der niedrigsten Klasse, 

stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands/ Potenzials 

eines OWK im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i dar. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seinem Urteil zu einem weiteren Gewässerausbauvor-

haben (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 ĂElbvertiefungñ, Rdnrn. 498 und 499) der Aus-

legung des EuGH angeschlossen. 

Für die Beurteilung einer möglichen Verschlechterung des ökologischen Zustands ist im Einzelfall 

auf die Auswirkungen auf die nach § 5 Abs. 4 i.V.m. den Anlagen 3 bis 5 der OGewV (2016) zu 

bewertenden biologischen Qualitätskomponenten abzustellen (EuGH, Urteil v. 04.05.2016, 

Az.: C-346/14). Diese Qualitätskomponenten sind für die Einstufung des ökologischen Zustands 

eines Oberflächengewässers maßgeblich. Die hydromorphologischen sowie allgemeinen physi-

kalisch-chemischen Qualitätskomponenten gemäß Anlagen 3 und 7 der OGewV (2016) sind (le-

diglich) unterstützend heranzuziehen (§ 5 Abs. 4 S. 2 OGewV) (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 

Az.: 7 A 2.15 (7 A 14.12) ĂElbvertiefungñ, Rn. 499; Urteil v. 29.05.2018, Az.: 7 C 18/17 u.a., Rn. 

14). Die Beurteilung der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten erfolgt an-

hand der Orientierungswerte (OW) der Anlage 7 OGewV (2016). Die Einhaltung der Umweltqua-

litätsnormen (UQN) für flussgebietsspezifische Schadstoffe als weiterer Parameter zur Beur-

teilung des ökologischen Zustands ist anhand der Vorgaben der Anlage 6 OGewV (2016) zu be-

urteilen. Die Überschreitung einer UQN eines flussgebietsspezifischen Schadstoffs der Anlage 6 

OGewV (2016) hat gemäß § 5 Abs. 5 S. 1 OGewV (2016) zur Folge, dass der ökologische Zu-

stand höchstens als mäßig einzustufen ist. 

Werden die UQN nach Anlage 6 OGewV (2016) bzw. die OW nach Anlage 7 OGewV (2016) 

eingehalten, besteht im Regelfall kein Anlass für die Vermutung, dass eine Zusatzbelastung zu 

einer Verschlechterung bei einer biologischen Qualitätskomponente und damit des ökologischen 

Zustands führt. 

Die Überschreitung einer ï unterstützend zu betrachtenden ï UQN der Anlage 6 OGewV (2016) 

für einen flussgebietsspezifischen Schadstoff bzw. eines OW der Anlage 7 OGewV (2016) für 

einen allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter führt nicht zwingend zu einer Verschlech-

terung der Zustandsklasse einer biologischen Qualitätskomponente. Nach den Ausführungen des 

BVerwG reicht allein eine negative Veränderung von unterstützenden Qualitätskomponenten 

(auch solchen in der niedrigsten Klassenstufe) für die Annahme einer Verschlechterung nicht aus. 

Vielmehr muss die Veränderung zu einer Verschlechterung einer biologischen Qualitätskompo-

nente f¿hren (BVerwG, Urteil v. 09.02.2017, Az.: 7 A 2.15 (7 A 14.12) ĂElbvertiefungñ, Rn. 496, 

499; Urteil v. 29.05.2018, Az.: 7 C 18/17 ĂKraftwerk Moorburgñ u.a. Rn. 14). Es ist daher bei einer 
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Überschreitung einer UQN oder eines Orientierungswerts weiter zu prüfen, ob sich die Zusatzbe-

lastung auf die biologischen Qualitätskomponenten auswirken kann. 

Nach LAWA (2020) wurde prªzisiert: ĂSofern von einer Verschlechterung ausgegangen werden 

muss, können bzw. sollen möglichst bereits an dieser Stelle Vorkehrungen ï i. S. v. Maßnahmen 

zur Verhinderung einer Verschlechterung ï abgeleitet werden, um die potenziellen vorhabenbe-

dingten Auswirkungen zu minimieren oder aufzuheben (Unter Annahme der Umsetzung dieser 

Maßnahmen kann eine erneute Überprüfung der Wirkungen und Auswirkungen des Vorhabens 

erfolgen (Rückkopplung zu Schritt 3). Sofern bzw. soweit diese Prüfung ergibt, dass mit diesen 

Maßnahmen voraussichtlich eine Verschlechterung des Zustandes verhindert oder minimiert 

wird, kann eine entsprechend angepasste Prognose (Verschlechterung ausgeschlossen / un-

wahrscheinlich) erfolgen. Soweit dadurch bereits eine Verschlechterung ausgeschlossen werden 

kann oder nicht wahrscheinlich ist, ist keine Prüfung einer Ausnahmemöglichkeit nach § 31 Abs. 

2 Satz 1 WHG (Art. 4 Abs. 7 WRRL) erforderlich.ñ 

Die Auffassung, dass prognostizierte Änderungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden 

können, keine relevanten Wirkungen entfalten und daher ungeeignet sind, nachhaltig auf die Le-

bensbedingungen der biologischen Qualitätskomponenten einzuwirken, hält das BVerwG für 

plausibel (messtechnisch nicht erfassbare Veränderungen). Darüber hinaus können mess-

bare Änderungen, namentlich bei dynamischen Parametern, marginal sein, wenn sie in Relation 

zur bisherigen Band- oder Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen (BVerwG, Urteil v. 

09.02.2017, Az.: 7 A 2.15 (7 A 14.12) ĂElbvertiefungñ, Rn. 527 ff., 533). Auch nach Auffassung 

der LAWA (2020) haben solche Veränderungen ï unabhängig vom ökologischen Zustand oder 

Potenzial des betroffenen Wasserkörpers ï bei der Bewertung außen vor zu bleiben (LAWA 2017, 

MUNV 2017). Natürliche, typspezifische Schwankungsbreiten können z. B. aus Leitbildbeschrei-

bungen der Gewässertypen entnommen oder individuell anhand vorliegender Daten für ein kon-

kretes Gewässer im Ausgangszustand ermittelt werden (z. B. im Rahmen einer Detailprüfung). 

Prognostizierte, messtechnisch nachweisbare Veränderungen der unterstützenden Qualitäts-

komponenten, die über die natürliche Schwankungsbreite hinaus gehen (z. B. Sauerstoffdefizite) 

oder zu zeitlichen Verschiebungen führen (z. B. Temperaturveränderungen), sind die Grundlage 

für die Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Verschlechterung. 

In seiner Entscheidung zur Elbvertiefung hat das BVerwG des Weiteren festgestellt, dass die vom 

EuGH für die biologischen Qualitätskomponenten entwickelten Grundsätze auch auf die Bewer-

tung des chemischen Zustands übertragen werden können (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 

2.15 ĂElbvertiefungñ, Rdnr. 578). Hat ein Schadstoff [gem. Anlage 8 OGewV 2016] die geltende 

Umweltqualitätsnorm überschritten, liegt eine Verschlechterung vor, wenn eine vorhabenbe-

dingte, messtechnisch erfassbare Erhöhung der Schadstoffkonzentration zu erwarten ist 

(BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 ĂElbvertiefungñ, Leitsatz 9 und Rdnr. 580). 

Ausgangspunkt für die Beurteilung einer Verschlechterung ist der tatsächliche Ist-Zustand der 

Wasserbeschaffenheit (BVerwG, Hinweisbeschluss v. 25.04.2018, Az.: 9 A 16/16, juris Rn. 51; 

Urteil v. 02.11.2017, Az.: 7 C 25.15 ĂKraftwerk Staudingerñ, juris Rn. 48). Es ist grundsätzlich 

sachgerecht und praktikabel, für die Vorhabenzulassung die Einstufungen des relevanten OWK 

im Bewirtschaftungsplan zugrunde zu legen, sofern sie den Anforderungen der WRRL, des WHG 

und der jeweils geltenden OGewV entsprechend zustande gekommen und die fachlichen Bewer-

tungen vertretbar und nicht lückenhaft, veraltet oder unzureichend sind. Soweit belastbare neuere 



 

 
 

 
  

BKP-Änderungsverfahren 
28.01.2025 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - 36/444 ï 

 

Erkenntnisse, insbesondere Monitoring-Daten vorliegen, sind diese heranzuziehen (BVerwG, Ur-

teil v. 09.02.2017, Az.: 7 A 2.15 ĂElbvertiefungñ, juris Rn. 489; Urteil v. 02.11.2017, Az.: 7 C 25.15 

ĂKraftwerk Staudingerñ, juris Rn. 43). 

Das Verschlechterungsverbot gem. § 27 Abs. 1 und Abs. 2 WHG erfasst oberirdische Gewässer, 

d. h. das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder stehende oder aus Quellen wild abflie-

ßende Wasser (§ 3 Nr. 1 WHG). Gilt das Verbot demnach für alle Gewässer ungeachtet ihrer 

Größe, so ist Bezugspunkt der Verschlechterungsprüfung indes deren Zustand, welchen § 3 Nr. 8 

WHG oberflächen- bzw. grundwasserkörperbezogen definiert (BVerwG, Urteil v. 10.11.2016, Az.: 

9 A 18.15 ĂElbquerung BAB A 20ñ, Rn. 101). Als kleinste Oberflächengewässertypen für Fließge-

wässer sieht Anlage 1 Nr. 2.1 Buchst. a OGewV 2016 solche mit einem Einzugsgebiet ab 10 km² 

vor. Dem Verschlechterungsverbot für nicht-berichtspflichtige Gewässer (sog. Kleingewässer) 

kann nach Auffassung des BVerwG dadurch entsprochen werden, dass sie so bewirtschaftet 

werden, dass der festgelegte OWK, mit dem sie verbunden sind, die Bewirtschaftungsziele er-

reicht (BVerwG, Urteil v. 27.11.2018 Az. 9 A 8.17 ĂA20/A7 Nord-West-Umfahrungñ, Rn. 44). Vor-

habenbedingte Auswirkungen auf nicht-berichtspflichtige Gewässer (sog. Kleingewässer) sind 

somit mit Blick auf die Verschlechterungsprüfung nur relevant, sofern diese Einfluss auf festge-

legte, berichtspflichtige OWK haben (s. auch CIS 2003, EuGH, Urteil vom 25.04.2024, Rs. C-

301/22, ECLI:EU:C:2024:347). 

Die Frage, ob ein Vorhaben eine Verschlechterung des Zustands eines OWK bewirken kann, 

beurteilt sich nach dem allgemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab der hinreichenden Wahr-

scheinlichkeit eines Schadenseintritts. Eine Verschlechterung muss daher nicht ausgeschlos-

sen, aber auch nicht sicher zu erwarten sein. Der strenge habitatschutzrechtliche Maßstab findet 

keine Anwendung (BVerwG, Urteil v. 09.02.2017, Az.: 7 A 2.15 (7 A 14.12) ĂElbvertiefungñ, Rn. 

480, 510, 547; Urteil v. 02.11.2017, Az.: 7 C 25.15 ĂKraftwerk Staudingerñ, juris Rn. 58). 

Im Hinblick auf den räumlichen Bezug vertritt das BVerwG die Auffassung, dass die räumliche 

Bezugsgröße für die Prüfung der Auswirkungen der gesamte OWK ist; als Ort der Beurteilung 

gelten die für den Wasserkörper repräsentativen Messstellen. Lokal begrenzte Veränderungen 

sind daher nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkörper oder andere 

Wasserkörper auswirken. Nur wenn sich lokal begrenzte Veränderungen der unterstützenden 

Qualitätskomponenten in spezifischer Weise auf die biologischen Qualitätskomponenten mit Re-

levanz für den gesamten Oberflächenwasserkörper auswirken können, müssen die betroffenen 

Teilbereiche zusätzlich gesondert betrachtet werden (BVerwG, Urteil v. 09.02.2017, 7 A 2.15 

ĂElbvertiefungñ, Rn. 506). Neben dem/den direkt durch ein Vorhaben betroffenen OWK als ĂOrt 

der Umsetzungñ eines Vorhabens kºnnen auch weitere OWK betroffen sein (z. B. im Unterlauf), 

sofern die prognostizierten Wirkungen über den direkt betroffenen OWK hinausgehen können. 

Die Dauer einer Verschlechterung des Zustands eines Gewässers ist grundsätzlich nicht maß-

geblich für den Verbotstatbestand (MLUK 2023). Kurzzeitige (z. B. baubedingte) Auswirkungen 

können vom Verbotstatbestand nur ausgeschlossen werden, wenn mit Sicherheit davon auszu-

gehen ist, dass die Auswirkungen offensichtlich nur geringfügig sind, so dass eine ĂVerschlech-

terungñ im Sinne der WRRL nicht vorliegt (EuGH, Urteil vom 05.05.2022 ï C-525/20). Könnte es 

(auch innerhalb eines kurzzeitigen Zeitraums) zu einer solchen Verschlechterung kommen, sind 

stets die Bedingungen einer Ausnahme nach Art. 4 Abs. 6, 7 WRRL einzuhalten. Die in Anhang 
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V Rn. 1.3.4 WRRL genannten Zeiträume der Überwachungsfrequenzen (Bewirtschaftungszeit-

raum) sind als relevantes Kriterium (für einen kurzzeitigen Zeitraum) für die Beurteilung einer 

potenziellen Verschlechterung des Zustands eines Oberflächenwasserkörpers nicht geeignet. 

 

2.5.1.2 Grundwasserkörper 

Gemäß der Handlungsempfehlung der LAWA (2019) zum Verschlechterungsverbot ist festgelegt: 

ĂBei der Pr¿fung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK [é] ist die Aus-

wirkung des Vorhabens auf jeden einzelnen, für den jeweiligen GWK relevanten Schadstoff nach 

§ 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in Verbindung mit Anlage 2, GrwV zu prüfen. Diese Verpflichtung 

ist bei wasserrechtlichen Zulassungsentscheidungen für die Erlaubnis einer Einbringung oder 

Einleitung eines Stoffes durch die Beachtung des § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG (2009) und somit des 

Ăprevent-and-limitñ-Grundsatzes regelmäßig abgedecktñ (LAWA 2017). 

Als Ort der Beurteilung gelten stets die repräsentativen Messstellen im Wasserkörper. Diese sind 

im Bewirtschaftungsplan festgelegt und ausgewiesen. Lokal begrenzte Beeinträchtigungen, die 

sich an den repräsentativen Messstellen nicht nachweisen lassen, verstoßen nicht gegen das 

Verschlechterungsverbot, da sie sich nicht auf den GWK insgesamt auswirken. 

Bei der Prüfung der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes sind der chemische und der men-

genmäßige Zustand des GWK zu betrachten: 

Chemischer Zustand: 

Für den chemischen Zustand sind die in Anlage 2 der GrwV (2016) festgelegten Schwellenwerte 

relevant sowie ggf. grundwasserkörperspezifische Schwellenwerte (nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und 

Absatz 3 GrwV (2016) für einzelne GWK festgelegt), die in den jeweils gültigen Bewirtschaftungs-

plänen angegeben sind.  

Für die Bewertung der Schadstoffe im Grundwasser wurden durch die LAWA Geringfügigkeits-

schwellen abgeleitet, die die Grenze zwischen einer geringfügigen Veränderung der chemischen 

Beschaffenheit des Grundwassers und einer schädlichen Verunreinigung bilden (LAWA 2016). 

Da es in der Regel für die flächenmäßig großem GWK mehrere repräsentative Messstellen gibt, 

werden zur Beurteilung des chemischen Grundwasser-zustands für den GWK insgesamt zusätz-

lich verschiedene flächenbezogene Festlegungen herangezogen: 

§ 7 GrwV (2016): Einstufung des chemischen Grundwasserzustands: 

(3) Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 überschritten, kann der chemische 

Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn 

1. eine der nachfolgenden flächenbezogenen Voraussetzungen erfüllt ist: 

a)  die nach § 6 Absatz 2 für jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoffgruppe er-

mittelte Flächensumme beträgt weniger als ein Fünftel der Fläche des Grundwasser-

körpers oder 

b)  bei nachteiligen Veränderungen des Grundwassers durch schädliche Bodenverände-

rungen oder Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende 

Ausdehnung der Überschreitung für jeden relevanten Stoff oder jede relevante Stoff-

gruppe auf insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro Grundwasserkörper und 
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bei Grundwasserkörpern, die kleiner als 250 Quadratkilometer sind, auf weniger als ein 

Zehntel der Fläche des Grundwasserkörpers begrenzt, 

2. das im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme 

von mehr als 100 Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Berücksichtigung des 

angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden 

Grenzwert der Trinkwasserverordnung überschreitet, und 

3. die Nutzungsmöglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeinträchtigt werden. 

 

Mengenmäßiger Zustand 

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustands eines GWK liegt vor, sobald mindestens 

ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a) bis d) GrwV (2016) nicht mehr erfüllt wird. 

Bei Kriterien, die bereits vor der Maßnahme (Vorhaben) nicht erfüllt werden, stellt jede weitere 

negative Veränderung eine Verschlechterung dar. 

Im Detail werden weitere Beurteilungskriterien genannt: 

(1)  Eine neue Entnahme stellt auch in GWK im schlechten mengenmäßigen Zustand keine Ver-

schlechterung dar:  

¶ wenn beantragte Entnahme < GWN in ihrem Einzugsgebiet (Ăausgeglicheneñ Entnahme)  

¶ Wasserstand an einer repräsentativen Messstelle im sich künftig ausbildenden Absen-

kungstrichter einer Ăausgeglichenenñ Entnahme auf ein konstant niedrigeres Niveau ab-

gesenkt wird und Kriterien nach §4 Abs. 2 GrwV eingehalten werden (keine Beeinträchti-

gung in Verbindung stehender OWK oder GW-abhängiger Landökosysteme, keine Salz-

/Schadstoffintrusionen).  

(2)  Zeitweilige Entnahmen (Bauwasserhaltung, Altlastensanierung) stehen dem Verschlechte-

rungsverbot meist nicht entgegen:  

¶ Zeitweilige Entnahmen fallen i.d.R. (Auswirkung nur innerhalb eines Bewirtschaftungs-

zyklus) gar nicht unter das Verschlechterungsverbot  

¶ Hinsichtlich der Auswirkung sind Ălangfristige mittlere jährliche Entnahmenñ zu betrach-

ten Ÿ auf zeitweilige Entnahmen meist nicht zutreffend  

¶ Zeitweilige Entnahmen haben im Vergleich zum GWK meist nur begrenzte räumliche 

Auswirkungen (Beurteilung anhand der relevanten Messstellen, Flächengröße der GW-

Absenkung, hydraulischer Zusammenhänge im GWK), Allerdings dürfen die zeitweiligen 

Entnahmen keine Beeinträchtigung in Verbindung stehender OWK oder GW-abhängiger 

Landökosysteme und keine Salz-/ Schadstoffintrusionen verursachen.  

Das OVG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil v. 20.12.2018 (OVG 6 B 1.17) die Auffassung vertre-

ten, dass das Verschlechterungsverbot entsprechend auch für die Verschlechterung des men-

genmäßigen Zustands eines Grundwasserkörpers zu gelten hat, auch wenn nach Ziffer 2.2.4 des 

Anhangs V zur WRRL hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers nur zwi-

schen zwei G¿teklassen (Ăgutñ und Ăschlechtñ) unterschieden wird (a.a.O., Rn. 30). Nach Auffas-

sung des Gerichts ist für die Beurteilung, ob sich der mengenmäßige Zustand eines Grundwas-

serkörpers im Sinne von § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG verschlechtert, Ausgangspunkt der tatsächliche 

Ist-Zustand. 
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Im Hinblick auf mögliche kumulierende Wirkungen mit anderen Verfahren hat das BVerwG fest-

gestellt, dass weder die WRRL noch das WHG ï anders als etwa das FFH-Recht ï für die was-

serrechtliche Bewertung explizit eine Berücksichtigung kumulierender Wirkungen anderer Vorha-

ben verlangen. Dies wird im Wesentlichen aus der Vorrangstellung der Bewirtschaftungsplanung 

abgeleitet, die die vielfältigen Gewässernutzungen in die Ziel- und Maßnahmenplanung einzu-

stellen hat und dynamisch fortzuschreiben ist (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 ĂElbver-

tiefungñ, Rn. 594). 

 

2.5.2 Verbesserungsgebot 

Als eines der drei Bewirtschaftungsziele ist das Zielerreichungsgebot in § 47 Abs. 1 Nr. 3 (WHG 

2010) folgendermaßen formuliert: 

ĂDas Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass [é] ein guter mengenmªÇiger und ein 

guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu einem guten mengenmäßigen 

Zustand gehört insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und 

Grundwasserneubildungñ. 

Zur Prüfung der Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den Zielen der WRRL wird daher beurteilt, ob 

das Vorhaben in Widerspruch zur Erhaltung des guten chemischen oder mengenmäßigen Zu-

stands oder dessen Erreichung, einschließlich dazu vorgesehener Maßnahmen lt. aktuellem Be-

wirtschaftungsplan sowie dem aktuellen Maßnahmenprogramm, steht. 

Der EuGH hat in der Entscheidung zur Weservertiefung (v. 01.07.2015, Az.: C-461/13) im Hinblick 

auch auf das Verbesserungsgebot (auch ĂZielerreichungsgebotñ genannt) festgestellt, dass die 

Genehmigung für ein Vorhaben zu versagen ist, wenn das Vorhaben die Erreichung eines guten 

Zustandes zu dem nach der Richtlinie maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet. Das Gebot der Ziel-

erreichung bildet dabei neben dem Verschlechterungsverbot einen eigenständigen Maß-

stab im Rahmen der Vorhabenzulassung (EuGH, Urteil vom 01.07.2015, C-461/13 ĂWeserver-

tiefungñ, Rn. 29 ff.) und bedarf einer eigenständigen Prüfung.  

Zur Vereinbarkeit eines Vorhabens mit dem Verbesserungsgebot führt das BVerwG aus, dass 

das Verbesserungsgebot vor allem durch die wasserrechtliche Planung zu verwirklichen ist. Da-

bei ist auf den relevanten nach §§ 82 und 83 WHG erstellten Bewirtschaftungsplan und das Maß-

nahmenprogramm abzustellen, die im Hinblick auf das Verbesserungsgebot das ĂWieñ der Ziel-

erreichung des guten ökologischen und des guten chemischen Zustandes konkretisieren. Dies 

hat das BVerwG in seinem Urteil zum Kraftwerk Staudinger nochmals bestätigt (BVerwG, Urteil 

vom 02.11.2017, 7 C 25.15, Rn. 61). Bei der Vorhabenzulassung beschränkt sich die Prüfung 

daher auf die Vereinbarkeit mit den im Maßnahmenprogramm festgelegten Maßnahmen. Es wird 

grundsätzlich davon ausgegangen, dass dieses auf die Verwirklichung der Bewirtschaftungsziele 

ausgelegt ist und ein kohärentes Gesamtkonzept darstellt, das sich nicht lediglich in der Summe 

von punktuellen EinzelmaÇnahmen erschºpft (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, 7 A 2.15 ĂElbver-

tiefungñ, Rn. 586). Ein Vorhaben ist nur dann mit dem Verbesserungsgebot nicht vereinbar, wenn 

es mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele 

f¿hrt (BVerwG, Urteil v 09.02.2017, 7 A 2.15 ĂElbvertiefungñ, Rn. 582). 

Auch für die Beurteilung einer Gewässerbenutzung im Hinblick auf das Verbesserungsgebot ist 

der Bezugspunkt der OWK (BVerwG, Urteil v. 09.11.2017, 3 A 4.15, ĂAusbaustrecke N¿rnberg ï 
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Ebensfeldñ, juris Rn. 88.); die Beurteilung hat an einer f¿r den OWK reprªsentativen Messstelle 

zu erfolgen (BVerwG, Urteil v. 02.11.2017, Az.: 7 C 25.15 ĂWasserrechtliche Erlaubnisse Kraft-

werk Staudingerñ, juris Rn. 61). In seiner Entscheidung zum Vorlageverfahren ĂZubringer Um-

melnñ zieht der EuGH den Grundwasserkºrper in seiner Gesamtheit heran und weist darauf hin, 

dass die an jeder Überwachungsstelle gemessenen Werte individuell zu berücksichtigen sind. 

 

2.5.3 Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 S. 1 WHG 

Das auf das Grundwasser bezogene Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 

WHG ist auf die Umkehr signifikanter und anhaltender Trends ansteigender Schadstoffkonzen-

trationen aufgrund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten gerichtet. Das Trendumkehrgebot 

erfasst dabei unmittelbar diejenigen Grundwasserkörper, bei denen das Risiko besteht, dass sie 

die Bewirtschaftungsziele nach § 47 WHG nicht erreichen und dementsprechend gemäß § 3 

Abs. 1 GrwV (2010) als gefährdet eingestuft werden. Bei Vorliegen eines Trends (nach Anlage 6 

Nummer 1 der GrwV 2010), der zu einer signifikanten Gefahr für die Qualität der Gewässer- oder 

Landökosysteme, für die menschliche Gesundheit oder die potenziellen oder tatsächlichen legi-

timen Nutzungen der Gewässer führen kann, veranlasst die zuständige Behörde die erforderli-

chen Maßnahmen zur Trendumkehr (§ 10 GrwV 2010). Diese Maßnahmen sind in den Bewirt-

schaftungsplänen festgeschrieben. 

 

2.5.4 Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen 

Die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen im Einzelfall, die in 

§ 31 Abs. 2 WHG umgesetzt sind, sind vom EuGH im Urteil zur Schwarzen Sulm aus dem Jahr 

2016 weit ausgelegt worden (EuGH, Urteil vom 04.05.2016, C-346/14). Hiernach kommt den Mit-

gliedstaaten bei der Prüfung der Frage, ob ein konkretes Vorhaben im übergeordneten öffentli-

chen Interesse liegt, ein gewisses Ermessen zu. Es steht den Mitgliedstaaten damit frei, energie-

politische Vorstellungen zu entwickeln, die auf der Ebene der Vorhabenzulassung nicht schon 

durch die Formulierung abweichender Vorstellungen ¿ber den Ărichtigenñ Energiemix in Frage 

gestellt werden können (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 20.12.2018, 6 B 1.17 ĂWelzow-S¿dñ, 

Rn. 55). 

Weitere Konkretisierungen haben die Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Bewirtschaf-

tungszielen in der Rechtsprechung bislang insbesondere für das Grundwasser erfahren. Das 

OVG Berlin-Brandenburg hat mit Blick auf die Trockenlegung eines Braunkohlentagebaus bestä-

tigt, dass der Anwendungsbereich der Ausnahmevorschrift des § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG i.V.m. 

§ 47 Abs. 1, Abs. 3 WHG eröffnet ist, wenn infolge von Veränderungen der physischen Gewäs-

sereigenschaften chemische Veränderungen eintreten können (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil 

vom 20.12.2018, 6 B 1.17 ĂWelzow-S¿dñ, Rn. 50 bestªtigt durch BVerwG, Beschluss v. 

20.12.2019, 7 B 5.19 ĂWelzow-S¿dñ). Danach liegt die Ausnahmevoraussetzung einer Ăneuen 

Verªnderung der physischen Gewªssereigenschaftenñ auch dann vor, wenn es zu einer Ver-

schlechterung des chemischen Zustands eines GWK kommt, die die Folge der Absenkung des 

Grundwassers und der damit einhergehenden Versauerungsprozesse ist. Die Verschlechterung 

des chemischen Zustands wird in diesem Fall durch eine Veränderung der physischen Gewäs-

sereigenschaften ï nämlich die Grundwasserabsenkung ï ausgelöst und stellt sich als deren 
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mittelbare Folge dar (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 20.12.2018, 6 B 1.17 ĂWelzow-S¿dñ, Rn. 

49 ff.). 

Mit Blick auf die Alternativenprüfung gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WHG führt das OVG Berlin-

Brandenburg aus, dass von einer zu prüfenden Alternative dann nicht mehr die Rede sein kann, 

wenn sie auf ein anderes Projekt hinausläuft, weil die vom Vorhabenträger in zulässiger Weise 

verfolgten Ziele nicht mehr verwirklicht werden können. Eine sog. Null-Variante, also ein vollstän-

diges Absehen vom Projekt, braucht nicht berücksichtigt werden (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil 

v. 20.12.2018, 6 B 1.17 ĂWelzow-S¿dñ, Rn. 58). 

Bezogen auf OWK hat das BVerwG in seinem Urteil zur ĂFesten Fehmarnbeltquerungñ zudem 

anerkannt, dass eine Ausnahme vom Verschlechterungsverbot gemäß § 31 Abs. 2 WHG auch 

hinsichtlich des chemischen Zustands zugelassen werden kann (BVerwG, Urt. v. 3.11.2020 ï 9 

A 12.19 Rn. 826). 

 

2.6 Fachliche Kriterien für die Bewertung des Zustands 

2.6.1 Grundwasserkörper 

2.6.1.1 Mengenmäßiger Zustand 

Laut § 4 Abs. 1 der Grundwasserverordnung (GrwV) stuft die zuständige Behörde den mengen-

mäßigen Grundwasserzustand als gut oder schlecht ein. Nach § 4 Abs. 2 ist der mengenmäßige 

Grundwasserzustand Ăgut, wenn 

-  Die Entwicklung der Grundwasserstände oder Quellschüttungen zeigt, dass die langfristige 

mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht über-

steigt und 

-  durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasserstandes zukünftig 

nicht dazu führen, dass 

a. die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes für die 

Oberflächengewässer, die mit dem Grundwasserkörper in hydraulischer Verbindung ste-

hen, verfehlt werden, 

b. sich der Zustand dieser Oberflächengewässer im Sinne von § 3 Nummer 8 des Wasser-

haushaltsgesetzes signifikant verschlechtert, 

c. Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, signifikant geschä-

digt werden und 

d. das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge 

räumlich und zeitlich begrenzter Änderungen der Grundwasserfließrichtung nachteilig 

verªndert wird.ñ 

Eine ausgeglichene Grundwasserbilanz ī das Verhältnis zwischen jährlicher Grundwasserneu-

bildung und den Entnahmen und natürlichen Abflüssen ī ist die Grundanforderung für den guten 

mengenmäßigen Zustand eines Gewässers. Sie wird aus den jährlichen Entnahmemengen und 

den Daten zur Grundwasserneubildung ermittelt und durch die für die Wasserversorgung zustän-

digen Stellen bei den Bezirksregierungen fachlich bewertet (z.B. MULNV 2021b). 
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Durch die zuständigen Behörden werden darüber hinaus folgende Sachverhalte geprüft: 

Zur Feststellung von Anzeichen auf durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des 

Grundwasserstands werden die Messdaten der Grundwasserstände aus dem quantitativen 

WRRL-Grundwassermessnetz (Zeitreihe 1989ī2018) ausgewertet (MULNV 2021b). 

Signifikante Schädigungen grundwasserabhängiger Landökosysteme (gwaLös) werden durch 

Auswertung der Grundwasserspiegelveränderungen von oberflächennahen Grundwassermess-

stellen in einem Radius von 500 m um die möglicherweise betroffenen Gebiete ermittelt. Außer-

dem wird geprüft, ob Grundwasser entnommen wird, und es werden Daten aus dem Land-

schaftsinformationssystem LINFOS unter Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörden und der 

Biologischen Stationen ausgewertet (MULNV 2021b). 

Negative Auswirkungen auf Oberflächengewässer, wie etwa eine signifikante Verminderung des 

Abflusses oder der Quellschüttung aufgrund menschlicher Veränderungen des Grundwasser-

stands, werden ebenfalls berücksichtigt (MULNV 2021b). 

Das Eindringen von Salz oder Schadstoffen (Intrusionen) kann ein weiterer Hinweis darauf sein, 

dass es durch veränderte Mengenverhältnisse oder Druckspiegelabsenkung in einem Grundwas-

serkörper zum Zustrom von Wasser aus angrenzenden Wasserkörpern kommt. Um dies zu er-

kennen, werden physikalisch-chemische Messdaten zu Leitfähigkeit und Chloridgehalt sowie wei-

tere Parameter als Indikatoren ausgewertet (MULNV 2021b). 

 

2.6.1.2 Chemischer Zustand 

Laut § 7 Abs. 1 der GrwV (2010) stuft die zuständige Behörde den chemischen Grundwasserzu-

stand als gut oder schlecht ein. Nach § 7 Abs. 2 ist der chemische Grundwasserzustand Ăgut, 

wenn 

-  die in Anlage 2 enthaltenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 festgelegten 

Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkörper überschrit-

ten werden oder, 

-  durch die Überwachung nach § 9 festgestellt wird, dass 

1. es keine Anzeichen für Einträge von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tätigkeiten 

gibt, wobei Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit bei Salzen allein keinen ausrei-

chenden Hinweis auf derartige Einträge geben, 

2. die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des ökologischen 

oder chemischen Zustands der Oberflächengewässer zur Folge hat und dementspre-

chend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser 

in hydraulischer Verbindung stehender Oberflächengewässern führt und 

3. die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schädigung unmittelbar von 

dem Grundwasserkºrper abhªngiger Landºkosysteme f¿hrt.ñ 

Grundlage für die Einstufung des chemischen Zustands ist die regelmäßige behördliche Überwa-

chung der GWK an einer ausreichenden Zahl repräsentativer Messstellen. Repräsentativ bedeu-

tet, dass die Messstellenzahl und Verteilung die hydraulischen Gegebenheiten, die wasserwirt-

schaftliche Nutzung und Landnutzungsverteilung in jedem GWK abbilden soll. Anhand des Mo-

nitorings wird geprüft, ob die Schwellenwerte der Anlage 2 der GrwV (2010) eingehalten werden. 
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Daneben muss sichergestellt werden, dass es keine Hinweise auf Einträge aus vom Menschen 

bedingten Quellen gibt und dass vom Grundwasser keine schädlichen Einflüsse auf die Oberflä-

chengewässer, auf gwaLös oder auf Grundwassernutzungen ausgehen (MULNV 2021a). 

Trotz Verletzung von Schwellenwerten an einer oder mehreren Messstellen kann der chemische 

Zustand eines Grundwasserkörpers nach § 7 Abs. 3 GrwV (2010) auch dann noch als gut bewer-

tet werden, wenn 

1. die flächenhafte Ausdehnung der Belastung unterhalb einer bestimmten Größenordnung 

liegt (sogenanntes Flächenkriterium), 

2. für die Trinkwasserversorgung gewonnenes Rohwasser nicht den Grenzwert der Trinkwas-

serverordnung überschreitet und 

3. die Nutzungsmöglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeinträchtigt werden. 

Liegen in räumlich abgegrenzten Bereichen Hintergrundwerte eines Stoffes oder einer Stoff-

gruppe vor, die höher als der jeweilige Schwellenwert sind, werden abweichende Schwellenwerte 

festgelegt. Dazu hat der Geologische Dienst NRW einen entsprechenden Abschlussbericht zu 

den natürlichen Hintergrundkonzentrationen in Oberflächengewässern Nordrhein-Westfalens 

vorgelegt (GD NRW 2019). 

Von den in Anlage 2 GrwV (2010) genannten Stoffen werden die Stoffe Nitrat, Nitrit, ortho-Phos-

phat, Sulfat, Chlorid und Ammonium jährlich überwacht und in allen GWK bewertet. Die übrigen 

Stoffe werden mindestens einmal in sechs Jahren untersucht und müssen nur dann jährlich über-

wacht und bewertet werden, wenn Anzeichen auf signifikante Einträge bestehen oder wenn be-

reits Belastungen im Grundwasser festgestellt worden sind (operatives Monitoring) (MULNV 

2021a). 

Der chemische Zustand eines Grundwasserkºrpers muss als Ăschlechtñ eingestuft werden, wenn 

in den nachfolgend beschriebenen Prüfungen signifikante Hinweise auf Grundwasserbelastun-

gen vorliegen (MULNV 2021a): 

¶ Anzeichen f¿r Eintrªge von Schadstoffen aufgrund menschlicher Tªtigkeiten (sog. ĂPunkt-

quellenñ und Schadstofffahnen), 

¶ Salzintrusionen oder anderweitige nachteilige Änderungen der Grundwasserbeschaffenheit 

aufgrund von Grundwasserentnahmen oder großräumigen Grundwasserspiegelabsenkun-

gen, 

¶ stofflich bedingte Schädigungen an grundwasserabhängigen Landökosystemen (gwaLös), 

¶ Zielverfehlung des ökologischen oder chemischen Zustands in einem mit dem GWK ver-

bundenen Oberflächengewässers, die auf eine Veränderung der Grundwasserbeschaffen-

heit durch menschliche Tätigkeiten zurückzuführen ist. Voraussetzung dafür ist, dass der 

Grundwasseranteil in dem Gewässer bedeutend ist bzw. dass unter natürlichen Bedingun-

gen eine hydraulische Verbindung zum Grundwasser besteht. 
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2.6.2 Oberflächenwasserkörper 

2.6.2.1 Ökologischer Zustand / ökologisches Potenzial 

Die Einstufung des ökologischen Zustands / des ökologischen Potenzials richtet sich nach § 5 

der OGewV (2016) nach den in Anlage 3 der OGewV aufgeführten Qualitätskomponenten. Diese 

werden unterteilt in biologische Qualitätskomponenten, hydromorphologische Qualitätskompo-

nenten und allgemein physikalisch-chemische Qualitätskomponenten. Des Weiteren fließen auch 

die flussgebietsspezifischen Schadstoffe der Anlage 6 der OGewV und ggf. weitere, gesetzlich 

nicht verbindliche Stoffe, soweit sie einen negativen Einfluss auf den ökologischen Zustand / das 

Potenzial haben können, in die Beurteilung ein. 

Die Bewertungsgrundlage für die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Arsen (As), Chrom (Cr), 

Kupfer (Cu) und Zink (Zn) sind deren Konzentrationen in der Schwebstoffphase. Da Schwebstoff-

untersuchungen (Probenahme) sehr aufwendig sind, werden für diese Stoffe in NRW fachlich 

abgeleitete Orientierungswerte in der Wasserphase zur Beurteilung herangezogen. Dazu wird 

zum Ende des jeweiligen Monitoringzyklus auf der Basis der besten wissenschaftlichen Erkennt-

nisse eine Liste der Beurteilungswerte für die in Oberflächengewässern nachgewiesenen Stoff-

gehalte festgelegt (Anhang D4 für den 4. Monitoringzyklus, D4-Liste (LANUV 2020)). Der Umfang 

der Stoffliste geht über den gesetzlich verbindlichen Rahmen von OGewV (2016) und GrwV 

(2010) deutlich hinaus, bildet aber in NRW die Grundlage für die Bewertung der Monitoringergeb-

nisse im jeweiligen Zyklus. Der Anhang ist Bestandteil des Leitfadens Monitoring Oberflächenge-

wässer (LANUV 2020). Die Beurteilungswerte des Anhangs D4 beziehen sich auf die Aquatische 

Biozönose.  

Für die flussgebietsspezifischen Schadstoffe Arsen (As), Chrom (Cr), Kupfer (Cu) und Zink (Zn) 

wird die daraus resultierende Bewertung der Ergebnisse der Wasserphase für die Bewertung der 

Schwebstoffphase übertragen. Die UQN der OGewV (2016) gilt als eingehalten, wenn die Orien-

tierungswerte der D4-Liste des NRW-Monitoring-Leitfadens unterschritten werden. Die nachfol-

genden Bewertungen berücksichtigen auf Grundlage der Erkenntnisse in UBA-Texte 47/2015 

(UBA 2015) für die Parameter Arsen (As), Chrom (Cr), Kupfer (Cu) und Zink (Zn) die OW der D4-

Liste für den 4. Monitoringzyklus (LANUV 2020). 

Ergänzend werden die natürlichen Hintergrundkonzentrationen in Oberflächengewässern NRW 

entsprechend dem Abschlussbericht des Geologischen Dienstes NRW (GD NRW 2019) bei der 

Bewertung berücksichtigt. 

Maßgebliches Beurteilungskriterium ist der Zustand der den OWK kennzeichnenden biologischen 

Qualitätskomponenten. Zu den hier relevanten biologischen Qualitätskomponenten für Flüsse 

zählen gem. Anlage 3 OGewV (2016): 

a) Phytoplankton (nur bei planktondominierten Fließgewässern zu bestimmen), 

b) Makrophyten/Phytobenthos, 

c) benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos), 

d) Fischfauna. 
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Bewertung natürlicher Wasserkörper 

Die zuständige Behörde stuft den ökologischen Zustand eines OWK nach Maßgabe der Tabel-

len 1 bis 5 der Anlage 4 der OGewV (2016) in die Zustandsklassen sehr gut, gut, mäßig, unbe-

friedigend oder schlecht ein. Die Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten erfolgt somit 

anhand einer fünfstufigen Skala, die die Abweichung von einem Referenzzustand widerspiegelt. 

Als Referenz dient in der Regel der natürliche, d.h. vom Menschen unbeeinflusste Zustand des 

gleichen Gewässertyps. Das Bewertungsschema ist in Abbildung 2-1 dargestellt. 

 

Abbildung 2-1: Bewertungsschema des ökologischen und chemischen Zustands mit Fokus auf 
dem biologischen und dem stofflichen (chemischen) Monitoring (MULNV 2021b) 

Alle in der Wasserkörpertabelle vorkommenden Parameter sind in diesem Schema enthalten (Abkürzun-

gen: ACP = allgemeine chemisch-physikalische Parameter, MZB = Makrozoobenthos, n. ges. verb. = nicht 

gesetzlich verbindlich, PBSM = Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel) QK = Qualitäts-

komponente, UQN = Umweltqualitätsnorm). 

 

Gemäß § 5 Abs. 4 OGewV ist für die Einstufung des ökologischen Zustands die jeweils schlech-

teste Bewertung einer der biologischen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 Nr. 1 in Verbindung 

mit Anlage 4 maßgebend. ĂBei der Bewertung der biologischen Qualitªtskomponenten sind die 

hydromorphologischen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 Nr. 2 sowie die entsprechenden all-

gemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 Nr. 3.2 in Verbindung 

mit Anlage 7 zur Einstufung unterst¿tzend heranzuziehen.ñ § 5 Abs. 5 besagt zudem Folgendes: 

ĂWird eine Umweltqualitªtsnorm oder werden mehrere Umweltqualitªtsnormen nach Anlage 3 
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Nr. 3.1 in Verbindung mit Anlage 6 nicht eingehalten, ist der ökologische Zustand höchstens als 

mªÇig einzustufenñ. 

 

Bewertung erheblich veränderter Wasserkörper 

Zur Bewertung erheblich veränderter (HMWB = Heavily Modified Water Body) und künstlicher 

(AWB = Artificial Water Body) Gewässer wird das ökologische Potenzial herangezogen. Bezüg-

lich des ökologischen Potenzials werden analog zum ökologischen Zustand fünf Zustandsklassen 

definiert (höchstes, gutes, mäßiges, unbefriedigendes und schlechtes Potenzial). Für die Einstu-

fung des ökologischen Potenzials gilt § 5 der OGewV (2016) analog zum ökologischen Zustand. 

 

2.6.2.2 Chemischer Zustand 

Laut § 6 der OGewV (2016) richtet sich die Einstufung des chemischen Zustands der Oberflä-

chengewässer nach den in Anlage 8 Tabelle 2 der OGewV (2016) aufgeführten UQN. Hierbei 

wird zwischen den beiden Stufen Ăgutñ und Ănicht gutñ unterschieden. Werden die entsprechenden 

UQN erf¿llt, stuft die zustªndige Behºrde den chemischen Zustand als Ăgutñ ein. Anderenfalls 

wird der chemische Zustand als Ănicht gutñ bewertet. 

 

2.6.2.3 Einstufung weiterer Stoffe 

Neben den in der OGewV (2016) festgelegten Parametern zur Bewertung des chemischen und 

ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern wird in NRW die Umweltrelevanz einer Viel-

zahl weiterer Stoffe (Metalle, Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Arznei-

mittel und weitere organische Stoffe) auf die Gewässer in der D4-Liste erfasst (Leitfaden 

Monitoring Oberflächengewässer, LANUV 2020); diese landesspezifisch erfassten Stoffe sind 

formal nicht gesetzlich verbindlich geregelt. 

Für viele dieser Stoffe gibt es LAWA-Orientierungswerte oder ökotoxikologisch abgeleitete Wirk-

schwellen. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich Überschreitungen negativ auf die 

Biozönose auswirken, wenn auch je nach Stoff unterschiedlich stark. Für einige Stoffe existieren 

nur präventive Vorsorgewerte, sodass bei einer Überschreitung nicht zwingend von einer negati-

ven Auswirkung auf die Biozönose ausgegangen werden kann (MULNV 2021a). 

In den nachfolgenden Bewertungen wurden Stoffe mit dieser Einstufung berücksichtigt, soweit 

sie in den Überschreitungstabellen der Planungseinheitensteckbriefe 2022 bis 2027 ausgewiesen 

sind. 
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3 Vorhabenbeschreibung 

3.1 Bergbauliches Vorhaben ī Historie 

Der Braunkohlenplan Garzweiler II wurde vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land-

wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL) am 31.03.1995 genehmigt. Er sieht zur Si-

cherstellung der Energieversorgung derzeit auf einer Fläche von rund 48 km² im Abbaugebiet 

Garzweiler II die Gewinnung von Braunkohle als vorrangige Nutzung vor. In den Geltungsbereich 

des Braunkohlenplans Garzweiler II hinein entwickelte sich der Tagebau Garzweiler im Jahr 2006.  

Im Tagebau Garzweiler II war auf der Grundlage der dem Braunkohlenplan (BKP) zugrunde lie-

genden Abbaukonzeption die bergbauliche Inanspruchnahme des 3. Umsiedlungsabschnittes mit 

den Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath ab 2023 ge-

plant. Die Umsiedlung des letzten Ortes dieses Umsiedlungsabschnittes sollte 2028 enden. Die 

bergbauliche Inanspruchnahme des 4. Umsiedlungsabschnitts mit der Ortschaft Holzweiler, der 

Siedlung Dackweiler und dem Hauerhof war ab 2029 geplant.  

Die Leitentscheidung zur Zukunft des Rheinischen Braunkohlenreviers/Garzweiler II der Landes-

regierung NRW vom 05.07.2016 (nachfolgend LE 2016) sah die Inanspruchnahme des 4. Um-

siedlungsabschnitts nicht mehr vor. Die Landesregierung NRW und auch der Braunkohlenaus-

schuss waren nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass der Braunkohleabbau 

im Rheinischen Revier zwar weiterhin langfristig erforderlich bleibt, die Abbaugrenze des Tage-

baus Garzweiler II aber so zu verkleinern ist, dass auf die Umsiedlung von Holzweiler, Dackweiler 

und des Hauerhofs verzichtet werden kann.  

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 154. Sitzung am 03.03.2017 festgestellt, dass sich auf-

grund der Leitentscheidung 2016 die Grundannahmen für den Braunkohlenplan i.S. von § 30 Abs. 

1 LPlG NRW geändert haben und hat beschlossen, dass eine Änderung des Braunkohlenplans 

erforderlich ist. Für das Verfahren zur Änderung des Braunkohlenplans gelten gem. § 30 Abs. 1 

S. 2 LPlG NRW die §§ 27 bis 29 LPlG entsprechend. In diesem Sinne hat der Braunkohlenaus-

schuss auf der Grundlage von § 27 Abs. 2 LPlG NRW am 03.03.2017 die Bezirksregierung Köln 

als Regionalplanungsbehörde Köln beauftragt, alle vorbereitenden Maßnahmen für die Planän-

derung in die Wege zu leiten.  

Während des eingeleiteten Braunkohlenplanänderungsverfahrens trat am 14.08.2020 das Koh-

leverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) in Kraft. Für den Tagebau Garzweiler II ergibt sich 

aus dem Stilllegungspfad des KVBG (in der damaligen Fassung) und dem daraus abgeleiteten 

deutlich verminderten Braunkohlebedarf eine Beendigung der Kohlegewinnung spätestens Ende 

2038, ggf. ï nach einer noch durchzuführenden Überprüfung des Abschlussdatums ï bereits 

Ende 2035.  

Im Fr¿hjahr 2021 wurde darauf aufbauend eine weitere Leitentscheidung beschlossen. Die ĂLeit-

entscheidung 2021: Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier ï Kohleausstieg 

entschlossen vorantreiben, Tagebaue verkleinern, CO2 noch stªrker reduzierenñ vom 23.03.2021 

(im Folgenden LE 2021) sieht Folgendes für den Tagebau Garzweiler II vor:  

¶ Die bergbauliche Inanspruchnahme von Keyenberg, des ersten Ortes des 3. Umsiedlungs-

abschnitts, soll frühestens ab Ende 2026 erfolgen. Der gesamte 3. Umsiedlungsabschnitt 

soll aber weiterhin bis 2028 abgeschlossen werden. 
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¶ Der Abstand des Tagebaurandes zu den Ortschaften Venrath, Kaulhausen und Kückhoven 

ist auf mind. 400 m zu vergrößern. Der Abstand soll 500 m betragen, wenn dies mit der 

Wiedernutzbarmachung vereinbar wäre. 

Während die Planungsgrundlagen zur Umsetzung des Inhalts der LE 2021 erarbeitet wurden, 

verständigten sich die Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP nach der Bundes-

tagswahl in ihrem Koalitionsvertrag von November 2021 auf Folgendes:  

¶ ĂZur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohle-

verstromung nºtig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030.ñ 

¶ ĂDie im 3. Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dºrfer im Rheinischen Revier wollen wir er-

halten.ñ  

Nachdem auch in Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl im Mai 2022 ein Koalitionsvertrag 

zwischen CDU und Bündnis 90/Grüne verhandelt worden war, der einen Kohleausstieg bis 2030 

und einen Erhalt der Ortschaften des 3. Umsiedlungsabschnitts vorsah, verständigten sich der 

Bund, das Land NRW und die RWE AG auf einen Kohleausstieg im Jahr 2030. Folgende, den 

Tagebau Garzweiler betreffende Punkte sind in der Verständigung enthalten: 

¶ ĂMit der Anpassung des KVBG und des ºffentlich-rechtlichen Vertrags soll der Kohleaus-

stieg f¿r die Kraftwerke der RWE auf 2030 vorgezogen werden.ñ 

¶ ĂMit dem Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 soll die noch zu verstromende Kohle-

menge so weit reduziert werden, dass im Tagebau Garzweiler der 3. Umsiedlungsabschnitt 

mit den Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie 

[Holzweiler und] den Holzweiler [Feld-] Höfen (Eggeratherhof, Roitzerhof, Weyerhof) erhal-

ten [bleibt].ñ 

¶ ĂDie Autobahn 61 wird sich auf Grund der verªnderten Geometrie und Lage des Restsees 

nicht wie vorgesehen wiederherstellen lassen.ñ 

In der 165. Sitzung am 25.11.2022 hat der Braunkohlenausschuss beschlossen, die Weiterver-

folgung der Vorhaben gemäß Leitentscheidung 2016 und Leitentscheidung 2021 aufzugeben und 

allein die Änderung des Braunkohlenplans aufgrund der politischen Verständigung 2022 zu ver-

folgen.  

Die oben genannte Verständigung vom 04.10.2022 ist durch das Gesetz zur Beschleunigung des 

Braunkohleausstiegs im Rheinischen Revier vom 19.12.2022 (BGBl. I, S. 2479) umgesetzt wor-

den, das Änderungen am KVBG vornimmt. Hervorzuheben sind insbesondere folgende Vorschrif-

ten des Gesetzes:  

¶ Änderung der Anlage 2 des KVBG bezüglich Kraftwerksblock Niederaußem K, Kraftwerks-

block Neurath F (BoA 2), Kraftwerksblock Neurath G (BoA 3): Änderung des Stilllegungs-

zeitpunkts vom 31.12.2038 auf den 31.03.2030. 

¶ § 48 Abs. 1 KVBG (Energiepolitische und -wirtschaftliche Notwendigkeit des Tagebaus 

Garzweiler II) in der geªnderten Fassung: ĂDie energiepolitische und energiewirtschaftliche 

Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewährleistung einer sicheren und zuver-

lässigen Energieversorgung werden für den Tagebau Garzweiler II in den Grenzen der Lei-

tentscheidung der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zur Zukunft des Rheinischen 

Braunkohlereviers/Garzweiler II vom 23. März 2021 festgestellt, soweit durch diese Fest-

stellung der Erhalt der Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und 
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Berverath sowie der Holzweiler Höfe (Eggerather Hof, Roitzerhof, Weyerhof), jeweils mit 

einem angemessenem Abstand, bei der weiteren Tagebauf¿hrung sichergestellt wird.ñ 

Mit der ĂLeitentscheidung 2023: Meilenstein f¿r den Klimaschutz, Stªrkung der Versorgungssi-

cherheit und Klarheit f¿r die Menschen in der Regionñ wurden die raumbedeutsamen Aspekte der 

politischen Verständigung der Landesregierung NRW vom 04.10.2022 umgesetzt. In Bezug auf 

das Abbauvorhaben, sind die grundlegenden Aspekte nahezu unverändert geblieben. Mit Blick 

auf die Wiedernutzbarmachung verringert sich jedoch die benötigte Menge an Abraum und Re-

kultivierungsmaterial. Der Verbleib des Materials im Abbaugebiet Garzweiler führt zu einer Ver-

ringerung der Flächeninanspruchnahme im Vorfeld des Tagebaus Garzweiler. Gegenüber dem 

Vorhaben nach politischer Verständigung vom 04.10.2022, zu dem der Braunkohlenausschuss 

am 16.06.2023 den bisherigen Vorentwurfsbeschluss gefasst hat, verringert sich die Abbaufläche 

um rund 40 ha. Rund 1 Mio. t Braunkohle zusätzlich verbleiben ungenutzt in der Lagerstätte. 

Das Vorhaben gemäß Leitentscheidung 2023 wurde im Braunkohlenausschuss am 15.03.2024 

vorgestellt. Der Braunkohlenausschuss hat den Vorentwurfsbeschluss auf dieser Basis erneut 

gefasst und die Regionalplanungsbehörde beauftragt, den Vorentwurf zur Änderung des Braun-

kohlenplans Garzweiler II einschließlich der Änderung der Wiedernutzbarmachung in Teilberei-

chen des Braunkohlenplans Frimmersdorf zu erarbeiten. Weitere Veränderungen und Details 

sind dem UP/UVP-Bericht (Froelich & Sporbeck 2025) zu entnehmen.  

 

3.2 Gegenständliches Vorhaben im Hinblick auf das Schutzgut Wasser 

Der Tagebau entwickelt sich in westliche und südliche Richtung und wird in 2030 seine Abbau-

grenze erreichen. Vorlaufend zur Landinanspruchnahme durch die im Tagebau Garzweiler ein-

gesetzten Schaufelradbagger wird die Geländeoberfläche im jeweiligen Abschnitt freigeräumt, 

d.h. vorhandene Bäume und Sträucher werden gerodet und Aufbauten und Verkehrswege zu-

rückgebaut. Die Unterkante des abzubauenden Kohleflözes befindet sich in einer Tiefe bis etwa 

-125 m NHN. Die Kohle wird auf der sogenannten Abbauseite gewonnen, der anfallende Abraum 

auf der Kippenseite wieder abgelagert (bergmännisch: verkippt). Der Tagebau wird sich weiter in 

einer Schwenkbewegung gegen den Uhrzeigersinn um den bestehenden Drehpunkt nördlich von 

Jackerath entwickeln.  

Der Abbaubereich Garzweiler II wird von ursprünglich rund 4.800 ha auf rund 2.420 ha verklei-

nert. Dies hat zur Folge, dass der gewinnbare Kohleinhalt der Lagerstätte (2006 bis Ende Aus-

kohlung) anstatt rund 1.300 Mio. t Braunkohle nur noch rund 600 Mio. t Braunkohle beträgt und 

eine Braunkohlemenge von rund 700 Mio. t für die Förderung verloren ist (der gewinnbare Koh-

leinhalt der Lagerstätte zum Stichtag 01.01.2022 betrug rund 280 Mio. t). 

Nach Beendigung der Abbaumaßnahmen entsteht ein zusammenhängender See westlich der A 

44n, der gegenüber der bisher genehmigten Planung (2.300 ha) eine reduzierte Größe von rund 

2.216 ha haben wird. Das Tagebauseevolumen ergibt sich aus der Kohleentnahme in den Ab-

baubereichen Garzweiler I und II und aus dem auf Außenkippen verbrachten Abraum. Der Tage-

bau Garzweiler wird abbauseitig und kippenseitig mit voraussichtlich 6 Gewinnungssohlen und 5 

Kippstrossen betrieben. Die Kohleförderung erfolgt während der gesamten Laufzeit des geneh-

migten Abbaus über den Bandsammelpunkt und die bestehenden Kohleförderwege zum Kohle-

vorratsgraben und von dort über die Nord-Süd-Bahn zu den Abnehmern. 
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Die Braunkohlengewinnung im Tagebau Garzweiler erfordert eine Absenkung des anstehenden 

Grundwassers in hangenden bzw. des Grundwasserdruckes in liegenden Grundwasserleitern, 

um einen sicheren Tagebaubetrieb zu ermöglichen. In den Grundwasserleitern oberhalb der 

Kohle (Hangendes) wird das Grundwasser im unmittelbaren Tagebaubereich bis auf die Unter-

kante des Grundwasserleiters abgesenkt, um die Standsicherheit der Tagebauböschungen zu 

gewährleisten. In den gespannten Grundwasserleitern unterhalb der Kohle (Liegendes) wird der 

Druck des Grundwassers so weit reduziert, dass kein Eindringen des Grundwassers in den Ta-

gebau zu besorgen ist. Hierzu wird Grundwasser über Brunnen entnommen und über diverse 

Rohrleitungssysteme abgeleitet (bergmännisch: Sümpfung). Ein sicherer Tagebaubetrieb ohne 

entsprechende Sümpfungsmaßnahmen ist nicht möglich.  

Aufgrund der Fließeigenschaften des Grundwassers bleibt die Absenkung nicht auf den unmittel-

baren Tagebaubereich beschränkt, sondern reicht je nach Eigenschaften des Untergrundes teil-

weise deutlich darüber hinaus. Es bildet sich ein sogenannter Absenkungstrichter aus, welcher 

aufgrund der heterogenen Struktur des Untergrundes oft unregelmäßig ausgebildet ist.  

Eine Möglichkeit zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen der Grundwasserentnahme im 

Umfeld des Tagebaus auf den mengenmäßigen Zustand der Grundwasserkörper besteht in der 

Stützung des Grundwasserspiegels durch Infiltrations- und Versickerungsmaßnahmen. Diese 

Maßnahmen konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Erhalt des Grundwasserstands in den 

in den Braunkohlenplänen explizit als schützenswert ausgewiesenen grundwasserabhängigen 

Bereichen (i. W. grundwasserabhängige Landökosysteme und Oberflächengewässer) (MULNV 

2022).  

Eine weiträumige Stützung erfolgt z.B. im Norden des Tagebaus Garzweiler im Bereich von groß-

räumig miteinander vernetzten gwaLös. Hier wird aufbereitetes Sümpfungswasser, sog. Ökowas-

ser, einerseits in den Grundwasserkörper (GWK) unmittelbar infiltriert ï über Versickerungs-

schlitze, -brunnen und Infiltrationslanzen ï andererseits wird über oberflächige Einleitungen in 

Fließgewässer und Feuchtgebiete sowie über die Stützung der Feuchtgebiete durch Versicke-

rung auch eine lokale Stützung des Grundwasserspiegels erreicht. Großräumig wird so die 

Grundwasserabsenkung aus den gwaLös nördlich des Tagebaus Garzweiler herausgehalten 

(MULNV 2022). 

Damit die notwendigen Entwässerungsziele zur Stabilität der Böschungen erreicht werden, muss 

die Entwässerung dem Abbaugeschehen etwa fünf bis sieben Jahre vorlaufen. Im Jahr 2022 

wurden insbesondere im Bereich zwischen Keyenberg und Holzweiler Brunnen erstellt. Des Wei-

teren wurde die Brunnengalerie am Nordrand des Tagebaus verstärkt (MUNV 2024). 

Durch das Schwenken des Tagebaus nach Westen (Abbildung 3-1) weitet sich die sümpfungs-

bedingte Grundwasserabsenkung in Richtung Schwalm, Niers und Rur aus. Damit die Grund-

wasserstände in diesen Feuchtgebieten gehalten werden, wurden im Wasserwirtschaftsjahr 2022 

ca. 90 Mio. m³ Wasser eingeleitet und versickert. Der Großteil des eingeleiteten Wassers kam 

direkt aus dem Tagebau Garzweiler, ca. 12 Mio. m³ (2022) stammten aus anderen Quellen wie 

z. B. separaten Wasserversorgungsbrunnen (MUNV 2024). Im WWJ 2022 wurden zwei neue 

Versickerungsanlagen im Schwalmriegel errichtet. Die Versickerungswassermenge wird sich in 

den nächsten Jahren analog zur Sümpfung auf einem ähnlichen Niveau fortsetzen (MUNV 2024). 
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Abbildung 3-1: Betriebliche und wasserwirtschaftliche Entwicklung im Tagebau Garzweiler im 
Jahr 2022 (MUNV 2024) 

 

Das gehobene Wasser aus dem Tagebau wird in den sog. Ökowasserwerken (ÖWW) Jüchen 

(Qh,max = 6.000 m³/h, 10 Filter à 600 m³/h) und Wanlo (Qh,max = 7.200 m³/h, 12 Filter à 600 m³/h) 

aufbereitet, wobei die bestehenden Aufbereitungsanlagen der Wasserwerke in erster Linie der 

Enteisenung und Entmanganung der Sümpfungswässer aus den Tagebauen dienen (IWW 2024). 

Über ein ca. 160 km langes Rohrleitungssystem wird das generierte Filtrat (sog. Ökowasser) in 

verschiedene Infiltrationsanlagen (in Summe über 330 Sickerschlitze, -brunnen und Infiltrations-

lanzenanlagen sowie etwa 13 km Sickergräben) eingespeist; ein geringerer Anteil (ca. 10 Mio. 

m³/a) wird dem Wasserkreislauf über Direkteinleitstellen zugeführt. Insgesamt wurden bis zum 

Ende des WWJ 2022 zum Erhalt der Feuchtgebiete die in Tabelle 3-1 aufgeführten Anlagen er-

richtet. Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit werden die Versickerungsanlagen regelmäßig ertüch-

tigt (MUNV 2024). Ergänzend erfolgt die Stützung von Oberflächengewässern, wofür nach 2030 

zusätzlich Rheinwasser verwendet wird. 

Rheinwasser soll auch vorrangig zur Befüllung des Tagebausees verwendet werden. Um die 

Standsicherheit der Böschungen während der Befüllung zu gewährleisten, wird weiterhin eine 

S¿mpfung des anstehenden Grundwassers notwendig sein. Diese wird als Ănachlaufendeñ S¿mp-

fung betrieben und mit dem Anstieg des Seewasserspiegels sukzessive zurückgefahren. 

Dadurch besteht die Option, anteilig Sümpfungswasser zusätzlich zu Rheinwasser für die Befül-

lung des Tagebausees zu verwenden. Dessen Endwasserstand soll gemäß Modellprognosen 

etwa 2063 erreicht sein. Um auch für das den See umgebende Grundwasser einen ausgegliche-

nen Wasserhaushalt zu erreichen, soll dem Tagebausee anschließend noch weitere ca. 17 Jahre 

Rheinwasser zugeführt werden. Gleichwohl wird der zukünftige Auslass des Tagebausees in den 

Vorfluter Niers auf einem geodätischen Niveau gestaltet, das wenige Meter niedriger liegen wird 
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als der vorbergbaulich regionale Grundwasserspiegel. Die dementsprechend zu gestaltende An-

bindung an die Niers wird Gegenstand eines eigenständigen Genehmigungsverfahrens sein (s. 

auch Kapitel 13.1 und 13.2).  

Tabelle 3-1: Wasserwirtschaftliche Anlagen zum Erhalt der Feuchtgebiete und zur Stützung 
von Oberflächengewässern (MUNV 2024, ergänzt) 

Bezeichnung Garzweiler II  

erstellte Anlagen / aktiv (Stand 2024) 

Wasserwerke 3 

Rohrleitungen [km] 160 

Sickergräben [km] 13 

Sohlschwellen 151 

Direkteinleitstellen 75 / 50 

Sickerschlitze  90 / 82 

Sickerbrunnen, tief 

233 / 212 Sickerbrunnen, flach 

Lanzeninfiltrationsanlagen 

 

Zwar handelt es sich bei der Entstehung des Tagebausees um einen natürlichen Vorgang im 

Rahmen des Grundwasserwiederanstiegs. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, wird der Ta-

gebausee mit Wasser aus dem Rhein befüllt. Die beschleunigte Wiederauffüllung der Grundwas-

serkörper stellt eine Maßnahme zum Erreichen des bestmöglichen Zustands ausgeglichener 

Grundwasserkörper nach Maßgabe des Hintergrundpapiers Braunkohle (MULNV 2022) dar und 

ist aus Gründen der Standsicherheit alternativlos. 

Die Überleitung des Rheinwassers an den Tagebausee erfolgt zukünftig mit einer knapp 27 km 

langen Rheinwassertransportleitung (RWTL). Die Entnahmestelle liegt im Bereich Dormagen. In 

der 144. Sitzung des Braunkohlenausschusses am 27.06.2011 wurde der Beschluss gefasst, 

dass in einem Braunkohlenplan die Festlegung einer Leitungstrasse und einer Entnahmestelle 

für den Tagebau Garzweiler erfolgen soll. Das Verfahren wurde von der Regionalplanungs-

behörde durchgeführt, bis ein entsprechender Aufstellungsbeschluss am 06. Dezember 2019 

gefasst wurde. Die Genehmigung durch die Landesregierung erfolgte daraufhin am 17.06.2020.  

Da sich die Grundannahmen für den Braunkohlenplan der RWTL aufgrund der Erweiterung für 

Hambach wesentlich geändert haben, wurde der Braunkohlenplan Garzweiler II Sachlicher 

Teilplan: Sicherung einer Trasse für die Rheinwassertransportleitung am 27.10.2023 durch den 

Braunkohlenausschuss neu festgestellt und durch die Landesregierung am 28.06.2024 

genehmigt. Die RWTL ist somit Gegenstand eines separaten Genehmigungsverfahrens. Das zur 

Befüllung verwendete Rheinwasser wird am zukünftigen südöstlichen Uferbereich über ein Ein-

leitungsbauwerk geleitet. 

Der zeitliche Verlauf der geplanten Maßnahmen zum Betriebsabschluss des Tagebaus Garzwei-

ler II, die sich auf das Schutzgut Wasser und Gewässer auswirken, ist in Abbildung 3-2 schema-

tisch als Zeitstrahl visualisiert.  
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Abbildung 3-2: Zeitfolge der geplanten Maßnahmen zum Betriebsabschluss Tagebau Garzweiler 
II 

 

Der vorliegende Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie betrachtet die mit dem BKP-Änderungsver-

fahren verbundenen Auswirkungen durch 

¶ Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die Entwässerung des Tagebaus Garzweiler 

II und während der Befüllung des Tagebausees zur Sicherstellung der Standsicherheit, 

¶ Materialumlagerung und Pyritoxidation, 

¶ Maßnahmen zur Grundwasserstützung durch Infiltration von Öko- und Rheinwasser, 

¶ Maßnahmen zur Grundwasserstützung durch Infiltration von Öko- und Rheinwasser im Be-

reich von Trinkwassergewinnungsanlagen, 

¶ Einleitung über Feuchtgebiete zur Grundwasseranreicherung, 

¶ Direkteinleitung in Oberflächenwasserkörper (OWK) in den Einzugsgebieten der Niers, 

Schwalm, Erft und Rur, 

¶ Infiltration über Grundwasserkörper (GWK) zur Stützung von OWK, 

¶ Anlage und Befüllung eines Tagebausees. 

 

3.3 Lage des Untersuchungsraums 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums entspricht dem im September 2023 beim Scoping für 

das BKP-Änderungsverfahren dargestellten Untersuchungsraum.  

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums erfolgte auf Basis der hydrogeologischen Gegeben-

heiten und schutzgutbezogenen Anforderungen. Das Rheinische Revier befindet sich geologisch 
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und naturräumlich gesehen in der Niederrheinischen Bucht. Diese ist räumlich in verschiedene 

geologische Schollen eingeteilt, welche durch sog. Verwerfungen (geologische bruchhafte Ver-

formungen des Gesteins, die zu Höhenversätzen führen) voneinander getrennt sind. Der Unter-

suchungsraum liegt zum überwiegenden Teil in der Venloer Scholle und erfasst auch einen Teil 

der südlichen Krefelder Scholle und ist in seiner Ausdehnung auf Karte Wasser-B des UP/UVP-

Berichts sowie in Abbildung 3-3 dargestellt. 

Während die Sümpfung im gesamten Untersuchungsraum wirksam wird, beschränken sich die 

Infiltrations- bzw. Versickerungsmaßnahmen auf die GWK 284_01 (einschließlich der westlich 

und östlich gelegenen Infiltrations- bzw. Versickerungsanlagen, die ebenfalls in diesen GWK ein-

speisen) und GWK 286_07 (Abbildung 4-3). Die Infiltrations- bzw. Versickerungsmaßnahmen 

führen ergänzend zu einer Stützung von OWK im Einzugsgebiet von Niers und Schwalm (Abbil-

dung 4-6).  

In Bezug auf Direkteinleitungen in OWK sind die Einzugsgebiete von Niers, Schwalm, Erft und 

Rur relevant (Abbildung 4-5). Zusätzlich erfolgen oberflächennah Einleitungen in den Feuchtge-

bieten der Rur: Baaler Bach (Nüsterbach), Doverener Bach, Millicher Bach sowie der Erft (z.B. 

Nievenheimer Bruch). Diese Einleitungen fließen über die Vorfluter ab. Ein Teil des Wassers ver-

sickert in die GWK und führt dort lokal zur Aufhöhung des durch die Sümpfung des Tagebaus 

abgesenkten Grundwasserspiegels (Abbildung 4-4). 

Der Tagebau Garzweiler liegt in der Venloer Scholle. Diese wird durch Verwerfungssysteme von 

den umgebenden Schollen getrennt und grenzt im Südosten und im Südwesten an die Erft- und 

die Rur-Scholle. Im Osten läuft die Venloer Scholle auf Höhe der Linie Frimmersdorf - Korschen-

broich aus und es schließt sich dort die linksrheinische Kölner Scholle an. Die tektonischen und 

geologischen Begrenzungen sind gleichzeitig in hohem Maße auch hydraulisch wirksam, da auf-

grund der stark gegeneinander versetzten Grundwasserleiter und -stauer und der oftmals tonigen 

Sprungfüllungen ein Grundwasseraustausch zwischen der Venloer Scholle und ihren Nachbar-

schollen weitgehend eingeschränkt oder sogar gänzlich unterbunden wird. Im Westen wird der 

Untersuchungsraum durch die Maas begrenzt, die eine hydraulische Grenze darstellt. Im Norden 

ist der Viersener Sprung als äußerste Grenze anzusehen. Nördlich hiervon befindet sich die Kre-

felder Scholle, in der weder Kohlenflöze noch jüngere tertiäre Sande vorhanden sind. Gleichwohl 

wird die südliche Krefelder Scholle in den Untersuchungsraum übernommen, um etwaige Rand-

überströme vollständig abzubilden. 

Die Auswirkungen der bergbaulichen Aktivitäten im Rheinischen Braunkohlenrevier werden durch 

die Bergbautreibende auf Basis des gem. Nebenbestimmungen zu den wasserrechtlichen Er-

laubnissen fortgeschriebenen Grundwassermodells ermittelt. Das schollenübergreifende Grund-

wassermodell (s. Kapitel 4.2.3.1) für das Rheinische Braunkohlenrevier betrachtet neben der Erft-

Scholle, der Rur-Scholle und der Venloer Scholle auch die linksrheinische Kölner Scholle sowie 

einen Teilbereich der südlichen Krefelder Scholle und deckt damit alle hydrologisch relevanten 

Bereiche des Reviers mit ihren hydraulischen Wechselwirkungen vollständig ab. Alle bergbauli-

chen Aktivitäten im Rheinischen Revier sind somit inklusive etwaiger Überstrommengen zwi-

schen den Schollen im Grundwassermodell abgebildet. Dabei sind auch die Auswirkungen ande-

rer Einflüsse auf den Wasserhaushalt mitberücksichtigt. Das Zusammenwirken mit den Auswir-

kungen anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben oder Tätigkeiten mit Relevanz für die 

wasserwirtschaftlichen Verhältnisse wird also vollständig berücksichtigt. 
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Abbildung 3-3: Untersuchungsraum Garzweiler II mit ausgewiesenen Grundwasserkörpern sowie Hauptvorflutern  
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In der Rur-Scholle werden die Grundwasserverhältnisse durch öffentliche und private Entnahmen 

sowie vor allem durch die Entwässerungsmaßnahmen für den Tagebau Inden bestimmt. Auch 

hier gilt, dass etwaige Randüberströme aus der Sümpfung der benachbarten Venloer und Erft-

Scholle infolge des Haupteinflusses der hier betriebenen Sümpfung für den Tagebau Inden über-

prägt werden. Die Grundwassermodellergebnisse zeigen, auch unter Berücksichtigung der 

Sümpfungsmaßnahmen für die Tagebaue Garzweiler und Hambach, dass der durch die Grund-

wasserabsenkung beeinflusste Bereich den bisherigen Prognosen entspricht und insbesondere 

bezogen auf die schützenswerten Feuchtgebiete durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen wei-

testgehend konstant gehalten wird und werden kann. Die bergbaubedingten Auswirkungen in der 

Rur-Scholle sowie die ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Begrenzung der Grundwasserabsen-

kung wurden mit der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Tagebau Inden vom 30.07.2004 (Az.: 

86.i5-7-2000-1) mit I. Nachtrag vom 07.11.2011 betrachtet und werden ebenfalls fortlaufend über 

ein umfangreiches Berichtswesen und ein behördlich eingerichtetes Monitoring überwacht. Die 

im o. g. Genehmigungsverfahren beschriebenen Auswirkungen werden durch aktuelle Grund-

wassermodellierungen und über die Ergebnisse aus dem Monitoring bestätigt. Die fortlaufende 

Überwachung bestätigt ferner, dass die Grundwasserverhältnisse stabil gehalten werden und 

nachteilige Auswirkungen durch die tagebaubedingte Sümpfung in der Rur-Scholle insbesondere 

aufgrund der bereits installierten Maßnahmen zur Stützung der Grundwasserstände nicht wirk-

sam werden. Aktuell wird für die im Verfahren befindliche Anpassung der Sümpfungserlaubnis 

für den Tagebau Inden, die bis zum 31.12.2031 befristet ist, eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt, welche die Rur-Scholle umfasst. Der Untersuchungsraum erfasst die Rur-Scholle 

deshalb nicht. 

In der Erft-Scholle und der linksrheinischen Kölner Scholle werden die Grundwasserverhältnisse 

durch öffentliche und private Entnahmen sowie vor allem durch die Entwässerungsmaßnahmen 

für den Tagebau Hambach bestimmt. Die bergbaubedingten Auswirkungen in der Erft-Scholle 

wurden mit der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortführung der Sümpfung des Tagebau Ham-

bachs vom 18.03.2021 (Az.: h2-7-2015-1) betrachtet und werden fortlaufend über ein umfangrei-

ches Berichtswesen überwacht. Im Jahr 2021 wurde zudem gemäß Nebenbestimmung 6.6.1.1 

des Zulassungsbescheids für die Sümpfung des Tagebaus Hambach ein Monitoring unter Betei-

ligung von Fachbehörden und -stellen errichtet, mit dem die mit der Gewässerbenutzung verbun-

denen Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt beobachtet, kontrolliert, gesteuert und 

bewertet werden. Der Untersuchungsraum erfasst die Erft-Scholle und die linksrheinische Kölner 

Scholle deshalb nicht. 

Den Untersuchungsraum für den vorliegenden Fachbeitrag bilden demnach die Venloer Scholle 

und die südliche Krefelder Scholle. Für diese beiden Schollen bzw. deren Teilbereich werden die 

Auswirkungen durch die BKP-Änderung untersucht.  

 

3.4 Planbedingte Wirkfaktoren 

Die Ausführungen dieses Kapitels beinhalten eine Darstellung der mit der Planung (Kap. 3.2) 

verbundenen Wirkfaktoren und ihren Wirkungen auf die betroffenen GWK und OWK im Untersu-

chungsraum (Kap. 3.3). Der Begriff Wirkfaktor wird dabei als Eigenschaft des Plans (z.B. berück-

sichtigte Wasserqualitäten) verstanden, deren Wirkungen die Ursache für verschiedene Auswir-

kungen auf betroffene GWK, gwaLös und OWK sind. 
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3.4.1 Überblick über die planbedingten Wirkungen 

Die mit dem BKP-Änderungsverfahren verbundenen Wirkungen sind in Tabelle 3-2 zusammen-

gefasst: 

 

Tabelle 3-2: Relevante Wirkungen im Rahmen des BKP-Änderungsverfahrens  

Art der Wirkung 
Herkunft des Infiltrations- / 
Einleitwassers 

Betrachtungs-
zeitraum 

Wirkraum 

Wirkungen auf GWK 

(nachlaufende) Sümpfung, 
dadurch Absenkung von 
Grundwasserständen 

entfällt bis ~2070 Untersuchungsraum (s. 
Kap. 3.3) 

Materialumlagerung und 
Pyritoxidation 

entfällt bis ~2200  GWK 27_18, 274_02, 
274_03, 274_05, 
282_05, 286_07, 286_08 

Infiltration bzw. Versicke-
rung zur Grundwasseranrei-
cherung 

Ĕ Abbildung 4-3 

Ökowasser aus den WW 
Wanlo und Jüchen, später 
Rheinwasser 

bis ~2100 GWK 27_18, 282_01, 
284_01, 286_07 

Einleitung über Feuchtge-
biete zur Grundwasseran-
reicherung 

Ĕ Abbildung 4-4 

Ökowasser aus den WW 
Wanlo, Jüchen und Paffen-
dorf; der Enteisenungsan-
lage Nüsterbach, der Aufbe-
reitung Doveren sowie Roh-
wasser aus Förderbrunnen 
V87 und später in einigen 
Bereichen Rheinwasser 

bis ~2100 GWK 274_01, 282_01, 
282_05, 284_01, 286_07 

Einleitung von Rheinwasser 
und Sümpfungswasser über 
Tagebausee 

Rheinwasser und  

Sümpfungswasser 

bis 2080 GWK 286_07, 
286_08,274_03, 274_05, 
282_05 

Grundwasserregulierung 
durch den Tagebausee 

entfällt ab 2080 GWK 282_01, 282_05, 
284_01, 286_07, 
286_08, 27_18, 274_01, 
274_02, 274_03 

Wirkungen auf Trinkwassergewinnung 

Infiltration von Ökowasser Ökowasser WW Wanlo, 
WW Jüchen, WW Paffen-
dorf 

bis ~2100 GWK 27_18*, 282_01*, 
284_01, 286_07, 
286_08*, 274_01 

Infiltration von Rheinwasser Rhein bis ~2100  GWK 27_18*, 282_01*, 
284_01, 286_07, 
286_08* 

Wirkungen auf OWK 

(nachlaufende) Sümpfung, 
dadurch Absenkung von 
Grundwasserständen mit 
potenzieller Wirkung auf 
OWK 

entfällt bis ~2070 OWK im Bereich prog-
nostizierter GW-Absen-
kungen (s. Kap. 6.1.1.2) 
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Art der Wirkung 
Herkunft des Infiltrations- / 
Einleitwassers 

Betrachtungs-
zeitraum 

Wirkraum 

Direkteinleitung in OWK 
und Stützung der OWK 
über Einleitungen in 
Feuchtgebiete 

Ĕ Abbildung 4-5 

Ökowasser WW Jüchen, 
Sümpfungswasser und spä-
ter Rheinwasser 

bis ~2100 Einzugsgebiet Niers: 

OWK 286_109828 

OWK 286_104727 

OWK 286_100032 

OWK 286152_4772 

Ökowasser WW Wanlo,  
später Rheinwasser 

bis ~2100 Einzugsgebiet Schwalm: 

OWK 284_41935 

OWK 284_39187 

OWK 2844_0 

Ökowasser WW Paffendorf,  
Sümpfungswasser GRZ 
und später Rheinwasser 

bis ~2100 Einzugsgebiet Erft: 

OWK 27494_0 

OWK 2748_0 

Einzugsgebiet Rheingra-
ben-Nord: 

OWK 2751222_0 

Ökowasser Enteisenungs-
anlage Nüsterbach, Aufbe-
reitungsanlage Doveren 
und Rohwasser aus För-
derbrunnen V87 

bis ~2100 Einzugsgebiet Rur: 

OWK 28256_3887 

OWK 282562_0 

OWK 28258_0 

Infiltration bzw. Versicke-
rung in GWK zur Stützung 
von OWK  

Ĕ Abbildung 4-6 

Ökowasser WW Jüchen 
und später Rheinwasser 

bis ~2100 Einzugsgebiet Niers: 

OWK 286_104727 

OWK 286_100032 

OWK 286152_4772 

Ökowasser WW Wanlo 
und später Rheinwasser 

bis ~2100 Einzugsgebiet Schwalm: 

OWK 284_41935 

OWK 284_39187 

OWK 284_36987 

OWK 2842_0 

OWK 2844_0 

OWK 2846_0 

OWK 2848_5900 

Grundwasserregulierung 
durch den Tagebausee 

entfällt ab 2080 Einzugsgebiet Niers: 

OWK 286_109828 

OWK 286_104727 

OWK 286_100032 

Einzugsgebiet Schwalm: 

OWK 284_41935 

OWK 2844_0 

OWK 2846_0 

Einzugsgebiet Erft: 

OWK 274_23300 

Einzugsgebiet Rheingra-
ben-Nord: 

OWK 2751222_0 

Einzugsgebiet Rur: 

OWK 28256_3887 
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Art der Wirkung 
Herkunft des Infiltrations- / 
Einleitwassers 

Betrachtungs-
zeitraum 

Wirkraum 

Stoffeintrag infolge von 

Kippenabstrom 

entfällt ab 2080 Einzugsgebiet Niers: 

OWK 286_104727 

OWK 286152_4772 

Einzugsgebiet Erft: 

OWK 274_23300 

OWK 274754_0 

OWK 274_0 

Einzugsgebiet Rheingra-
ben-Nord: 

OWK 2751222_0 

Anlage und Befüllung eines Tagebausees 

Einleitung von nicht aufbereitetem Rheinwasser sowie ggf. 
Sümpfungswasser aus der nachlaufenden Sümpfung 

2036 bis 
~2080 

Tagebausee Garzweiler 

*) nicht im Bereich der Trinkwasser-Gewinnung 

 

Wasserwirtschaftlich potenziell relevante, aber nicht-entscheidungserhebliche Wirkfaktoren, de-

ren Umsetzung nicht geeignet ist, den Bewirtschaftungszielen entgegenzustehen, sind in die wei-

teren Betrachtungen dieses Fachbeitrages nicht einzubeziehen. Hierzu zählt u.a. die Flächenin-

anspruchnahme (wasserwirtschaftliche Anlagen) und Anlagenunterhaltung. Ungeachtet dessen 

wird der Bau und Betrieb etwaiger Anlagen in gesonderten berg- und wasserrechtlichen Verfah-

ren beantragt. 

 

3.4.2 Beschreibung der planbedingten Wirkungen 

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie werden folgende planbe-

dingte Wirkungen untersucht: 

Sümpfung und nachlaufende Sümpfung, dadurch Absenkung von Grundwasserständen 

Die bisher praktizierte und weiterhin notwendige Sümpfung wirkt sich durch Grundwasserabsen-

kungen auf den Grundwasserstand und somit auf den mengenmäßigen Zustand der GWK aus. 

Aufgrund des Fließverhaltens von Grundwasser im porösen Medium finden Grundwasserabsen-

kungen nicht nur lokal im Bereich der Brunnen, sondern auch in weiterem Umkreis statt. 

Die Grundwasserabsenkungen können darüber hinaus zu Veränderungen der Grundwasserbe-

schaffenheit führen. Dabei bleibt die aus der Belüftung des Gesteins resultierende Versauerung 

sowie die Belastung mit Schwermetallen, Ammonium und Eisen mit Ausnahme von Sulfat, das 

als sich annähernd konservativ verhaltender Stoff auch im weiteren Grundwasserabstrom der 

Abraumkippen eine erhöhte Sulfatbelastung bewirkt, im Wesentlichen auf die Kippe selbst bzw. 

den unmittelbaren Kippenabstrombereich begrenzt (MULNV 2022). 

Stehen Oberflächengewässer und gwaLös mit dem Grundwasser in Kontakt, kann sich ihre Was-

serführung bzw. Beschaffenheit aufgrund der Grundwasserabsenkung ändern. Mit dem bis etwa 

2070 praktizierten Zurückfahren der Sümpfungswassermengen im Zuge der nachlaufenden 

Sümpfung können sukzessive auch die Versickerungsanlagen zurückgefahren werden, so dass 

der durch diese Maßnahmen heute künstlich erhöhte Grundwasserstand im Bereich der Versi-

ckerungsanlagen sukzessive auf den bergbauunbeeinflussten Zustand zurückgeführt wird. 
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Materialumlagerung und Pyritoxidation 

Bedingt durch die Materialumlagerung und die Grundwasserabsenkung oxidieren im Boden na-

türlicherweise vorhandene Pyrite. Die daraus und in den Kippen und Außenhalden entstehenden 

Pyritoxidationsprodukte wie Eisen-Ionen, Protonen und Sulfat führen beim Grundwasserwieder-

anstieg und durch den Grundwasserabstrom aus den Kippen und Außenhalden in sieben angren-

zenden GWK (s. Tabelle 3-2) zu Veränderungen von Kenngrößen des chemischen Zustands. 

Lokal kann dabei aus Braunkohlenresten auch Ammonium-Stickstoff gebildet werden.  

Mit Wiederanstieg des Grundwassers lösen sich diese Stoffe. Je nach vorliegenden hydrogeo-

logischen Gegebenheiten kann der pH-Wert des Grundwassers lokal sinken, was zu einer Frei-

setzung von Schwermetallen führen kann. Durch die Strömung des Grundwassers ist in angren-

zenden GWK eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung möglich. Ausführliche Dar-

stellungen zur Materialumlagerung und Pyritoxidation sind den Angaben im Gutachten zum Kip-

penabstrom (Rüde et al. 2024) zu entnehmen. 

Die Materialumlagerung führt darüber hinaus zu einer Veränderung der natürlichen Grundwas-

serleiterstruktur mit der Wechselfolge von durchlässigen und weniger durchlässigen Schichten. 

In der Kippe entsteht ein homogener neuer Wasserkörper mit deutlich geringerer Durchlässigkeit 

als in den bisherigen Grundwasserleitern. 

Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rheinwasser zur Grundwasseranreicherung 

Wie bereits in Kap. 3.2 dargestellt, werden zahlreiche Anlagen zur Infiltration bzw. Versickerung 

betrieben, durch die sich qualitative und quantitative Veränderungen des Grundwasserdargebots 

ergeben können. Diese Maßnahmen dienen gleichzeitig der Stützung des Wasserdargebots und 

wirken der Grundwasserabsenkung entgegen. 

Die Infiltration/Versickerung bzw. Einleitung von  

-  Ökowasser (aufbereitetes Sümpfungswasser) aus den Wasserwerken (WW) Wanlo, Jü-

chen und Paffendorf,  

-  Sümpfungswasser aus dem Tagebau Garzweiler,  

-  Wasser der Enteisenungsanlage Nüsterbach, der Aufbereitungsanlage Doveren und des 

Förderbrunnens V87  

bzw. nach 2030 Rheinwasser, stellen wie bereits in Kap. 3.2 dokumentiert, im BKP fixierte Maß-

nahmen zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand der 

Grundwasserkörper 27_18, 282_01, 284_01, 286_07 bzw. den ökologischen Zustand der von 

der Grundwasserabsenkung betroffenen Feuchtgebiete (gwaLös) und OWK dar. Die Erreichung 

der wasserwirtschaftlichen und landschaftsökologischen Ziele des Braunkohlenplanes Garzwei-

ler II wird durch ein intensives behördliches Monitoring überwacht, welches durch das Ministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) koordiniert wird. 

Das systematische Programm umfasst die räumliche Beobachtung, Kontrolle und Bewertung der 

wasserwirtschaftlichen und ökologisch relevanten Größen im Einflussbereich des Tagebaus 

Garzweiler. Die Beobachtung von Maßnahmen bzw. Anlagen dient zur Kontrolle der Wirksamkeit. 

Im Sinne eines Frühwarnsystems sollen dadurch ggf. negative Entwicklungen erkannt und das 

Risiko einer Schädigung der Schutzgüter vermindert werden (MUNV 2024). 

Aufgaben und übergreifende Projektziele des Monitorings sind (MUNV 2024): 
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¶ die Quantifizierung bzw. Konkretisierung der im Braunkohlenplan enthaltenen Ziele im Be-

reich ĂWasser- und Naturhaushaltñ; 

¶ die Prüfung der Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen und der Einhaltung der (quantifi-

zierten bzw. konkretisierten) Ziele des (fortgeschriebenen) Braunkohlenplans GRZ II; 

¶ die frühzeitige Erkennung bzw. kurzfristige Prognose ggf. auftretender bergbaubedingter 

Zielabweichungen; 

¶ die Erstellung zeitnaher und nachvollziehbarer Informationen über die wasserwirtschaft-

lich-ökologische Entwicklung im Einzelnen und im Gesamtzusammenhang; 

¶ die Überprüfung und Weiterentwicklung des Monitorings bezüglich Umfang, Auswertung, 

Darstellung und Bewertung. 

Dabei wird nicht nur der Nahbereich um den Tagebau betrachtet, sondern das Monitoringgebiet 

reicht im Westen bis zur Maas weit hinter die Infiltrationsriegel, die die Auswirkungen begrenzen 

(MUNV 2024). 

Einleitung über Feuchtgebiete zur Grundwasseranreicherung 

Zusätzlich wird Ökowasser aus den WW Wanlo, Jüchen und Paffendorf; der Enteisenungsanlage 

Nüsterbach, der Aufbereitung Doveren sowie Rohwasser aus dem Förderbrunnen V87 und spä-

ter in einigen Bereichen Rheinwasser oberflächennah in den Feuchtgebieten der Rur: Baaler 

Bach (Nüsterbach), Doverener Bach, Millicher Bach sowie der Erft (z.B. Nievenheimer Bruch) 

eingeleitet. Diese Einleitungen fließen über die Vorfluter ab. Ein Teil des Wassers versickert in 

die GWK (s. Tabelle 3-2) und führt dort lokal zur Aufhöhung des durch die Sümpfung des Tage-

baus abgesenkten Grundwasserspiegels. 

Bezüglich des Monitorings gilt das unter dem Wirkpfad ĂInfiltration bzw. Versickerung von ¥ko- 

bzw. Rheinwasser zur Grundwasseranreicherungñ Gesagte. 

Einleitung von Rheinwasser und Sümpfungswasser über Tagebausee 

Mit der Befüllung des Tagebausees wird in der Zeit der nachlaufenden Sümpfung der Seewas-

serspiegel schneller ansteigen als der Grundwasserspiegel des den See umgebenden Absen-

kungstrichters, so dass das zur Befüllung verwendete Rheinwasser und Sümpfungswasser vom 

See in die umgebenden GWK 286_07, 286_08, 274_03, 274_05, 282_05 infiltrieren wird und dort 

zum natürlichen Grundwasserwiederanstieg beiträgt. Diese Infiltration läuft so lange, bis der See-

wasserspiegel das Zielniveau des Ablaufes in den Vorfluter Niers erreicht hat und in diese ent-

wässert. Zu diesem Zeitpunkt (vsl. etwa um das Jahr 2080 herum) kehrt sich die Strömungsrich-

tung des Grundwassers im Bereich des Tagebausees um, da der See dann eine lokale hydrolo-

gische Senke ausbildet. 

Grundwasserregulierung durch den Tagebausee (Potenzielle Auswirkungen auf Grundwasser-

körper) 

Im stationären Endzustand wird sich durch die Herstellung des Tagebausees ein sich selbst tra-

gendes Grundwasserregime einstellen, das dem ursprünglichen Grundwasserregime ähnelt, 

aber auch durch neue Randbedingungen ï wie dem Tagebausee oder zwischenzeitlich verän-

derter Entnahmen von Wasserversorgern im Nordraum ï geprägt sein wird. So wird der Tage-

bausee mit seinem Zielwasserspiegel von +66 m NHN und dem angeschlossenen natürlichen 
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Ablauf in die Niers etwas tiefer liegen als es dem vorbergbaulichen Grundwasserstand im Bereich 

des Tagebausees entspricht. Dies führt im Umfeld des Tagebausees aufgrund seiner regulieren-

den Wirkung bei neun GWK (s. Tabelle 3-2) zu niedrigeren Grundwasserständen gegenüber dem 

bergbauunbeeinflussten Zustand. Verstärkt durch Verdunstung über die Wasserfläche bewirkt 

diese lokale Senke in der unmittelbaren Umgebung des Tagebausees und der betroffenen Fließ-

strecke des Vorfluters Niers eine geringere GW-Neubildung als beim vorbergbaulichen Referenz-

zustand zu erwarten wäre. 

Wirkungen auf Trinkwassergewinnung: Infiltration von Ökowasser 

Die Infiltration bzw. Versickerung von Ökowasser aus den WW Wanlo, WW Jüchen und WW 

Paffendorf zur Stützung des Grundwasserdargebotes hat für jene sechs GWK (s. Tabelle 3-2) 

eine besondere Relevanz, aus denen Trinkwasser gewonnen wird. Hierbei steht die Qualität des 

aus dem GWK geförderten Rohwassers und die Minimierung des Aufbereitungsaufwandes im 

Vordergrund. Eine Bewertung der aktuellen Trinkwasserqualität des Ökowassers erfolgt in Kap. 

4.2.1. 

Wirkungen auf Trinkwassergewinnung: Infiltration von Rheinwasser 

Die geplante Infiltration bzw. Versickerung von Flusswasser aus dem Rhein zur Stützung des 

Grundwasserdargebotes hat für jene fünf GWK (s. Tabelle 3-2) eine besondere Relevanz, aus 

denen Trinkwasser gewonnen wird. Hierbei steht die Qualität des aus dem GWK geförderten 

Rohwassers und die Minimierung des Aufbereitungsaufwandes im Vordergrund. Eine Bewertung 

der aktuellen Trinkwasserqualität des Rheinwassers erfolgt in Kap. 4.2.3.  

Direkteinleitung von Öko-, Roh- bzw. Rheinwasser in OWK 

Wie bereits in Kap. 3.2 dargestellt, erfolgen Einleitungen von Ökowasser, Sümpfungswasser und 

später in einigen Bereichen Rheinwasser in die Niers, den Trietbach, die Schwalm, den Mühlen-

bach, den Jüchener Bach, die Norf, den Millicher Bach, den Doverener Bach und den Baaler 

Bach (OWK-Liste s. Tabelle 3-2), durch die sich qualitative Veränderungen dieser Gewässer er-

geben können. Quantitative Veränderungen und damit Auswirkungen auf die hydromorphologi-

schen Qualitätskomponenten können ausgeschlossen werden, da im Rahmen der BKP-Ände-

rung keine morphologischen Veränderungen oder Beeinflussungen der Durchgängigkeit von 

OWK stattfinden sollen. Die eingeleiteten Wassermengen (s. Tabelle 4-47) werden bis etwa 2100 

mit der Stabilisierung des großräumigen Wasserhaushaltes sukzessive zurückgefahren. Deshalb 

werden potenzielle Auswirkungen auf die Gewässer in diesem Fachbeitrag Wasserrahmenricht-

linie betrachtet. Eine Bewertung der aktuellen Qualität des Öko-, Roh- und Rheinwassers erfolgt 

jeweils in Kap. 4.2.1 bis 4.2.3. 

Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rheinwasser in GWK zur Stützung von OWK 

Neben den Direkteinleitungen (s.o.) erfolgt auch eine Infiltration bzw. Versickerung von Ökowas-

ser aus dem WW Jüchen und WW Wanlo sowie später von Rheinwasser, durch die sich über 

qualitative und quantitative Veränderungen des Grundwasserdargebots Auswirkungen auf hyd-

raulisch angeschlossene OWK ergeben können. Hiervon sind drei OWK im Einzugsgebiet der 

Niers und sieben OWK im Einzugsgebiet der Schwalm betroffen (s. Tabelle 3-2). 
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Grundwasserregulierung durch den Tagebausee (Potenzielle Auswirkungen auf grundwasseran-

geschlossene Oberflächenwasserkörper) 

Mit dem geplanten Zielwasserstand von +66 m NHN werden auch im Umgebungsbereich des 

Tagebausees die Grundwasserstände auf einem niedrigeren geodätischen Niveau reguliert, so 

dass wie zuvor beschrieben die Anbindung mehrerer OWKs im Einzugsgebiet der Niers, der 

Schwalm, der Erft und der Rur an das Grundwasser verändert und das Abflussregime dieser 

OWK ggf. beeinflusst werden kann. Dies betrifft lediglich den Trockenwetterabfluss. Die davon 

potenziell betroffenen OWK sind in Tabelle 3-2 gelistet. 

Stoffeintrag infolge des Kippenabstroms 

Bedingt durch die Materialumlagerung und die Grundwasserabsenkung oxidieren im Boden na-

türlicherweise vorhandene Pyrite. Die daraus und in den Kippen und Außenhalden entstehenden 

Pyritoxidationsprodukte wie Eisen-Ionen, Protonen und Sulfat führen beim Grundwasserwieder-

anstieg und durch den Grundwasserabstrom aus den Kippen und Außenhalden in verschiedene 

OWK (s. Tabelle 3-2) zu Veränderungen von Kenngrößen des chemischen Zustands.  

Mit dem Wiederanstieg des Grundwassers lösen sich diese Stoffe. Je nach vorliegenden hydro-

geo-logischen Gegebenheiten kann der pH-Wert des Grundwassers lokal sinken, was zu einer 

Freisetzung von Schwermetallen führen kann. Durch die Strömung des Grundwassers in angren-

zenden OWK ist eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung möglich. Ausführliche 

Darstellungen zur Materialumlagerung und Pyritoxidation sind den Angaben im Gutachten zum 

Kippenabstrom (Rüde et al. 2024) zu entnehmen. 

Anlage und Befüllung eines Tagebausees 

Die Realisierung des Tagebausees nach Beendigung des Gewinnungsbetriebs im Tagebau 

Garzweiler und dessen Befüllung mit nicht aufbereitetem Rheinwasser sowie ggf. Sümpfungs-

wasser sowie die Bereitstellung von Ersatz-, Ausgleichs- und Ökowasser mit Rheinwasser nach 

2030 sind Gegenstand des BKP Garzweiler II vom 31.03.1995 und wurden dort als Ziele der 

Raumordnung festgelegt. Dabei wurden insbesondere in der damals durchgeführten UP/UVP 

auch die Beschaffenheit des Rheinwassers und dessen Eignung für die Befüllung des Tagebau-

sees bewertet und insgesamt festgestellt, dass die für die Anreicherung und Seefüllung notwen-

digen Wassermengen sowohl in erforderlicher Menge als auch in der erforderlichen Beschaffen-

heit bereitgestellt werden können. Dazu sieht der o. g. BKP Garzweiler II auch ein umfangreiches 

Monitoring mit einem ganzheitlichen Ansatz vor, in dem die Eignung des Rheinwassers fortlau-

fend betrachtet wird. Eine Bewertung der aktuellen Rheinwasserqualität ist in Kap. 4.2.3.3 sowie 

eine wasserrechtliche Bewertung des entstehenden Tagebausees in Teil E, Kap. 13.6 dokumen-

tiert. 

Die abschließende Bewertung der Wasserbeschaffenheit des (zukünftigen) Rheinwassers, deren 

mögliche Auswirkungen und die Entscheidung über die Notwendigkeit und den Umfang etwaiger 

Anlagen oder Maßnahmen zur weiteren Aufbereitung wird in den vorher erforderlichen bergrecht-

lichen Betriebsplan- und wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren zum Tagebausee sowie den Ein-

leit- und Versickerungsmaßnahmen erfolgen.  

Die Rheinwasserentnahme erfolgt über ein Entnahmebauwerk bei Dormagen-Rheinfeld (Rhein-

km 712,6). Die maximale Rheinwasserentnahme für den Bereich Garzweiler ist auf rund 4,2 m³/s 

begrenzt. Ein gestaffeltes Entnahmekonzept (s. Tabelle 3-3), welches sich am gleichwertigen 
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Wasserstand (GIW)1 orientiert, stellt gleichzeitig sicher, dass der Abfluss und die Abflussdynamik 

des Rheins nicht beeinträchtigt werden, da die durch die Garzweiler-Entnahme resultierenden 

Absenkungen im unteren Wasserspiegelbereich des Rheins bei 0,3 bis zu 0,4 cm, bei höheren 

Wasserspiegeln bei maximal 0,6 cm liegen. 

 

Tabelle 3-3: Gestaffeltes Entnahmekonzept für den Rhein 

Pegelstand Düsseldorf Entnahmemengen für den Bereich Garzweiler 

< GIW nur Mindestentnahme von ca. 1,5 m³/s für die Feuchtgebiete 

> GlW +1 bis Ò GlW+50 cm Ò 2,0 mį/s 

> GlW+51 cm bis ÒGlW+100 cm Ò 2,5 mį/s 

> GlW+101 cm bis Ò GlW+160 cm Ò 3,4 mį/s 

> GlW+161 cm bis Ò GlW+180 cm Ò 4,0 mį/s 

> GlW+181 cm Ò 4,2 mį/s 

 

Die Auswirkungen der Rheinwasserentnahme auf den Rhein und deren Konformität mit den Be-

wirtschaftungszielen nach EU-WRRL sind nicht Bestandteil des vorliegenden BKP-Änderungs-

verfahrens, sondern wurden im Rahmen des Braunkohlenplanªnderungsverfahren ĂGarzweiler 

II, Sachlicher Teilplan, Sicherung einer Trasse f¿r die Rheinwassertransportleitungñ und dem da-

ran anschließenden bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren ĂRahmenbetriebsplan f¿r den 

Bau und Betrieb der Rheinwassertransportleitung zu den Tagebauen Garzweiler und Hambach 

einschlieÇlich Rheinwasserentnahmeñ gepr¿ft. In diesen Verfahren wurde die Entnahmemenge 

als Ganzes betrachtet, d.h. neben der Entnahmemenge für den Bereich Garzweiler wurde dort 

auch die Menge für den Bereich Hambach berücksichtigt.  

 
1 Der GIW ist ein statistisch ermittelter Bezugswasserstand, von dem aus die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-

tung des Bundes für einen als Bundeswasserstraße dienenden frei fließenden Fluss die vorhandenen oder angestreb-
ten Wassertiefen bestimmen kann. So wird für einen Flusspegel der GlW als derjenige Pegelstand definiert, bei dem 
die Solltiefe der Fahrrinne noch garantiert ist. Der aktuelle GIW für Pegel Düsseldorf beträgt 91 cm. 
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4 Methodische Grundlagen zur Beschreibung der Wirkpfadparameter 

4.1 Methodische Vorgehensweise 

Der vorliegende FB-WRRL fokussiert die planbedingten Wirkungen auf das Schutzgut Wasser im 

Allgemeinen. Derzeit existiert noch keine bundesweit einheitliche und umfassend anerkannte 

Standardmethode oder Fachkonvention für die gewässerschutzfachliche Prüfung der Vereinbar-

keit eines Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen. Diesen Umstand hat das BVerwG in sei-

nem Hinweisbeschluss zur ĂElbvertiefungñ hervorgehoben. Der Erlaubnisbehºrde kommt in der 

Folge ein erweiterter Spielraum bei der Entwicklung einer eigenen, fallbezogenen Vorgehens-

weise zu. Die gewählte Methode muss transparent, funktionsgerecht und in sich schlüssig aus-

gestaltet sein und die angewandten Bewertungskriterien in der Entscheidung definiert und ihr 

fachlich untersetzter Sinngehalt nachvollziehbar dargelegt werden (vgl. BVerwG, Hinweisbe-

schluss vom 02.10.2014, 7 A 14.12, ĂElbvertiefungñ, Rn. 6). 

Die im vorliegenden Fachbeitrag gewählte Vorgehensweise und verwendete Methodik zur Quan-

tifizierung beeinträchtigender Wirkungen auf die betroffenen aquatischen Schutzgüter werden 

nachfolgend detailliert beschrieben. Bezüglich aller für die Prüfung verwendeten Methoden gilt, 

dass sie der gängigen wissenschaftlichen Praxis entsprechend zur fachlichen Beurteilung heran-

gezogen wurden. Bei der Bewertung der planbedingten Auswirkungen wurde grundsätzlich ein 

ĂMaximalszenarioñ2 zu Grunde gelegt. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: So werden die vom 

gegenständlichen Plan verursachten Wirkungen unterstellt, die Auswirkungen durch die Fortset-

zung von Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung durch Infiltration bzw. Versickerung sowie 

Stützung von Oberflächengewässern eventuell überschätzen, aber Grundlage für die Auswir-

kungsprognose im vorliegenden WRRL-FB sind. Diese Vorgehensweise entspricht den Grunds-

ätzen der wirksamen Umweltvorsorge. 

Um systematisch vorzugehen, werden in Kapitel 4.2 die für die jeweiligen Schutzgüter zu berück-

sichtigenden Wasserbeschaffenheiten anhand der geltenden Anforderungen (Prüfmaßstäbe für 

die relevanten Einleitparameter) hergeleitet und einer begründeten Abschichtung unterzogen. 

Anschließend werden in Kapitel 4.3 die potenziellen Wirkungen auf das Schutzgut Grundwasser 

näher beschrieben. Dies beinhaltet die Vorgehensweise zur Ermittlung des Ist-Zustandes, die 

Wirkanalyse für die betroffenen Grundwasserkörper, und die Methodik für die Prognose und 

Bewertung der planbedingten Auswirkungen auf GWK und davon abhängige OWK, Feuchtge-

biete bzw. grundwasserabhängige Landökosysteme (gwaLös). 

Grundsätzlich analog ist das methodische Vorgehen zur Beschreibung der potenziellen Wirkun-

gen auf das Schutzgut Oberflächengewässer in Kapitel 4.4. Geschildert wird die Vorgehensweise 

zur Ermittlung des Ist-Zustandes, die Wirkanalyse für die betroffenen Oberflächenwasserkörper, 

und die Methodik für die Prognose und Bewertung der planbedingten Auswirkungen auf GWK 

und die Methodik und Datengrundlagen zur Durchführung von Mischrechnungen. 

 

4.2 Herleitung der berücksichtigten Wasserqualitäten 

Das Konzept für ein ĂMaximalszenarioñ (s. Kap. 4.1) bedeutet nicht, dass Maximalwerte bei mehr-

jährigen Datenreihen von Analysen ungeprüft weiterverarbeitet werden. Solche Daten wurden 

 
2 Entspricht der schlechtesten bzw. ungünstigsten Konstellation. 
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grundsätzlich einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Offensichtliche Einheitenfehler wurden kor-

rigiert.  

Unplausible Maximalwerte, für die keine natürliche, technische oder methodische Ursache be-

kannt ist oder gefunden werden konnte, wurden einem Ausreißer-Test auf der Basis des Box-

Whisker-Plot Verfahrens (Kastengrafik) wie folgt unterzogen. Diese Darstellung eignet sich auch 

f¿r Ăschiefeñ, d.h. nicht normalverteilte Datensªtze, jedoch weniger gut f¿r bi- oder multimodale 

Verteilungen. Bei den hier zu prüfenden Datensätzen ist davon auszugehen, dass keine Normal-

verteilung vorliegt. Außerdem kann die Unabhängigkeit der Einzelwerte bei Zeitreihen nicht vo-

rausgesetzt werden. 

1. Bereinigung des Datensatzes um alle Werte < BG. 

2. Berechnung des Interquartilsabstands (IQR: Wertebereich, in dem sich die mittleren 50 % 

der Daten befinden; liegt zwischen dem 0,25- und dem 0,75-Quartil). 

3. Werte > 6×IQR werden als Ăextremeñ AusreiÇer erkannt und aus dem Datensatz eliminiert. 

Die häufige anzutreffende Kennzeichnung von Werten > 3×IQR wurde um den Sicher-

heitsfaktor 2 erhöht, um nicht zu viele Daten als potenzielle Ausreißer auszuschließen, da 

die Daten zum einen als verteilungsfrei gelten müssen, zum anderen aber Ausreißertests 

für verteilungsfreie Datensätze einen wesentlich höheren Stichprobenumfang erfordern, 

der bei den vorliegenden Prüffällen nicht gegeben ist. 

Die Berechnung der (Jahres-) Durchschnittskonzentrationen und das Auslesen der Maximalwerte 

erfolgte nach Elimination der Ăextremenñ AusreiÇer, wobei gemäß Anlage 5, Abs. 3.1 GrwV (2010) 

Werte kleiner Bestimmungsgrenze durch die Hälfte des Wertes der Bestimmungsgrenze ersetzt 

wurden. Dazu muss der Umfang des Datensatzes mindestens n = 3 betragen. Die statistische 

Auswertung von Mittelwert und Extremwerten ist nicht auf Einzelbefunde anwendbar. 

Wie in Abbildung 4-1: schematisch dargestellt, gelten bei den zu betrachtenden Schutzgütern 

unterschiedliche Prüfmaßstäbe für die jeweils relevanten Einleitparameter. So gelten für die Ein-

leitparameter bei den OWKs Flüsse und Seen die Vorgaben der Oberflächengewässerverord-

nung (OGewV 2016), insbesondere die Anlagen 6, 7 und 8 mit ihren gesetzlich geregelten Beur-

teilungswerten. Flankierend heranzuziehen ist die aktuell gültige D4-Liste des Landes NRW (LA-

NUV 2020) mit ihren gesetzlich nicht verbindlichen Beurteilungswerten. Bei den GWK gelten für 

die Beurteilung des chemischen Zustandes die Schwellenwerte von Anl. 2 der Grundwasserver-

ordnung (GrwV 2010). Darüber hinaus werden die Geringfügigkeitsschwellenwerte der LAWA 

(2016) berücksichtigt. Wird Grundwasser für die Trinkwassergewinnung genutzt, sind auch die 

Vorgaben der Europäischen Trinkwasserrichtlinie (2020) einzuhalten (s. Kap. 2.3.2). Im vorlie-

genden FB-WRRL werden darüberhinausgehend die Grenzwerte von Anl. 2 und Anl. 3 Trinkwas-

serverordnung (TrinkwV 2023) geprüft. 

Die jeweiligen planbedingten direkten Wirkungen auf die betroffenen Grundwasserkörper und da-

mit im Zusammenhang stehenden Wirkungen auf gwaLös sind in Kap. 4.3 und die direkten Wir-

kungen auf die Fließgewässer (OWK) und auf Feuchtgebiete sind in Kap. 4.4 näher beschrieben. 

Bezüglich der Wirkungen auf den Tagebausee siehe Kapitel 13. 
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Abbildung 4-1: Vom aktiven Wassermanagement der Braunkohleplanänderung betroffene 
Schutzgüter, Prüfkriterien und Prüfmaßstäbe in Bezug auf relevante Einleitpara-
meter sowie Arbeitsschritt der Abschichtung des Parameterumfangs durch den 
Vergleich mit Beurteilungswerten (BW) entsprechend der spezifischen Anforde-
rungen an das betroffene Schutzgut (Kenngrößen der Wasserbeschaffenheit), um 
die Einhaltung der Maßstäbe für Verschlechterungsverbot, Zielerreichung und 
Trendumkehr zu prüfen. Die Doppelpfeile zeigen weitere prüfrelevante Wechsel-
wirkungen. 

Aufgrund des enormen Umfangs der Stoffe und Stoffgruppen und der unterschiedlichen regula-

torischen Anforderungen erschien es sinnvoll, zunächst die Stoffe und Stoffgruppen zu identifi-

zieren, die aufgrund der Überschreitung von Beurteilungswerten (BW) im IST-Zustand eine po-

tenzielle Beeinträchtigung bis hin zur Verschlechterung der chemischen Zustände bzw. der öko-

logischen Potenziale der vom BKP-Änderungsverfahren betroffenen Wasserkörper herbeiführen 

könnten. Das heißt, lediglich für die Stoffe und Stoffgruppen, die in den zu verteilenden Wässern 

die maßgeblichen Beurteilungswerte überschreiten, werden nachfolgend die Prüfschritte der Ver-

einbarkeit mit dem Verschlechterungsverbot, Zielerreichungsgebot sowie ggf. Gebot zur Trend-

umkehr und unter Beachtung bestehender Ausnahmeregelungen vollzogen. Stoffe, die die maß-

geblichen Beurteilungswerte einhalten, können den IST-Zustand nicht verschlechtern, auch dann 

nicht, wenn der jeweilige Beurteilungswert bereits überschritten ist, denn die Vermischung führt 

stets zu einer Verdünnung, die in Richtung einer Verbesserung wirkt. 

Diese Vorgehensweise der Abschichtung der zu betrachtenden Stoffe und Stoffgruppen wird am 

Beispiel von Ökowasser aus der Aufbereitung von Sümpfungswasser erläutert (s. Abbildung 
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4-1:). Die Einleitung bzw. Versickerung von Ökowasser wirkt auf drei Schutzgüter, für die unter-

schied-liche relevante Kenngrößen nach unterschiedlichen Prüfmaßstäben (Beurteilungswerten) 

zu beurteilen sind: 

¶ Oberflächenwasserkörper: Beurteilung anhand Anlage 6, (7) und 8 OGewV (2016) sowie 

D4-Liste NRW (LANUV 2020); 

¶ Grundwasserkörper: Beurteilung anhand Anlage 2 GrwV (2010) sowie den GFS-Werten 

(LAWA 2016). Mit Einhaltung der Schwellenwerte und GFS-Werte wird sichergestellt, dass 

die Konzentrationen der potenziell in das Grundwasser gelangenden Schadstoffe so gering 

sind, dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen 

ist. Maßnahmenprogramme, die den Eintrag von Schadstoffen und Schadstoffgruppen der 

Anlage 7 und 8 GrwV (2010) begrenzen, sowie bereits festgelegte abweichende Bewit-

schaftungsziele für GWK werden gemäß § 13 GrwV (2010) berücksichtigt. 

¶ Grundwasser für die Trinkwassergewinnung: Beurteilung anhand Anlage 2 und 3 TrinkwV 

(2023), mit der die EU-TrinkwRL (2020) in nationales Recht überführt wurde sowie D3-Liste 

zu trinkwasserspezifischen Bewertungskriterien (NRW-Monitoring-Leitfaden, LANUV 

2020). 

Die Verwendung von Rheinwasser wirkt sogar auf vier Wirkbereiche, hier kommt noch die Befül-

lung des Tagebaus zur Entwicklung eines künstlichen Standgewässers als OWK hinzu. 

 

4.2.1 Aufbereitetes Ökowasser 

4.2.1.1 Verwendung zur Grundwasseranreicherung 

Nachfolgend wird die mittlere Wasserqualität sowie nachrichtlich die maximale Stoffkonzentration 

(Bezugszeitraum 2019 ï 04/2024) der für die Fortsetzung von Maßnahmen zur Grundwasseran-

reicherung durch Infiltration bzw. Versickerung sowie Einleitungen über Feuchtgebiete verwen-

deten Wässer aus den WW Jüchen (Tabelle 4-1), Paffendorf (Tabelle 4-2) und Wanlo (Tabelle 

4-3) sowie der Enteisenungsanlage Nüsterbach (Tabelle 4-4) und der Wasseraufbereitung Dove-

ren (Tabelle 4-5) dargestellt und für die Stoffe, zu denen Analyseergebnisse vorliegen, unter Be-

rücksichtigung der Schwellenwerte nach Anlage 2 der GrwV (2010) qualitativ bewertet. 

Die Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung ï GrwV 2010) definiert 

ĂSchwellenwerteñ als Konzentration eines Schadstoffes oder einer Schadstoffgruppe, die zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt festgelegt werden (§ 1 Nr. 1 GrwV). Diese 

Schwellenwerte sind Grundlage für die Beurteilung des chemischen Grundwasser-Zustandes und 

dienen der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Grundwasser-Richtlinie 

(LAWA 2016). 

Bezüglich der Anforderungen an die Analysemethoden, Laboratorien und die Beurteilung der 

Überwachungsergebnisse ist in Anlage 5 Abs. 1 GrwV (2010) u.a. Folgendes geregelt: ĂDie Be-

stimmungsgrenzen der angewendeten Analysemethoden dürfen höchstens 30 Prozent des je-

weiligen Schwellenwertes betragen. [é] Liegt [mit Hilfe der besten verf¿gbaren Technik] die Be-

stimmungsgrenze über dem Schwellenwert und die Stoffkonzentration unter der Bestimmungs-

grenze, gilt der Schwellenwert als eingehalten.ñ F¿r die Berechnung des Jahresdurchschnitts gilt 

(Abs. 3.1): ĂLiegen die Werte physikalisch-chemischer oder chemischer Messgrößen in einer be-
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stimmten Probe unter der Bestimmungsgrenze, so werden die Messergebnisse für die Berech-

nung des Jahresdurchschnitts durch die Hälfte des Wertes der Bestimmungsgrenze ersetzt. Satz 

1 gilt nicht für Parameter, die Summen von Stoffen darstellen. In diesen Fällen werden unter der 

Bestimmungsgrenze liegende Ergebnisse für einzelne Stoffe vor der Summenbildung gleich null 

gesetzt. Liegt ein [derart] berechneter Jahresdurchschnitt unter der Bestimmungsgrenze, so wird 

dieser Wert als Ă< BGñ bezeichnet. Die Umweltqualitätsnorm gilt dann als eingehalten.ñ  

Grundsªtzlich gilt gemªÇ Abs. 3.2: ñEin Schwellenwert gilt an einer Messstelle als eingehalten, 

wenn das arithmetische Mittel der im Zeitraum von einem Jahr gemessenen Konzentrationen an 

dieser Messstelle kleiner oder gleich dem Schwellenwert ist.ñ 

Laut der GrwV (2010) sind die Stoffe Arsen, Cadmium, Blei und Quecksilber nach der Membran-

filration (0,45 µm) zu analysieren, d. h. die diesbezüglichen Schwellenwerte beziehen sich auf die 

Gelöst-Konzentrationen des jeweiligen Stoffes. Lagen keine Gelöst-Konzentrationen vor, wurde 

für den Vergleich der Messwerte mit den Schwellenwerten auf die Gesamt-Konzentration zurück-

gegriffen und der jeweilige Parameter in den Tabelle 4-1 bis Tabelle 4-5 ausgewiesen. Liegt die 

Gesamt-Konzentration unterhalb des Schwellenwertes, ist dieser sicher eingehalten. In den be-

nannten Tabellen sind sämtliche Stoffe der Anlage 2 GrwV (2010) ausgewiesen, unabhängig da-

von, ob Analysenwerte vorliegen. Fehlende Daten sind als Ăn.a.ñ (nicht analysiert) ausgewiesen. 

Um nach dem Vorsorgeprinzip eine darüberhinausgehende Beurteilung der Wirkungen des Öko-

wassers durchzuführen, wurden nachrichtlich die nach LAWA (2016) abgeleiteten Geringfügig-

keitsschwellen (GFS) herangezogen, sofern die jeweiligen Stoffe analysiert und nicht bereits 

durch Schwellenwerte der GrwV (2010) berücksichtigt sind. Nicht analysierte Stoffe werden in 

den nachfolgenden Tabellen nicht aufgeführt. 

Die Geringfügigkeitsschwelle (GFS) wird definiert als Konzentration, bei der trotz einer Erhöhung 

der Stoffgehalte gegenüber regionalen Hintergrundwerten keine relevanten ökotoxischen Wirkun-

gen auftreten können und die Anforderungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend 

abgeleiteter Werte eingehalten werden (LAWA 2016). Es ist dementsprechend davon auszu-

gehen, dass sofern die GFS-Werte am Ort der Beurteilung eingehalten werden, grundsätzlich 

weder ein Verstoß gegen den Besorgnisgrundsatz nach § 48 WHG noch ein Verstoß gegen das 

Verschlechterungsverbot anzunehmen ist. 

Werden die GFS-Werte erreicht oder überschritten oder werden nicht nur geringe Stofffrachten 

in das Grundwasser eingebracht, so bedeutet dies nicht, dass eine Erlaubnis nicht erteilt werden 

kann. Vielmehr ist die Erlaubnisfähigkeit einer Grundwasserbenutzung bei einer etwaigen Über-

schreitung der GFS-Werte unter Einbeziehung der örtlichen bzw. regionalen Gegebenheiten, der 

Dauer und der räumlichen Ausdehnung der Überschreitung sowie der verlagerbaren Stofffrachten 

weiter zu prüfen (LAWA 2016). 

Da die Überschreitung der GFS-Werte nur ein Bewertungsfaktor bei der Beurteilung der Nach-

teiligkeit einer Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ist, löst ein festgestelltes Erreichen 

oder Überschreiten der GFS-Werte im Grundwasser durch eine bereits eingetretene Immission 

noch kein Präjudiz bei der Beurteilung aus (LAWA 2016). 

Da sich GFS auf Grundwasser beziehen und Grundwasserproben im Allgemeinen für die 

Elementanalyse nach der Probennahme stets filtriert und angesäuert werden, erfolgte die Beur-

teilung für die Gelöst-Konzentrationen der Elemente, sofern Daten dazu vorlagen. Lagen keine 

Daten vor oder bestand der Datensatz überwiegend aus analysierten Gesamt-Konzentrationen, 
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wurden diese verwendet. Liegt die Gesamt-Konzentration eines Elements unterhalb seiner GFS, 

ist diese sicher eingehalten. 

Bei der Bodenpassage im Zuge von Versickerung und Grundwasserneubildung laufen komplexe 

interagierende (mikro-) biologische, hydrogeochemische und bodenphysikalische Prozesse ab, 

deren Wirkungen auf die Konzentration von Einzelsubstanzen bislang nicht quantifiziert, sondern 

bestenfalls in einer qualitativen Tendenz prognostiziert werden können. Demzufolge sind quanti-

tative Aussagen über Verdünnungseffekte, Lösungs- und Fällungsprozesse oder (mikro-) biolo-

gische Ab- und Umbauprozesse (Metabolismus) im Grundwasserkörper nicht zu leisten. Jedoch 

erlauben die vorhandenen Analysenwerte, die Einhaltung der Beurteilungswerte zu prüfen. So-

fern das Ökowasser die Schwellenwerte der GrwV (2010) einhält, kann eine Einleitung/ Versicke-

rung in den GWK nicht dazu führen, dass ein bestehender guter chemischer Zustand gefährdet 

wird, oder sich ein schlechter chemischer Zustand weiter verschlechtert. 

Wie die Tabelle 4-1 bis Tabelle 4-5 zeigen, erfüllen die bewertungsrelevanten mittleren Stoff-

konzentrationen der betrachteten Ökowässer vollumfänglich die Anforderungen an den 

guten chemischen Zustand gemäß Anlage 2 der GrwV (2010). Dadurch ergeben sich durch 

Infiltration dieser Wässer keine Einschränkungen im Hinblick auf den chemischen Zustand der 

betroffenen Grundwasserkörper. Sofern bereits Überschreitungen von Schwellenwerten bei be-

troffenen GWK festzustellen sind, führt die Einleitung / Versickerung von Ökowässer zu einer 

Verbesserung dieser, im IST-Zustand defizitären, Stoffkonzentration. 

Für bergbaulich beeinflusste Stoffe, wie beispielsweise Sulfat, Ammonium, Arsen und sulfidische 

Metalle, die im Zuge der Pyritoxidation in Lösung gehen, sind in den nächsten Dekaden je nach 

Provenienz ansteigende Stoffkonzentrationen im Sümpfungswasser (WW Wanlo, WW Jüchen) 

möglich. Ob dabei die Größenordnung der Schwellenwerte erreicht oder gar überschritten werden 

kann, ist Gegenstand von Prognosegutachten. Für bergbaulich beeinflusste Stoffe, wie beispiels-

weise Sulfat, Ammonium, Arsen und sulfidische Metalle, die im Zuge der Pyritoxidation in Lösung 

gehen, sind in den nächsten Dekaden je nach Provenienz ansteigende Stoffkonzentrationen im 

Sümpfungswasser (WW Wanlo, WW Jüchen) möglich. Gemäß der gutachterlichen Prognose 

zum Kippenabstrom (Rüde et al. 2024) wird für das einzuleitende Ökowasser eine Überschreitung 

der Schwellenwerte der GrwV (2010) nicht erwartet. Dies gilt auch für Sulfat, für welches in der 

gutachterlichen Prognose (Rüde et al. 2024) ein Anstieg auf maximal 130 mg/l Sulfat im Wasser 

der nachlaufenden Sümpfung prognostiziert wird. 

Obgleich sich die Beurteilung auf die mittleren Stoffkonzentrationen stützt, lohnt sich ein Blick auf 

die im Bezugszeitraum 2019 ï 04/2024 aufgetretenen Maximalkonzentrationen, da sie den ge-

genwªrtig erwartbaren ĂWorstcaseñ veranschaulichen. Der Vergleich in den Tabellen zeigt, dass 

selbst die Maximalkonzentrationen der Ökowässer die bewertungsrelevanten Schwellenwerte der 

GrwV (2010) einhalten. Einzige Ausnahme davon ist die im Rahmen der analytischen Messunsi-

cherheit angesiedelte, geringfügige Überschreitung des Schwellenwertes für Quecksilber 

(0,2 µg/l) durch die Maximalkonzentration im Wasser des WW Wanlo (0,21 µg/l). Hierbei handelt 

es sich jedoch um einen Positivbefund, der um Faktor 21 höher ist als der zweite Positivbefund 

der Datenreihe (mit n = 30) in Höhe der Bestimmungsgrenze (0,01 µg/l). Da die anderen 28 Mess-

werte von Quecksilber < 0,01 µg/l betragen, liegt hier ein unergründlicher Ausreißer-Wert vor, der 

von der statistischen Auswertung auszuschließen ist. 
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Tabelle 4-1: Analysierte Parameter der Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Jüchen 
im Vergleich zu Schwellenwerten nach Anlage 2 GrwV (2010) und GFS nach 
LAWA (2016) 

GrwV (2010)  BW Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 0,77 3,10 42 29 71 <0,7 

Arsen(gel)  10 µg/l <BG 0 2 2 <1 

Cadmium(gel) 0,5 µg/l <BG 0 2 2 <0,2 

Blei(gel)  10 µg/l <BG 0 2 2 <2,5 

Quecksilber(gel) 0,2 µg/l <BG 0 11 11 <0,01 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l <BG 0 70 70 <0,10 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 16 23 72 0 72  

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l 0,01 0,02 1 6 7 <0,02 

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 57 88 72 0 72  

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l <BG 0 2 2 <0,1 

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,03 

PBSM (×) 0,5 µg/l <BG 0 1 1 <0,03 

LAWA GFS (2016)             

Antimon  5 µg/l <BG 0 2 2 <2 

Barium(ges)**  175 µg/l 261 290 31 0 31  

Bor(ges) 180 µg/l 31,3 40 8 0 8  

Chrom(ges) 3,4 µg/l <BG 0 8 8 <1 

Kobalt(ges)  2,0 µg/l <BG 0 31 31 <1 

Kupfer(ges)  5,4 µg/l 2,67 16,6 50 2 52 <0,2 

Nickel(ges)    7 µg/l 2,6* 29,8* 9 23 32 <2 

Selen   3 µg/l <BG 0 8 8 <3 

Thallium  0,2 µg/l <BG 0 51 51 <0,5 

Zink(ges)   60 µg/l 10,7 66 45 6 51 <0,5 

Cyanid(ges) 50 µg/l <BG 0 7 7 <20 

Fluorid  0,9 mg/l 0,21 0,24 7 0 7 <0,1 

Industriechemikalien und sonstige Parameter        

Benzo[a]pyren 0,01 µg/l <BG 0 1 1 <0,002 

× Benzo[b]fluoranthen und 
Benzo[k]fluoranthen 

0,03 µg/l <BG 0 1 1 <0,005 

× Benzo[ghi])perylen und In-
deno[123-cd]pyren 

0,002 µg/l <BG 0 1 1 <0,005 

LHKW 

× LHKW 20 µg/l <BG 0 1 1 <0,1 

Trichlorethen - <BG 0 1 1 <0,1 

Tetrachlorethen - <BG 0 1 1 <0,1 

1,2-Dichlorethan 3 <BG <BG 0 1 1 <0,1 

Trichlormethan 2,5 <BG <BG 0 1 1 <0,1 

Chlorethen (Vinylchlorid) 0,5 µg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Benzol  1 µg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,07 

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukten einschließlich Abbauprodukte (PSMBP) 

Azinphosmethyl 0,01 µg/l       

Diuron   0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,03 

Hexazinon  0,07 µg/l       

grün: Konzentration < Beurteilungswert (BW),  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb: BG > Beurteilungswert 
*  MW und Max nach Elimination eines erkannten Ausreißerwertes von 166 µg/l am 24.11.2021 
** Wasser wird aus tieferen Grundwasserstockwerken entnommen, Hintergrundwerte erhöht 
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Tabelle 4-2: Analysierte Parameter der Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Paffen-
dorf im Vergleich zu Schwellenwerten nach Anlage 2 GrwV (2010) und GFS nach 
LAWA (2016) 

GrwV (2010) BW Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 0,53 1,30 2 8 10 <0,7 

Arsen(ges)  10 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Cadmium(ges) 0,5 µg/l <BG 0 5 5 <0,1 

Blei(ges)  10 µg/l <BG 0 5 5 <2,5 

Quecksilber(ges) 0,2 µg/l <BG 0 5 5 <0,01 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l <BG 0 5 5 <0,2 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 28 42 10 0 10  

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l <BG 0 5 5 <0,02 

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l <BG 0 3 3 <0,05 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 126 154 10 0 10  

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l <BG 0 4 4 <0,5 

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

PBSM (×) 0,5 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

LAWA GFS (2016)             

Antimon  5 µg/l <BG 0 5 5 <2 

Bor   180 µg/l 16 30 2 3 5 <20 

Chrom(ges)   3,4 µg/l <BG 0 5 5 <1 

Kupfer(ges)   5,4 µg/l 1,0 2,7 3 2 5 <0,2 

Nickel(ges)    7 µg/l 1,4 2,9 1 4 5 <2 

Selen   3 µg/l <BG 0 5 5 <3 

Cyanid(ges) 50 µg/l <BG 0 5 5 <20 

Fluorid  0,9 mg/l 0,15 0,16 5 0 5 <0,1 

Industriechemikalien und sonstige Parameter         

Benzo[a]pyren 0,01 µg/l <BG 0 5 5 <0,001 

× Benzo[b]fluoranthen und 
Benzo[k]fluoranthen 

0,03 µg/l <BG 0 5 5 <0,001 

× Benzo[ghi])perylen und In-
deno[123-cd]pyren 

0,002 µg/l <BG 0 5 5 <0,001 

LHKW 

× LHKW 20 µg/l <BG 0 2 2 <0,5 

Trichlorethen 
10 µg/l 

<BG 0 2 2 <0,5 

Tetrachlorethen <BG 0 2 2 <0,5 

1,2-Dichlorethan 3 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Trichlormethan 2,5 µg/l       

Chlorethen (Vinylchlorid) 0,5 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Benzol  1 µg/l <BG 0 5 5 <0,25 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,03 

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukten einschließlich Abbauprodukte 
(PSMBP) 

Azinphos-Ethyl 0,01 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

Diuron   0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

Hexazinon  0,07 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

grün: Konzentration < Beurteilungswert (BW),  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb: BG > Beurteilungswert 
* Bewertung anhand Gesamt-P, da ortho-Phosphat nicht analysiert 
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Tabelle 4-3: Analysierte Parameter der Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Wanlo 
im Vergleich zu Schwellenwerten nach Anlage 2 GrwV (2010) und GFS nach 
LAWA (2016) 

GrwV (2010) BW Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 0,55 4,0 14 49 63 <0,7 

Arsen(gel)  10 µg/l 0,27 4,0 1 29 30 <0,5 

Cadmium(gel) 0,5 µg/l <BG 0 30 30 <0,1 

Blei(gel)  10 µg/l <BG 0 30 30 <1,0/<2,5 

Quecksilber(gel) 0,2 µg/l 0,02 0,51$ 2 28 30 <0,01 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l 0,11 0,30 2 61 63 <0,2 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 23,8 27 63 0 63  

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l <BG 0 4 4 <0,02 

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l <BG* 0 51 51 <0,05 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 56,1 69 63 0 63  

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l <BG 0 2 2 <0,1 

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (×) 0,5 µg/l n. a. n. a.     

LAWA GFS (2016)           

Antimon  5 µg/l <BG 0 30 30 <2 

Barium(ges) 175 µg/l 202** 233** 34 0 34  

Bor   180 µg/l 36,5 290 27 3 30 <20 

Chrom(ges)  3,4 µg/l 0,71 3,0 4 26 30 <1 

Kobalt(ges)  2,0 µg/l 0,50 1,2 1 34 35 <1 

Kupfer(ges)  5,4 µg/l 3,15 9,6 49 0 49  

Nickel(ges) 7 µg/l 1,74 9,6 5 30 35 <2 

Selen  3 µg/l <BG 0 30 30 <3 

Thallium  0,2 µg/l 0,26 1,0 1 48 49 <0,5 

Zink(ges)# 60 µg/l 6,63 20,6 35 13 48 <0,5 

grün: Konzentration < Beurteilungswert (BW),  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb:  BG > Beurteilungswert 
n. a. nicht analysiert 
* Bewertung anhand Gesamt-P, da ortho-Phosphat nicht analysiert 
** Wasser wird aus tieferen Grundwasserstockwerken entnommen, Hintergrundwerte erhöht 
$ Wert als Ausreißer eliminiert 
# MW und Max nach Elimination eines erkannten Ausreißerwertes 
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Tabelle 4-4: Analysierte Parameter der Wasserqualität des Ablaufs der Enteisungsanlage 
Nüsterbach im Vergleich zu Schwellenwerten nach Anlage 2 GrwV (2010) und 
GFS nach LAWA (2016) 

GrwV (2010) BW Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 0,43 2,40 5 57 62 <0,7 

Arsen(gel)  10 µg/l <BG 0 17 17 < 0,5 

Cadmium(gel) 0,5 µg/l 0,08 0,30 3 14 17 <0,1 

Blei(gel)  10 µg/l <BG 0 10 10 <2,5 

Quecksilber(gel) 0,2 µg/l n. a. n. a.         

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l 0,11 0,46 2 60 62 <0,2 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 9,3 20,2 62 0 62   

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l 0,025 0,25 1 15 16 <0,02 

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l 0,04 0,24 2 15 17 <0,05 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 22 37 62 0 62   

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (×) 0,5 µg/l n. a. n. a.     

LAWA GFS (2016)           

Kupfer(gel) 5,4 µg/l 2,45 18,7 16 1 17 <0,2 

Barium(gel) 175 µg/l 133 193 17 0 17  

Chrom(gel) 3,4 µg/l 0,54 1,1 1 16 17 < 1 

Kobalt(gel) 2,0 µg/l 0,69 2,9 2 15 17 < 1 

Nickel(gel) 7 µg/l 2,52 14,2 8 9 17 < 2 

Zink(gel) 60 µg/l 29 95 16 1 17 < 0,5 

grün: Konzentration < Beurteilungswert (BW),  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb:  BG > Beurteilungswert 
n. a. nicht analysiert 

 

Tabelle 4-5: Analysierte Parameter der Wasserqualität Doverener Bach (Reinwasser) im Ver-
gleich zu Schwellenwerten nach Anlage 2 GrwV (2010); keine Messwerte für GFS 
nach LAWA (2016) 

GrwV (2010) BW Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 9,53 17,80 62 0 62   

Arsen(gel)  10 µg/l n. a. n. a.     

Cadmium(gel) 0,5 µg/l n. a. n. a.     

Blei(gel)  10 µg/l n. a. n. a.     

Quecksilber(gel) 0,2 µg/l n. a. n. a.     

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l <BG 0 63 63 <0,2 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 50 123 62 0 62   

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l n. a. n. a.     

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l 0,03* 0,29* 2 49 51 <0,05 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 108 131 62 0 62   

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (×) 0,5 µg/l n. a. n. a.     

grün: Konzentration < Beurteilungswert (BW),  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb:  BG > Beurteilungswert 
n. a. nicht analysiert 
* Bewertung anhand Gesamt-P, da ortho-Phosphat nicht analysiert 
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Auch die Geringfügigkeitsschwellenwerte nach LAWA (2016) werden von den mittleren Stoff-

konzentrationen überwiegend eingehalten. Zu Überschreitungen kommt es lediglich bei den Stof-

fen Barium (WW Jüchen, WW Wanlo) und Kupfer (Ablauf der Enteisungsanlage Nüsterbach). 

Das Sümpfungswasser für die Wasserwerke Jüchen und Wanlo wird aus tieferen Schichten ent-

nommen, so dass geogen bedingt höhere Barium-Konzentrationen vorliegen als durch den regi-

onalen Hintergrundwert für Barium im quartären Grundwasser (167 µg/l) charakterisiert (GD 

NRW 2019). Für vergleichbare tertiäre Sedimente nennt die Studie einen Barium-Hintergrundwert 

von 336 µg/l. Auch das Kupfer dürfte geogener Herkunft sein, wobei die moderate Sulfatkonzent-

ration auf einen gegenwärtig geringen bergbaulichen Einfluss schließen lässt. Aufgrund der ge-

ringfügigen Überschreitungen der GFS sind messbare Veränderungen in den jeweiligen Grund-

wassermessstellen jedoch nicht zu erwarten. 

 

4.2.1.2 Grundwasseranreicherung vor dem Hintergrund der Trinkwassergewinnung 

Die Anforderungen an Trinkwasser unterscheiden sich in mehrerlei Hinsicht von jenen an das 

Grundwasser. Erfolgt die Grundwasseranreicherung in GWK, die für die Trinkwassergewinnung, 

genutzt werden, sind die Indikatorparameter der EG-Trinkwasserrichtlinie (2020) zu beachten. 

Dies beinhaltet die Unterschreitung der Grenzwerte für die meisten Parameter, die in Anlage 3 

Teil I der deutschen TrinkwV (2023) gelistet sind. Mikrobiologische und organoleptische Parame-

ter bleiben im Folgenden unberücksichtigt, da sie an den Entnahmestellen der Verbraucher ein-

zuhalten sind. 

Nicht gefordert, aber im Sinne einer konservativen Herangehensweise an den vorsorgenden Da-

seinsschutz des Grundwassers für den menschlichen Gebrauch, ist das Heranziehen aller Grenz-

werte der TrinkwV (2023) als strengste mögliche Anforderung. Dabei dürfen die Fließwege, die 

das infiltrierte bzw. versickerte Ökowasser zurücklegt, die Prozesse im Untergrund, denen es 

unterworfen ist und die Zeitspanne, die vergeht, bis das infiltrierte Wasser als Rohwasser vom 

Wasserversorger gefördert und technisch zu Trinkwasser aufbereitet wird, nicht aus dem Blick 

geraten. Das infiltrierte bzw. versickerte Ökowasser ist keinesfalls identisch mit dem aus dem 

GWK geförderten Rohwasser, und erst recht nicht mit dem gewonnenen Trinkwasser, das die 

Abnehmer erreicht. Die Verwendung der Trinkwassergrenzwerte von Anlage 2 und 3, mit Aus-

nahme jener von Anlage 2 Teil II, deren Konzentration aufbereitungsbedingt im Verteilungsnetz 

einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann, als Beurteilungswerte für potenzielle 

Beeinträchtigungen kann als höchst konservative Betrachtung angesehen werden. So wurden 

alle Parameter von Anlage 2 und 3 TrinkwV (2023) geprüft, für die Analysenwerte für das Öko-

wasser vorhanden waren. 

Nachfolgend wird die mittlere Wasserqualität (Bezugszeitraum 2019 ï 04/2024) der für die Fort-

setzung von Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung durch Infiltration bzw. Versickerung vor 

dem Hintergrund der Trinkwassergewinnung für die Wässer aus den WW Jüchen (Tabelle 4-6), 

Paffendorf (Tabelle 4-7) und Wanlo (Tabelle 4-8) dargestellt und im Vergleich mit den Grenzwer-

ten nach Anlage 2 und Anlage 3 der TrinkwV (2023) qualitativ bewertet (ohne mikrobiologische 

und organoleptische Parameter). Nachrichtlich aufgeführt sind auch die maximalen Stoffkonzent-

rationen. 

Wie Beschaffenheitsdaten in Tabelle 4-6 bis Tabelle 4-8 zeigen, erfüllen die bewertungsrele-

vanten mittleren Stoffkonzentrationen der analysierten Kenngrößen in den Reinwässern 
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der Wasserwerke Wanlo und Paffendorf vollumfänglich und aus dem WW Jüchen nahezu 

vollumfänglich die Anforderungen gemäß Anlage 2 und 3 der TrinkwV (2023). Beim letztge-

nannten Wasserwerk erreicht die berechnete mittlere Mangankonzentration genau den Grenz-

wert von 0,05 mg/l. Die Bewertung dieses Faktums im Hinblick auf die Abschichtung von Mangan 

erfolgt in Kapitel 4.2.3.2. 

Tabelle 4-6: Mittlere Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Jüchen im Vergleich zu 
Grenzwerten nach Anlage 2 und Anlage 3 TrinkwV (2023); Maxima nachrichtlich 

WW Jüchen - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Anlage 2: Teil I              

Acrylamid 0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Benzol 1 µg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Bor 1000 µg/l 31,3 40,0 8 0 8  

Bromat 10 µg/l 3,6 10,0 1 6 7 <5 

Chrom$ 5 µg/l <BG 0 8 8 <1 

Cyanid 50 µg/l <BG 0 7 7 <1,0/<20 

1,2-Dichlorethan 3 µg/l 0,05 0 1 1 <0,1 

Fluorid 1,5 mg/l 0,21 0,24 7 0 7  

Nitrat 50 mg/l 0,77 3,10 42 29 71 <0,7 

Azinphos-methyl1 0,1 µg/l - - - - - - 

Diuron1 0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,03 

Hexazinon1 0,1 µg/l - - - - - - 

Pestizide-gesamt 0,5 µg/l <BG 0 1 1 <0,03 

Summe PFAS-20 0,1 µg/l - - - - - - 

Summe PFAS-4 0,02 µg/l - - - - - - 

Quecksilber gesamt 1 µg/l <BG 0 11 11 <0,01 

Selen gesamt 10 µg/l <BG 0 8 8 <1/<3 

Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

10 µg/l <BG 0 2 2 <0,1 

Uran gesamt 10 µg/l 0,075 0,10 3 5 8 <0,1 

Anlage 2: Teil II              

Antimon gesamt 5 µg/l <BG 0 2 2 <1/<2 

Arsen gesamt§ 4 µg/l <BG 0 2 2 <0,5/<1,0 

Benzo(a)pyren 0,01 µg/l <BG 0 1 1 <0,002 

Bisphenol A 0,0025 mg/l - - - - - - 

Blei gesamt# 5 µg/l <BG 0 2 2 <1,0/<2,5 

Cadmium 3 µg/l <BG 0 2 2 <0,1/<0,2 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l <BG 0 1 1 <0,07 

Kupfer gesamt 2000 µg/l 2,67 16,6 50 2 52 <0,2 

Nickel gesamt 20 µg/l 2,6* 29,8* 9 23 32 <2,0 

Nitrit 0,5 mg/l 0,01 0,02 1 6 7 <0,02 

PAK-Summe aus  
Benzo[b]fluoranthen +  
Benzo[k]fluoranthen +  
Benzo[ghi])perylen +  
Indeno[123-cd]pyren 

0,1 µg/l <BG <BG 0 1 1 <0,005 
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WW Jüchen - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Trihalogenmethan 
(THM)2 

(50) µg/l 0,2 0,2 0 4 4   

Vinylchlorid 0,5 µg/l <BG 0 1 1 <0,05 

Anlage 3: Teil I              

Aluminium gesamt 0,2 mg/l <BG 0 7 7 <0,05 

Ammonium 0,5 mg/l <BG 0 70 70 <0,1 

Calcitlösekapazität 5 mg/l CaCO3 44,9 57,7 7 0 7   

Chlorid 250 mg/l 16,0 23,0 72 0 72   

Eisen gesamt 0,2 mg/l 0,18 5,14 64 0 64 <0,02 

Elektrische Leitfähig-
keit 

2.790 µS/cm 594 700 68 0 68   

Mangan gesamt 0,05 mg/l 0,05+ 0,17 70 1 71 <0,02 

Natrium gesamt 200 mg/l 9,0 11,1 71 0 71   

Sulfat 250 mg/l 57,2 88,0 72 0 72   

pH-Wert Ó 6,5 und Ò 9,5 pH-Einheit 6,8 7,0 71 0 71   

grün: Konzentration < Grenzwert,  
rot: Konzentration > Grenzwert,  
gelb: BG > Grenzwert 
1  Pestizide 
2  Summe von THM, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind: Trich-

lormethan (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromo-
form) 

*  MW berechnet ohne Ausreißer von 166 µg/l am 24.11.2021 
+ Aktuellere Analysenergebnisse (2022 bis 04/2024) liegen im Mittel bei 0,03 mg/l. 
§  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2036 für alle Wasserversorgungsanlagen. Der Grenzwert 

gilt für Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen wer-
den, bereits ab dem 12. Januar 2028. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

#  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten 
Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder bei der Zufalls-
stichprobe der Messwert über dem Grenzwert liegt. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

$  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2030, bis dahin gilt 25 µg/l. 

 

Tabelle 4-7: Mittlere Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Paffendorf im Vergleich zu 
Grenzwerten nach Anlage 2 und Anlage 3 TrinkwV (2023); Maxima nachrichtlich 

WW Paffendorf - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Anlage 2: Teil I               

Acrylamid 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025/<0,05/<0,1 

Benzol 1 µg/l <BG 0 5 5 <0,25/<0,5 

Bor 1000 µg/l 16,0 30,0 2 3 5 <20 

Bromat 10 µg/l 3,0 5,0 1 4 5 <5 

Chrom$ 5 µg/l <BG 0 5 5 <1 

Cyanid 50 µg/l <BG 0 5 5 <20 

1,2-Dichlorethan 3 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Fluorid 1,5 mg/l 0,15 0,16 5 0 5  

Nitrat 50 mg/l 0,53 1,30 2 8 10 <0,7 

Azinphos-methyl1 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 
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WW Paffendorf - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Diuron1 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

Hexazinon1 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,025 

Pestizide-gesamt 0,5 µg/l <BG 0 15 15 <0,025 

Summe PFAS-20 0,1 µg/l - - - - - - 

Summe PFAS-4 0,02 µg/l - - - - - - 

Quecksilber 1 µg/l <BG 0 5 5 <0,01 

Selen 10 µg/l <BG 0 5 5 <3 

Tetrachlorethen und  
Trichlorethen 

10 µg/l <BG 0 4 4 <0,5 

Uran 10 µg/l <BG 0 5 5 <0,1 

Anlage 2: Teil II           

Antimon 5 µg/l <BG 0 5 5 <2 

Arsen§ 4 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Benzo(a)pyren 0,01 µg/l <BG 0 5 5 <0,001 

Bisphenol A 0,0025 mg/l - - - - - - 

Blei gesamt# 5 µg/l <BG 0 5 5 <2,5 

Cadmium 3 µg/l <BG 0 5 5 <0,1 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l <BG 0 5 5 <0,03/<0,05 

Kupfer gesamt 2000 µg/l 1,0 2,7 3 2 5 <0,2 

Nickel gesamt 20 µg/l 1,38 2,90 1 4 5 <2,0 

Nitrit 0,5 mg/l <BG 0 5 5 <0,02 

PAK-Summe aus  
Benzo[b]fluoranthen +  
Benzo[k]fluoranthen +  
Benzo[ghi])perylen +  
Indeno[123-cd]pyren 

0,1 µg/l <BG <BG    <0,005 

Trihalogenmethan (THM)2 (50) µg/l <BG 1,00 0 9,0 9,0  

Vinylchlorid 0,5 µg/l <BG 0 5 5 <0,5 

Anlage 3: Teil I           

Aluminium 0,2 mg/l <BG 0 5 5 <0,05 

Ammonium 0,5 mg/l <BG 0 5 5 <0,1/<0,2 

Calcitlösekapazität 5 mg/l CaCO3 -10,4 -4,5 10 0 10  

Chlorid 250 mg/l 27,7 42,2 10 0 10  

Eisen 0,2 mg/l <BG 0 5 5 <0,02 

Elektrische Leitfähigkeit 2 790 µS/cm 694 830 269 0 269  

Mangan 0,05 mg/l <BG 0 6 6 <0,02 

Natrium 200 mg/l 19,3 30,9 10 0 10  

Sulfat 250 mg/l 126 154 10 0 10  

pH-Wert Ó 6,5 und Ò 9,5 pH-Einheit 7,7 7,7 197 0 197  

grün: Konzentration < Grenzwert,  

rot: Konzentration > Grenzwert,  

gelb: BG > Grenzwert 
1  Pestizide 
2  Summe von THM, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind: Trichlormethan 

(Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform) 
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§  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2036 für alle Wasserversorgungsanlagen. Der Grenzwert gilt für Was-
serversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, bereits ab dem 12. 
Januar 2028. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

#  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnati-
onsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder bei der Zufallsstichprobe der Mess-
wert über dem Grenzwert liegt. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

$  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2030, bis dahin gilt 25 µg/l. 

 

Tabelle 4-8: Mittlere Wasserqualität des Reinwassers aus dem WW Wanlo im Vergleich zu 
Grenzwerten nach Anlage 2 und Anlage 3 TrinkwV (2023); Maxima nachrichtlich 

WW Wanlo - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Anlage 2: Teil I           

Acrylamid 0,1 µg/l - - - - - - 

Benzol 1 µg/l - - - - - - 

Bor 1000 µg/l 37,0 290 27 3 30 <20 

Bromat 10 µg/l - - - - - - 

Chrom$ 5 µg/l 0,71 3,0 4 26 30 <1 

Cyanid 50 µg/l - - - - - - 

1,2-Dichlorethan 3 µg/l - - - - - - 

Fluorid 1,5 mg/l - - - - - - 

Nitrat 50 mg/l 0,55 4,0 14 49 63 <0,7 

Azinphos-methyl1 0,1 µg/l - - - - - - 

Diuron1 0,1 µg/l - - - - - - 

Hexazinon1 0,1 µg/l - - - - - - 

Pestizide-gesamt 0,5 µg/l - - - - - - 

Summe PFAS-20 0,1 µg/l - - - - - - 

Summe PFAS-4 0,02 µg/l - - - - - - 

Quecksilber 1 µg/l 0,0052* 0,01 2 28 30 <0,01 

Selen 10 µg/l <BG 0 30 30 <1/<3 

Tetrachlorethen und  
Trichlorethen 

10 µg/l <BG 0 2 2 <0,1 

Uran 10 µg/l 0,097 0,30 14 16 30 <0,1 

Anlage 2: Teil II           

Antimon 5 µg/l <BG 0 30 30 <1/<2 

Arsen# 4 µg/l 0,39 4,0 1 29 30 <0,5 

Benzo(a)pyren 0,01 µg/l - - - - - - 

Bisphenol A 0,0025 mg/l - - - - - - 

Blei§ 5 µg/l <BG 0 30 30 <1,0/<2,5 

Cadmium 3 µg/l <BG 0 30 30 <0,1 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l       

Kupfer 2000 µg/l 3,15 9,6 49 0 49  

Nickel 20 µg/l 1,74 9,6 5 30 35 <2 

Nitrit 0,5 mg/l <BG 0 4 4 <0,02 
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WW Wanlo - Reinwasser 

Parameter Grenzwert Einheit MW Max >BG <BG n BG 

PAK-Summe aus  
Benzo[b]fluoranthen +  
Benzo[k]fluoranthen +  
Benzo[ghi])perylen +  
Indeno[123-cd]pyren 

0,1 µg/l - - - - - - 

Trihalogenmethan 
(THM)2 

(50) µg/l - - - - - - 

Vinylchlorid 0,5 µg/l - - - - - - 

Anlage 3: Teil I           

Aluminium 0,2 mg/l - - - - - - 

Ammonium 0,5 mg/l 0,11 0,30 2 61 63 <0,2 

Calcitlösekapazität 5 
mg/l 
CaCO3 

- - - - - - 

Chlorid 250 mg/l 23,8 27,0 63 0 63  

Eisen 0,2 mg/l 0,05 0,68 59 4 63 <0,02 

Elektrische Leitfähigkeit 2 790 µS/cm 553 780 63 0 63  

Mangan 0,05 mg/l <BG 0 63 63 <0,02 

Natrium 200 mg/l 8,9 10,5 63 0 63  

Sulfat 250 mg/l 56,1 69,0 63 0 63  

pH-Wert Ó 6,5 und Ò 9,5 pH-Einheit 6,84 7,10 63 0 63  

grün: Konzentration < Grenzwert,  
1  Pestizide 
2  Summe von THM, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstanden sind: Trichlormethan 

(Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform) 
§  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2036 für alle Wasserversorgungsanlagen. Der Grenzwert gilt für 

Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen werden, bereits ab 
dem 12. Januar 2028. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

#  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028. Er gilt als überschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnati-
onsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder bei der Zufallsstichprobe der 
Messwert über dem Grenzwert liegt. Bis dahin gilt 10 µg/l. 

$  Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2030, bis dahin gilt 25 µg/l. 

* MW berechnet ohne Ausreißer von 0,21 µg/l am 26.04.2022 

 

4.2.1.3 Verwendung von Ökowasser zur Stützung von OWK  

Im Fall der Stützung von OWK dienen die UQN der Anlagen 6 und 8 OGewV (2016) als gesetzlich 

verbindliche Beurteilungswerte. Darüber hinaus haben die Orientierungswerte der Anlage 7 

OGewV (2016) unterstützenden Charakter bei der Einstufung des ökologischen Zustands / Po-

tenzials. Vervollständigt wird der Prozess der Abschichtung durch den qualitativen Abgleich mit 

den gesetzlich nicht verbindlich geregelten Stoffen der D4-Liste des Landes NRW (LANUV 2020) 

und den darin gelisteten Beurteilungswerten (BW). Zweck ist auch hier die Abschichtung der sehr 

umfangreichen Parameterliste, um die kritischen Kenngrößen der jeweils einzuleitenden Wässer 

im überschaubaren Rahmen zu identifizieren. 

Die Orientierungswerte der Anlage 7 OGewV (2016) haben z.T. je nach Fließgewässertyp unter-

schiedliche Wertebereiche, sofern diese durch die Analysenergebnisse nur für bestimmte Fließ-

gewässertypen verfehlt würden, wurde das Ergebnis gelb gekennzeichnet. Ein Abgleich mit dem 

tatsächlich relevanten Orientierungswert (entsprechend betroffenem OWK) erfolgt in Kap. 0. Für 



 

 
 

 
  

BKP-Änderungsverfahren 
28.01.2025 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - 81/444 ï 

 

den überwiegenden Teil der Metalle und Halbmetalle sind die Gelöst-Konzentrationen bewer-

tungsrelevant: 

¶ OGewV (2016) Anlage 6: Silber, Selen, Thallium 

¶ OGewV (2016) Anlage 8: Cadmium, Blei, Quecksilber und Nickel 

¶ D4-Liste NRW (LANUV 2020): Antimon, Arsen, Barium, Blei, Bor, Cadmium, Chrom, Kobalt, 

Kupfer, Mangan, Nickel, Quecksilber, Titan, Uran, Zink. 

Häufig lagen jedoch nur oder ausschließlich Analysenwerte für die Gesamt-Konzentration vor, so 

dass auch diese Ergebnisse mit aufgeführt wurden. Lag die Gesamt-Konzentration bereits unter 

dem BW für die Gelöst-Konzentration, ist die Einhaltung des BW nachgewiesen, da dann auch 

die Gelöst-Konzentration sicher unterhalb des BW liegen muss. Bei Überschreitung der Vorgabe 

für die Gelöst-Konzentration durch die (streng genommen nicht bewertungsrelevante) Gesamt-

Konzentration kann dieser Nachweis zunächst nicht zweifelsfrei geführt werden. Im Folgenden 

werden die möglichen Fälle und ihre farbliche Kennzeichnung aufgeführt: 

¶ (nicht bewertungsrelevante) Gesamt-Konzentration unterschreitet den BW für Gelöst-Kon-

zentration: BW für Gelöst-Konzentration ist nachweislich eingehalten (grün) 

¶ (nicht bewertungsrelevante) Gesamt-Konzentration überschreitet den BW für Gelöst-Kon-

zentration, keine Analysen für die Gelöst-Konzentration vorhanden: keine Bewertung mög-

lich (gelb) 

Lag die Bestimmungsgrenze für die vorliegenden Analysen über dem Beurteilungswert, wurde 

der Parameter grau markiert. Für Cadmium gelten je nach Wasserhärteklasse unterschiedliche 

UQN lt. OGewV (2016) Anlage 8, hier wurden zunächst die niedrigsten UQN aufgeführt. 

Die Datenauswertung im Vergleich mit den jeweiligen BW ist in der nachfolgenden Tabelle 4-9 

bis Tabelle 4-12 dargestellt. In Tabelle 4-13 werden die Parameter zusammengefasst, für die die 

Einhaltung der BW nicht oder nicht zweifelsfrei (z. B. aufgrund der BG) nachgewiesen wurde. 

Die farblichen Hervorhebungen in Tabelle 4-9 bis Tabelle 4-12 haben folgende Bedeutung: 

 Beurteilungswert (BW) eingehalten 

 -  BG > BW 

 -  Anlage 7 OGewV: je Fließgewässertyp existieren unterschiedliche Orientierungswerte, die 
nur zum Teil eingehalten werden: Prüfung für relevanten Fließgewässertyp erfolgt in Kapi-
tel 9 

-  bei Metallen: Überschreitung des BW für die Gesamt-Konzentration, obgleich die Gelöst-
Konzentration maßgeblich ist; 

-  JD-UQN Blei und Nickel: bewertungsrelevant ist der bioverfügbare Anteil, der einen (von pH-
Wert und DOC abhängigen (LAWA-AO 2013)) Teil der Gelöst-Konzentration darstellt; lag die 
Gelöst-Konzentration über der JD-UQN wurde der Wert gelb gekennzeichnet und anschlie-
ßend die Einhaltung der Vorgabe für den bioverfügbaren Anteil geprüft 3 

 Beurteilungswert überschritten 

 
3 Aus LAWA (2015): ĂDies entspricht dem empfohlenen mehrstufigen Bewertungsansatz (recommended 
tiered approach) im Nickel EQS dossier 2011, bei der zunächst der JD aus den gelösten Konzentrationen 
mit der JD-UQN verglichen wird. Überschreitet dieser die JD-UQN, wird der bioverfügbare JD für die wei-
tere Beurteilung ermittelt.ñ 
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Tabelle 4-9: Analysenergebnisse für Ökowasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der Anlagen 6 und 7 OGewV (2016); Daten-
grundlage: Eigenüberwachung RWE 

 

JD-UQN/OW
ZHK-

UQN
n

Mittel-

wert

Maximal-

wert
n

Mittel-

wert

Maximal-

wert
BG n

Mittel-

wert

Maximal-

wert
n

Mittel-

wert

Maximal-

wert
BG n

Mittel-

wert

Maximal-

wert

Anlage 7 OGewV

pH-Wert  - 
5,5/6,0/7,0  -  

8,0/8,5
71 Min: 6,6 7,0 63 Min: 6,7 7,1 197 Min: 7,3 7,7 54 Min: 6,0 6,5 53 Min: 6,4 7,3

Ammonium-N mg/l <0,16 17 <BG <BG

Eisen, gesamt mg/l 1,8 <0,02 64 0,2 5,1 63 0,05 0,7 63 0,6 11,9 61 0,1 1,9

Chlorid mg/l 200 72 16 23 63 24 27 10 28 42 62 50 123 62 9 20

Sulfat mg/l Ò140/200 72 57 88 63 56 69 10 126 154 62 108 131 62 22 37

Phosphat-P mg/l 0,07 <0,05 64 0,02 0,06 63 <BG <BG 5 63 0,03 0,3 59 0,02 0,03

Phosphor ges. mg/l 0,1 <0,05 52 0,03 0,06 51 0,03 0,03 3 51 0,03 0,3 47 0,03 0,03

TOC mg/l < 7/10 <0,80 7 1,5 4,2 5 0,9 1,5 16 0,01 0,07

Anlage 6 OGewV

Azinphos-ethyl ng/l 10 <25 5 <BG <BG

Bentazon µg/l 0,1 <0,02 1

Bromacil µg/l 0,6 <0,025 1 5 <BG <BG

Bromoxynil µg/l 0,5 <0,01 1

Chlortoluron µg/l 0,4 <0,04 1 5 <BG

Cyanid µg/l 10 <10 7 <20 5 <BG

Dichlorprop µg/l 0,1 <0,03 1

Diflufenican µg/l 0,009 <0,05 1

Flufenacet µg/l 0,04 0,2 <0,05 1 <BG <0,0250 5 <BG <BG

Flurtamone µg/l 0,2 1 <0,05 1 <BG

Hexazinon ng/l 70 <25 5

Linuron µg/l 0,1 <0,025 5

MCPA µg/l 2 <0,02 1

Mecoprop µg/l 0,1 <0,02 1

Metazachlor µg/l 0,4 <0,02 1 <0,0250 5

Methabenzthiazuron µg/l 2 <0,025 5

Metolachlor µg/l 0,2 <0,03 1 <0,0250 5

Metribuzin µg/l 0,2 <0,02 1 5

Monolinuron µg/l 0,2 20 <0,025 5 <BG

Prometryn µg/l 0,50              <0,025 5

Propiconazol µg/l 1 <0,025 5

Pyrazon (Chloridazon) µg/l 0,1 <0,025 1 5

µg/l ges. (3)  <3 8 30 1,4 1,5 5

µg/l gel. x 3

Terbuthylazin µg/l 0,5 <0,025 1 <BG 5 <BG <BG

µg/l ges. (0,2) <0,50 51 <BG 49 0,3 1,0

µg/l gel. x 0,2

Parameter
Ein-

heit

Proben-

bezug 

(ges./gel.)

BW gilt 

für 

filtrierte 

Probe: 

Anlage 6/7 OGewV 

(2016)
BG

WW Jüchen 

Reinwasser

WW Wanlo 

Reinwasser
WW Pfaffendorf Reinwasser

Doverener Bach, 

Reinwasser                                  

Enteisenungsanlage Nüsterbach 

(Reinwasser)

<BG <BG

<BG <BG
<BG

<BG

<BG <BG

<BG <BG

<BG

<BG

<BG <BG

<BG

<BG <BG

Selen

<BG

Thallium
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Tabelle 4-10: Analysenergebnisse für Ökowasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der Anlage 8 OGewV (2016); Datengrundlage: 
Eigenüberwachung RWE; (graue Schrift: nicht bewertungsrelevante Gesamt-Konzentration von (Halb-) Metallen) 

 

# nach Elimination eines Ausreißerwertes von 0,21 µg/l 

+ nach Elimination eines Ausreißerwertes von 0,51 µg/l 
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Tabelle 4-11: Analysenergebnisse für Ökowasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der D4-Liste NRW (4. Zyklus, gesetzlich nicht 
geregelte Stoffe); Datengrundlage: Eigenüberwachung RWE ï Teil 1 (graue Schrift: nicht bewertungsrelevante Gesamt-Konzentra-
tion von (Halb-) Metallen) 
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Tabelle 4-12: Analysenergebnisse für Ökowasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der D4-Liste NRW (4. Zyklus, gesetzlich nicht 
geregelte Stoffe); Datengrundlage: Eigenüberwachung RWE ï Teil 2 
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Die Tabelle 4-13 zeigt die Parameter, für die in den vorstehenden Tabelle 4-9 bis Tabelle 4-12 

kein oder kein eindeutiger Nachweis der Unterschreitung der Vorgaben gem. OGewV (2016) oder 

D4-Liste NRW (4. Zyklus) erbracht werden konnte. Ist die Bestimmungsgrenze (BG) größer als 

der Beurteilungswert, aber alle Messwerte unterhalb dieser BG, so wird dies in der Tabelle 4-13 

als (x) dargestellt. Für einen Teil der Parameter folgt im Anschluss an die Tabelle eine verbale 

Beurteilung, für die verbleibenden Parameter wird in Kapitel 9.2 die Einhaltung der Vorgaben in 

den betroffenen OWK anhand von Mischrechnungen geprüft. 

Tabelle 4-13: Zusammenfassung aller Parameter, für die Einhaltung des Beurteilungswertes 
nicht oder nicht eindeutig nachgewiesen wurde: Kreuz: verbale Bewertung; grau 
hinterlegtes Kreuz: Prüfung anhand Mischrechnung (s. Kapitel 9.2) 

Parameter WW Jüchen WW Wanlo  
WW Pfaffen-

dorf  
Doverener 

Bach 

Enteisenungs-
anlage Nüster-

bach  

Anlage 6 und 7 OGewV  

pH-Min x x  x x 

Thallium (x) x       

Azinphos-ethyl     (x)     

Flufenacet (x)         

Cyanid     (x)     

Anlage 8 OGewV  

Blei   (x) (x)  (x) 

Benzo(a)pyren (x)  (x)     

Irgarol (Cybutryn)    (x)     

gesetzlich nicht verbindlich geregelte Stoffe (D4-Liste NRW, 4. Zyklus) 

Barium x x     x 

Kupfer x x     x 

Mangan x       x 

Zink   x     x 

Indeno(1,2,3-cd)pyren (x)         

Chloridazon-desphenyl Met, B x         

 

¶ pH-Wert 

Für die auftretenden FG-Typen der betroffenen OWK Typ 11 (basenreiche Ausprägung) und 

Typ 18 gilt als Orientierungswert für den guten ökologischen Zustand ein pH-Wert-Minimum 

von 7,0, welches im Ökowasser zum Teil unterschritten wird. Der pH-Wert im Gewässer stellt 

eine resultierende Größe aus zahlreichen komplexen biotischen und abiotischen Prozessen 

dar. Zudem ist insbesondere diese Größe lokal und zeitlich Schwankungen unterworfen, be-

dingt durch die Photosyntheseaktivität der Gewässerflora sind sogar tageszeitliche Schwan-

kungen typisch. Wesentlich für den sich nach der Mischung unterschiedlicher Wässer einstel-

lenden pH-Wert sind Puffersysteme, die jedoch nicht in einer Mischungsrechnung berücksich-

tigt werden können, was zu einer Unterschätzung des sich tatsächlich einstellenden pH-Wer-

tes führen würde. Eine Verfehlung der Orientierungswerte gem. Anlage 7 OGewV (2016) be-
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deutet zudem nur dann eine bewertungsrelevante Verschlechterung, wenn dadurch tatsäch-

lich eine Zustandsverschlechterung einer/mehrerer BQK bewirkt wird, die das Ausmaß eines 

Klassensprunges (d. h. Verschlechterung der Bewertung um eine Zustandsklasse) zur Folge 

hat. Der Parameter pH-Minimum einer Einleitung ist dahingehend für sich genommen nicht 

bewertbar.  

¶ Organische Spurenstoffe 

Insgesamt haben die Analysen der Wasserbeschaffenheit gezeigt, dass keine Belastung mit 

den untersuchten Spurenstoffen bestand. In den tieferen GW-Leitern, aus denen das 

Sümpfungswasser entnommen wird, ist auch generell nicht mit Spurenstoffen in relevanten 

Konzentrationen zu rechnen. Für einzelne Stoffe war die BG nicht ausreichend, um die Unter-

schreitung der BW nachzuweisen, dies traf auf Azinphos-ethyl, Flufenacet und Irgarol 

(Cybutryn) sowie Cyanid zu. Da aber generell keine Belastung mit anderen Spurenstoffen im 

Reinwasser/Ökowasser nachzuweisen war, besteht kein Anlass für eine weitere Prüfung be-

züglich der genannten Stoffe. 

¶ Chloridazon-desphenyl Met, B 

Chloridazon ist ein seit 1964 in Deutschland zugelassener Herbizidwirkstoff (v.a. Zucker-

rübenanbau), der bei der Bodenpassage zu den Metaboliten Chloridazon-desphenyl Met. B 

und Chloridazon-methyldesphenyl B1 umgewandelt wird. In der einzigen Messung im ausge-

werteten Zeitraum wurde im Reinwasser des WW Jüchen für einen der Metaboliten (Chlorida-

zon-desphenyl Met. B) eine Konzentration von 1,6 µg/L festgestellt, die oberhalb des Präven-

tivwertes der D4-Liste NRW (gesetzlich nicht geregelte Stoffe) von 0,1 µg/l liegt. In einer UBA-

Studie wird dieser Metabolit als nicht relevant (nrM) für die Trinkwasserqualität bewertet und 

darf deshalb bei der Summenbildung der KenngrºÇe ĂPestizide-gesamtñ ignoriert werden 

(Banning et al. 2022). Die Konzentration des anderen Metaboliten (B1) lag in dieser Probe 

unterhalb der BG (0,05 µg/l). Im Rohwasser des WW Jüchen wurden zu diesem Analysetermin 

die gleichen Konzentrationen für beide Metaboliten ermittelt. Die Konzentration der Ausgangs-

substanz Chloridazon lag unterhalb der BG (0,025 µg/l). Bei der für Chloridazon-desphenyl 

Met. B überschrittenen Vorgabe von 0,1 µg/L handelt es sich um einen Präventivwert, d.h. 

dem Wert liegt keine ökotoxikologische Ableitung zugrunde. Da es sich bei dem Wirkstoff Chlo-

ridazon um einen Photosynthesehemmer handelt, sind in der aquatischen Umwelt in erster 

Linie Auswirkungen auf Phytoplankton und Makrophyten zu erwarten. Für aquatische Orga-

nismen waren mit Stand 2013 lt. Schweizerisches Zentrum für angewandte Oekotoxikologie 

(2013) Kurzzeiteffektwerte von Repräsentanten aller drei trophischen Ebenen vorhanden, 

Langzeiteffektwerte nur für Algen (Scenedesmus subspicatus). Anhand dieser Ergebnisse so-

wie der vorgegebenen Sicherheitsfaktoren wurde ein AA-EQS (annual average - environmen-

tal quality standard / Jahresdurchschnitts-Qualitätswert) für die aquatische Biozönose von 

37 µg/l für Methyl-Desphenyl-Chloridazon abgeleitet (Schweizerisches Zentrum für ange-

wandte Oekotoxikologie (2013). Dieser liegt sehr deutlich über dem in der D4-Liste angege-

benen Präventivwert sowie über der im Reinwasser des WW Jüchen nachgewiesenen Kon-

zentration von 1,6 µg/l. Daher ist von keiner Beeinträchtigung der aquatischen Biozönose in 

den von Einleitungen betroffenen OWK auszugehen. 
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¶ Thallium: 

Analysenwerte lagen nur für die Gesamt-Konzentration vor, maßgeblich ist jedoch die Gelöst-

Konzentration. Mit Ausnahme eines Einzelwertes (WW Wanlo) lagen alle Thallium-

Konzentrationen aus dem Reinwasser der WW Wanlo (n=49) und Jüchen (n=51) unterhalb 

der BG. Diese ist mit 0,5 µg/l jedoch höher als die UQN (für die Gelöst-Konzentration) von 

0,2 µg/l. Damit kann die Einhaltung der UQN zwar nicht sicher nachgewiesen werden, es ist 

jedoch (auch aufgrund der bekannten starken Adsorption von Thallium an Tonmineralen) nicht 

von einer entsprechenden Belastung der OWK durch die Einleitung von Ökowasser auszu-

gehen. 

¶ Blei: Prüfung des bioverfügbaren Anteils 

Die Bleikonzentration lag in allen Untersuchungen unterhalb der jeweiligen BG, dies gilt sowohl 

für die (nicht bewertungsrelevante) Gesamt-Konzentration als auch für die Gelöst-Konzentra-

tion. Für die Analysen von WW Wanlo, Pfaffendorf und Enteisenungsanlage Nüsterbach war 

dabei die BG von 2,5 µg/l nicht ausreichend, um die Einhaltung der UQN (Anl. 8 OGewV 2016) 

zweifelsfrei nachzuweisen. Aufgrund der generellen Unterschreitung der BG in allen Proben 

(auch des Rohwassers der WW Wanlo und Jüchen) ist jedoch generell nicht von einer ent-

sprechenden Belastung auszugehen. Hinzu kommt, dass die JD-UQN für den bioverfügbaren 

Anteil der Gelöst-Konzentration gilt. Dieser sog. Bioverfügbarkeitsfaktor (LAWA-AO 2013) liegt 

bei DOC-Konzentration von ca. 1,3 mg/l (Rohwasser Wanlo und Jüchen) und mittleren pH-

Werten von pH 6,8 bei 0,4, d.h. nur 40 % der Blei-Gelöst-Konzentration ist bioverfügbar. Damit 

ist auch bei der höheren BG die Unterschreitung der JD-UQN für den bioverfügbaren Anteil 

sichergestellt. 

¶ Mangan 

Die Gesamt-Konzentration von Mangan im Reinwasser des WW Jüchen lag mit 0,05 mg/l nur 

geringfügig über dem Beurteilungswert für die Gelöst-Konzentration von 0,035 mg/l. Diese ist 

zudem niedriger als der Grenzwert für Trinkwasser (0,05 mg/l). Eine substanzielle Belastung 

der von der Einleitung betroffenen OWK mit gelöstem Mangan ist nicht zu erwarten, zumal der 

Mittelwert in den aktuelleren Analysen (seit Anfang 2022) mit rd. 0,03 mg/l niedriger und un-

terhalb des Beurteilungswerts liegt.  

An der Enteisenungsanlage Nüsterbach wurde bis Oktober 2022 für Mangan die Gesamt-Kon-

zentration bestimmt, anschließend erfolgte die Analyse im Filtrat (Gelöst-Konzentration), in 

beiden Fällen lag die BG bei 0,02 mg/l. Während von Januar 2019 bis Oktober 2022 bei 45 

Analysen die Mangan-gesamt-Konzentration maximal 0,06 mg/l betrug und nur in drei Mes-

sungen der Beurteilungswert von 0,035 mg/l überschritten wurde, traten Frühjahr 2023 zwei 

erhöhte Werte für die Gelöst-Konzentration auf (Februar und März 2023: 0,42 bzw. 0,38 mg/l). 

Dies führte im Mittel zu einem höheren Wert für die Gelöst-Konzentration (Nov 2022 ï Mai 

2024), als der Gesamt-Konzentration im vorherigen Zeitraum. Alle Messwerte des Jahres 2024 

für Mangan-gelöst lagen jedoch unterhalb der BG, daher ist aktuell von keiner Belastung der 

OWK durch Mangan durch die Direkteinleitung auszugehen. 

¶ PAK: Benzo(a)pyren und Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Für Benzo(a)pyren lagen alle Analysenwerte unterhalb der BG, die jedoch nicht ausreichend 

ist, um die Einhaltung der sehr niedrigen JD-UQN von 0,00017 µg/l nachzuweisen. Das gleiche 
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gilt für die Analysen von Indeno(1,2,3-cd)pyren des WW Jüchen, die alle Konzentrationen un-

terhalb der BG von 0,005 µg/l ergaben, die JD-UQN liegt mit 0,002 µg/l jedoch noch etwas 

niedriger. Aufgrund der sehr starken Neigung insbesondere der höher kondensierten PAK zur 

Adsorption an Partikel und organische Substanz ist jedoch durch die Wasserbehandlung 

(Sandfiltration) sicher davon auszugehen, dass keine entsprechende Belastung des Reinwas-

sers vorliegt. Auch für alle anderen untersuchten PAK lag die Konzentration stets unterhalb 

der BG (und der jeweiligen UQN), dies gilt auch bereits für das Rohwasser.  

Im Ergebnis wird deutlich, dass die Qualität des einzuleitenden Wassers ï ohne weitere 

Detailbetrachtung und Mischungsrechnungen ï bereits überwiegend den Anforderungen 

der OGewV (2016) sowie den nicht gesetzlich geregelten Stoffen gem. D4-Liste NRW (4. 

Zyklus) entspricht. Weitergehende Prüfungen für die Einleitung in die betroffenen OWK wird 

lediglich hinsichtlich der Parameter pH-Wert-Minimum sowie der Jahresmittelkonzentrationen von 

Barium, Kupfer und Zink erforderlich (vgl. Kapitel 0).  

Sulfat als bergbauspezifischer Parameter, dessen Konzentration zukünftig auch ansteigen kann, 

wird mit gebietsspezifischen konservativen Erwartungswerten ebenfalls in den Mischrechnungen 

betrachtet, die sich an den Ergebnissen des Gutachtens zum Kippenabstrom (Rüde et al. 2024) 

orientieren. Für Eisen besteht zwar die Möglichkeit, dass sich die Konzentrationen im Rohwasser 

zukünftig erhöhen, jedoch bedeutet dies aufgrund von Maßnahmen bei der Aufbereitung nicht 

gleichzeitig eine Erhöhung im Reinwasser. Für das Reinwasser der WW Jüchen, Wanlo und Pfaf-

fendorf ist daher zukünftig von 0,05 mg/L Eisen(gesamt) auszugehen, zur Sicherheit wurde eine 

Konzentration von 0,06 mg/L berücksichtigt (+20 %). Die verwendeten Werte sind zur Übersicht 

in der nachfolgenden Tabelle 4-14 aufgeführt. 

Tabelle 4-14: In Mischrechnungen angesetzte Konzentrationen an Sulfat und Eisen(gesamt) 

Wasserwerk in Mischrechnungen angesetzter Wert 

Kenngröße Sulfat [mg/L] Eisen [mg/L] 

WW Jüchen-Reinwasser 130 0,06 

WW Wanlo Reinwasser 130 0,06 

WW Paffendorf 250 0,06 

Aufbereitung Doveren jeweilige Mittelwerte (s. Tabelle 4-9), da kein Kippeneinfluss und daher 
keine Steigerung zu erwarten ist Enteisenung Nüsterbach 

 

4.2.2 Sümpfungs- und Rohwasser 

Zur begrifflichen Unterscheidung ist voranzustellen, dass die Bezeichnungen Sümpfungswasser 

und Rohwasser weniger einen qualitativen Unterschied, sondern vielmehr eine funktionale Diffe-

renzierung anzeigen: So wird in Zusammenhang mit dem Tagebaubetrieb (Grundwasserhaltung) 

gefördertes Grundwasser als Sümpfungswasser bezeichnet, das geförderte Grundwasser für an-

dere Zwecke (z.B. für Einleitung in Bäche oder der Verwendung als Trinkwasser) wird Rohwasser 

genannt. Im Unterschied zum Reinwasser liegt hier (noch) keine Aufbereitung im Wasserwerk 

vor. Der Herkunft (und demnach Beschaffenheit) nach kann Sümpfungswasser (ggf. aus mehre-

ren Sümpfungsbrunnen zusammengeführt) als Rohwasser für die Aufbereitung in Wasserwerken 

fungieren und fällt damit von seinem Ursprung und der Beschaffenheit her in die gleiche Katego-

rie. 
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4.2.2.1 Verwendung zur Grundwasseranreicherung 

Für die Einleitung über Feuchtgebiete zur Grundwasseranreicherung wird Rohwasser des För-

derbrunnens V87 eingesetzt. Zur Bestimmung der Qualitätsparameter wurden die Analysen des 

Förderbrunnens V87 verwendet. Die mittlere und maximale Stoffkonzentration im Wasser des 

Förderbrunnens V87, welches für die Fortsetzung von Maßnahmen zur Grundwasseranreiche-

rung durch die Einleitung des Rohwassers über Feuchtgebiete im Bereich des Millicher Bachs 

vorgesehen ist, ist in Tabelle 4-15 zusammengefasst. Die Darstellung beruht auf der Auswertung 

von Analysen aus den Zeiträumen 2019 ï 04/2024. Die jeweiligen Konzentrationen wurden unter 

Berücksichtigung der bewertungsrelevanten Schwellenwerte nach GrwV (2010) sowie orientie-

rend mit den Geringfügigkeitsschwellen nach LAWA (2016) bewertet. Zu beachten ist, dass die 

Bewertungen teilweise auf einer Einzelmessung beruhen. 

Tabelle 4-15: Wasserqualität des Wassers im Förderbrunnen V87 im Vergleich zu Schwellen-
werten nach Anlage 2 GrwV (2010) und GFS nach LAWA (2016) 

GrwV (2010)  BW  Einheit MW Max >BG <BG n BG 

Nitrat (NO3)  50 mg/l 2,37 3,0 11 0 11   

Arsen (As)  10 µg/l 26,1 26,1 1 0 1   

Cadmium (Cd) 0,5 µg/l <BG 0,1 0 1 1 <0,1 

Blei (Pb)  10 µg/l <BG 2,5 0 1 1 <2,5 

Quecksilber (Hg) 0,2 µg/l <BG 0,01 0 1 1 <0,01 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l <BG 0,2 0 11 11 <0,2 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 32 34 11 0 11   

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l n. a. n. a.     

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l 0,08* 0,19* 2 9 11 <0,15 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 94 100 11 0 11   

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l n. a. n. a.     

PBSM (×) 0,5 µg/l n. a. n. a.     

LAWA GFS (2016)             

Barium 175 µg/l 30,4 30,4 1 0 1   

Kobalt 2,0 µg/l <BG 1,0 0 1 1 <1 

Kupfer 5,4 µg/l 2,0 2,0 1 0 1   

Nickel 7 µg/l <BG 2,0 0 1 1 <2 

Thallium 0,2 µg/l <BG 0,5 0 1 1 <0,5 

Zink 60 µg/l 236 236 1 0 1   

grün: Konzentration < Beurteilungswert,  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb:  BG > Beurteilungswert 
* Bewertung anhand Gesamt-P, da ortho-Phosphat nicht analysiert 

Im Ergebnis wird deutlich, dass die Qualität des einzuleitenden Wassers überwiegend den An-

forderungen an den guten chemischen Zustand gemäß Anlage 2 der GrwV (2010) entspricht. 

Einzelfallprüfungen sind hinsichtlich der Arsen-Konzentration durchzuführen. Weiterhin über-

schreitet die einmalig gemessene Zink-Konzentration den orientierend herangezogene Geringfü-

gigkeitsschwelle nach LAWA (2016). 
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4.2.2.2 Verwendung zur Stützung von OWK  

Bei wenigen Direkteinleitungen in OWK wird unbehandeltes Sümpfungswasser des Tagebaus 

Garzweiler verwendet. Zur Einordnung des Sümpfungswassers dienen Analysen des Rohwas-

sers am WW Jüchen. Die Beschaffenheit der Wasserqualitäten sowie die Datengrundlage des 

zur Stützung von OWK verwendeten Wassers ist in Tabelle 4-16 bis Tabelle 4-19 dokumentiert. 

Es wurden hier zunächst alle lt. OGewV (2016) geregelten oder in der D4-Liste des Landes NRW 

(4. Zyklus) aufgeführten Parameter dargestellt, für die entsprechende Analysedaten vorlagen.  

Die Darstellung beruht auf der Auswertung von Analysen aus den Zeiträumen 2019 bis 04/2024 

(Sümpfungs- / Rohwasser WW Jüchen und V87). Im Hinblick auf den Brunnen V87 wurden er-

gänzend für einige Parameter die jährlich vorliegenden Analysen von 2019ī2023 von nahegele-

genen Grundwassermessstellen, die einen entsprechenden Analysenumfang enthalten, berück-

sichtigt, dies galt insbesondere für die (bewertungsrelevanten) Gelöst-Konzentrationen der Me-

talle und Halbmetalle. 

Die farblichen Hervorhebungen in den folgenden Tabellen (Tabelle 4-16 bis Tabelle 4-19) haben 

folgende Bedeutung: 

 Beurteilungswert eingehalten 

 
-  BG > BW 

 
-  Anlage 7 OGewV: je Fließgewässertyp existieren unterschiedliche Orientierungswerte, die 

nur zum Teil eingehalten werden: Prüfung für relevanten Fließgewässertyp erfolgt in Kap. 9 

-  bei Metallen: Überschreitung des BW durch die gesamt-Konzentration, obgleich die gelöst-
Konzentration maßgeblich ist; 

-  JD-UQN Blei und Nickel: bewertungsrelevant ist der bioverfügbare Anteil, der einen (von 
pH-Wert und DOC abhängigen 0) Teil der gelöst-Konzentration darstellt; lag die gelöst-
Konzentration über der JD-UQN wurde der Wert gelb gekennzeichnet und anschließend 
die Einhaltung der Vorgabe für den bioverfügbaren Anteil geprüft 4 

 Beurteilungswert überschritten 

 

 

 
4 Aus LAWA-AO (2013): ĂDies entspricht dem empfohlenen mehrstufigen Bewertungsansatz (recom-
mended tiered approach) im Nickel EQS dossier 2011, bei der zunächst der JD aus den gelösten Konzent-
rationen mit der JD-UQN verglichen wird. Überschreitet dieser die JD-UQN, wird der bioverfügbare JD für 
die weitere Beurteilung ermittelt.ñ 
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Tabelle 4-16: Analysenergebnisse für Rohwasser/Sümpfungswasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der Anlagen 6 und 7 
OGewV (2016); Daten: Eigenüberwachung RWE, GWM: ELWAS (2024) (graue Schrift: nicht bewertungsrelevante Gesamt-
Konzentration von (Halb-) Metallen) 
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Tabelle 4-17: Analysenergebnisse für Rohwasser/Sümpfungswasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der Anlage 8 OGewV (2016); 
Daten: Eigenüberwachung RWE, GWM: ELWAS (2024) (graue Schrift: nicht bewertungsrelevante Gesamt-Konzentration von (Halb-
) Metallen) 
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Tabelle 4-18: Analysenergebnisse für Rohwasser/Sümpfungswasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der D4-Liste NRW (4.Zyklus, 
gesetzlich nicht geregelte Stoffe); Daten: Eigenüberwachung RWE; GWM: ELWAS (2024)  ï Teil 1; (graue Schrift: nicht bewer-
tungsrelevante Gesamt-Konzentration von (Halb-) Metallen) 
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Tabelle 4-19: Analysenergebnisse für Rohwasser/Sümpfungswasser (2019 ï 04/2024) im Vergleich zu den Vorgaben der D4-Liste NRW (4.Zyklus, 
gesetzlich nicht geregelte Stoffe); Daten: Eigenüberwachung RWE; GWM: ELWAS (2024) ï Teil 2 
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¶ pH-Wert: 

Im Rohwasser traten Unterschreitungen des Orientierungswertes für den guten ökologi-

schen Zustand lt. Anlage 7 OGewV (2016) für den minimalen pH-Wert auf (entsprechend 

den Fließgewässertypen für die betroffenen OWK (Typ 11 und 18) pH 7,0). Wie in Kapitel 

4.2.1.3 ausgeführt, ist der pH-Wert im Gewässer eine durch zahlreiche biotische und abio-

tische Prozesse beeinflusste Größe (u.a. Photosyntheseaktivität der Gewässerflora, Wir-

kung von Puffersystemen), die auch (Tages-)zeitlichen und räumlichen Schwankungen im 

Gewässer unterliegt. Die genannten Prozesse können nicht anhand einer Mischungsrech-

nung für den pH-Wert abgebildet werden, insbesondere hinsichtlich der Puffersysteme 

würde der resultierende pH-Wert unterschätzt. Hinzu kommt, dass bezüglich aller Parame-

ter der Anlage 7 (OGewV (2016) bewertungsrelevante Verschlechterung nur dann eintritt, 

wenn durch die Verfehlung der Orientierungswerte tatsächlich eine Verschlechterung der 

Bewertung um eine Zustandsklasse einer/mehrerer BQK bewirkt wird. Der Parameter pH-

Minimum einer Einleitung ist dahingehend für sich genommen nicht bewertbar. 

¶ Metalle und Halbmetalle: 

Für die nach OGewV (2016) bzw. D4-Liste bewertungsrelevanten Gelöst-Konzentrationen 

der (Halb-) Metalle liegen keine Daten für das Rohwasser des WW Jüchen oder des Brun-

nens V87 vor. Teilweise liegt bereits die entsprechende Gesamt-Konzentration unterhalb 

der Vorgabe für die Gelöst-Konzentration, die dann zweifelsfrei eingehalten ist. Dies gilt für 

Antimon, Uran, Cadmium, Chrom, Quecksilber, Selen, Bor, Nickel und Kobalt (Brun-

nen V87: BG =1 µg/L durch die Gesamt-Konzentration unterschritten, von Einhaltung der 

knapp darunter liegenden Vorgabe 0,9 µg/L durch die Gelöst-Konzentration ist sicher aus-

zugehen).  

Für Blei lag bereits die Gesamt-Konzentration stets unterhalb der BG, die mit 2,5 µg/L 

jedoch höher ist als die Vorgabe lt. D4-Liste (1,2 µg/L). Für die behelfsweise herange-

zogene GWMS 20282 Orsbeck lag die Gelöst-Konzentration unter 0,1 µg/L und damit 

sicher unterhalb des BW. Ähnlich verhält es sich mit den Thallium-Konzentrationen, deren 

Gesamt-Konzentrationen im Rohwasser des WW Jüchen unterhalb der BG von 0,5 µg/L 

lagen, womit die Einhaltung der Vorgabe (Anl. 6 OGewV) von 0,2 µg/L für die Gelöst-

Konzentration nicht sicher nachzuweisen ist. Jedoch lagen die Thallium-gelöst-Konzentra-

tionen im Grundwasser der GWM Orsbeck stets unterhalb der UQN (Konzentrationsangabe 

ELWAS <0,000 mg/L ohne Nennung der BG, d.h. mindestens < 0,1 µg/L). 

Für Mangan wurden nur Gesamt-Konzentrationen im Rohwasser bestimmt, für die 

bewertungsrelevante Gelöst-Konzentration lagen Analysen der GWMS 20282 Orsbeck vor, 

die von 2019 bis 2024 (n = 5) jeweils unterhalb der BG von 0,002 mg/L lag, womit der BW 

von 0,035 mg/L (D4-Liste NRW) deutlich unterschritten ist. Damit ist davon auszugehen, 

dass keine für OWK relevante Belastung des Grundwassers bezüglich Mangan-gelöst 

vorliegt und es muss keine weitere Prüfung für diesen Parameter erfolgen.  

Für Silber liegt die im Rohwasser des WW Jüchen stets unterschrittene BG von 0,5 µg/L 

(Silber-gesamt) ebenfalls über der JD-UQN gem. Anlage 6 OGewV (2016). Die im Grund-

wasser der GWM 20282 stets unterschrittene, niedrigere BG von 0,01 µg/L (Silber-gelöst) 

bestätigt jedoch, dass keine für OWK relevante Belastung mit Silber vorliegt. Insgesamt ist 
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damit von keiner Belastung der OWK mit Blei, Thallium oder Silber durch die Einleitungen 

auszugehen. Insgesamt lag für anorganische Spurenstoffe keine Belastung des Rohwas-

sers vor. 

¶ Organische Spurenstoffe: 

Dieselbe Aussage gilt für Flufenacet und Benzo(a)pyren, deren Konzentrationen stets un-

terhalb der BG lagen, die jedoch über dem jeweiligen BW lag (vgl. auch Kapitel 4.2.1.3). 

Für Chloridazon-desphenyl Met. B (nrM) wurde im Rohwasser die gleiche Konzentration 

(über dem Präventivwert der D4-Liste) gemessen wie im Reinwasser und in Kapitel 4.2.1.3 

dargelegt, so dass aus diesem Konzentrationsbereich keine Beeinträchtigung der aquati-

schen Biozönose in OWK abzuleiten ist. Insgesamt verbleiben die in Tabelle 4-20 aufge-

führten Parameter, für die eine weitergehende Prüfung der Vorhabenauswirkungen, 

bezogen auf den jeweils betroffenen OWK, erforderlich ist (s. Kapitel 0). 

 

Tabelle 4-20: Parameter zur weiteren Prüfung der Vorhabenauswirkungen auf OWK durch 
Sümpfungs- und Rohwasser; Kreuz: verbale Beurteilung; grau hinterlegtes 
Kreuz: Prüfung durch Mischrechnung 

Parameter 
WW Jüchen (Roh-
wasser) 

Brunnen V87 

Anlage 6 und 7 OGewV 

pH-Min x x 

Eisen(ges.) x x 

gesetzlich nicht geregelte Stoffe (d4-Liste NRQW, 4. Zyklus) 

Arsen   x 

Barium x x 

Kupfer x x 

Zink x x 

 

Bei Zink und Kupfer sowie Arsen (nur V87) liegen die Gesamt-Konzentrationen z.T. deutlich 

über dem BW für die jeweilige Gelöst-Konzentration. Die jeweiligen Gelöst-Konzentrationen exis-

tieren nur für die GWM Orsbeck und lagen dort jeweils unterhalb des BW. Der Ansatz der Ge-

samt-Konzentrationen in der Mischrechnung wäre nicht konform mit Bewertungsvorgaben, die 

sich auf die Gelöst-Konzentration beziehen. Die Gelöst-Konzentrationen an Zink und Kupfer sind 

auch im Reinwasser des WW Jüchen erhöht, behelfsweise werden diese Konzentrationen in der 

Mischrechnung angesetzt. Für die Beschaffenheit des Brunnens V87 werden für Zink und Kupfer 

die vorliegenden Gelöst-Konzentrationen der GWM 20282 Orsbeck in den Mischrechnungen an-

gesetzt, für Arsen kann die Hintergrundkonzentration des GD NRW (2019) behelfsweise verwen-

det werden. 

Für die bergbauspezifischen Parameter Sulfat und Eisen werden in den Mischrechnungen z.T. 

zur Sicherheit höhere Konzentrationen (sog. konservative Erwartungswerte) berücksichtigt, die 

sich an den Ergebnissen des Gutachtens zum Kippenabstrom (Rüde et al. 2024) orientieren. Die 

verwendeten Werte sind in der nachfolgenden Tabelle 4-21 aufgeführt. 
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Tabelle 4-21: In Mischrechnungen angesetzte Werte für Eisen und Sulfat im Rohwasser 

  

in Mischrechnungen angesetzter Wert 

Sulfat [mg/l] Eisen [mg/l] 

WW Jüchen Rohwasser 130 4,7 

Brunnen V87 
Messwert (vgl. Tabelle 4-16), da kein Kippenein-

fluss und daher keine Steigerung zu erwarten 

 

4.2.3 Rheinwasser 

4.2.3.1 Verwendung zur Grundwasseranreicherung 

Frühestens ab den 2030er-Jahren wird neben Ökowasser sukzessive Rheinwasser für die Infilt-

ration bzw. Versickerung, Direkteinleitung und für die Befüllung des Tagebausees eingesetzt wer-

den, welches bei Rhein-km 712,6 (OWK 2_701494) entnommen werden soll.  

Nachfolgend wird die mittlere Wasserqualität (Bezugszeitraum 2019 ï 04/2024) im Rhein an den 

drei in Tabelle 4-22 aufgeführten Messstellen dargestellt und unter Berücksichtigung der Schwel-

lenwerte nach Anlage 2 der GrwV (2010) qualitativ bewertet. Eine darüberhinausgehende Beur-

teilung erfolgt orientierend anhand der nach LAWA (2016) abgeleiteten Geringfügigkeitsschwel-

len (GFS), sofern die jeweiligen Stoffe gemessen und nicht bereits durch Schwellenwerte nach 

GrwV (2010) berücksichtigt wurden. 

Tabelle 4-22: Rhein-Wasserqualität an den Messstellen Stürzelberg (000220), Düsseldorf-Flehe 
(000309) und oberhalb Garzweiler (322064) im Vergleich zu Schwellenwerten nach 
Anlage 2 GrwV (2010) und GFS nach LAWA (2016) 

Parameter BW 
Ein-
heit 

Stürzelberg 
MST  

000220 

Düsseldorf-
Flehe 
MST  

000309 

oh. Garz-
weiler  
MST  

322064 

GrwV (2017)      

Nitrat (NO3) 50 mg/l 8,5 10,0 8,9 

Arsen (As) 10 µg/l 0,99 0,93 1,01 

Cadmium (Cd) 0,5 µg/l 0,005 0,007 0,005 

Blei (Pb) 10 µg/l 0,05 0,06 0,05 

Quecksilber (Hg) 0,2 µg/l 0,0045 0,0055 0,0036 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l 0,04 0,06 0,04 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 56 50 45 

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l - - - 

ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l 0,066* 0,085* 0,07* 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 55,5 49,6 50,0 

× Tri- und Tetrachlorethen 10 µg/l 0,5 0,5 0,5 

PBSM (Einzel) 0,1 µg/l 0,01 0,05 0,02 

PBSM (insgesamt) 0,5 µg/l 0,04 0,25 <BG 

LAWA GFS (2016)  

Antimon 5 µg/l 0,21 0,19 0,19 

Barium  175 µg/l 53 52 51 

Bor 180 µg/l 38,1 28 29 

Chrom 3,4 µg/l 0,67 1,44 0,72 

Kobalt 2,0 µg/l 0,3 0,10 0,16 
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Parameter BW 
Ein-
heit 

Stürzelberg 
MST  

000220 

Düsseldorf-
Flehe 
MST  

000309 

oh. Garz-
weiler  
MST  

322064 

Kupfer 5,4 µg/l 1,33 1,34 1,2 

Molybdän 35 µg/l 1,31 1,1 1,09 

Nickel  7 µg/l 0,78 0,58 0,50 

Selen 3 µg/l 0,25 0,25 0,25 

Thallium 0,2 µg/l 0,006 0,005 0,005 

Vanadium 4 µg/l 0,71 0,75 0,7 

Zink 60 µg/l 3,38 4,84 2,0 

Cyanid (gesamt) 50 µg/l 10 8,0 - 

Fluorid 900 µg/l 110 130 130 

Industriechemikalien und sonstige Parameter 

PAK1), gesamt 0,2 µg/l 0,020 0,041 0,016 

Anthracen 0,1 µg/l 0,00058 0,00124 0,00094 

Benzo[a]pyren 0,01 µg/l 0,0022 0,0049 0,0027 

Summe Benzo[b]fluoranthen und Benzo[k]flu-
oranthen 

0,03 µg/l 0,0044 0,0094 - 

× Benzo[ghi])perylen und Indeno[123-cd]py-
ren 

0,002 µg/l  0,0083 - 

Dibenz[a,h]anthracen 0,01 µg/l 0,00161 0,0045 0,0023 

Fluoranthen 0,1 µg/l 0,00417 0,01 0,0063 

Naphthalin &  
Methylnaphthaline 

Summe 2,0 µg/l - - - 

Napthalin -  0,00269 0,00339 0,0035 

LHKW2) 

Summe 20 µg/l    

Trichlorethen 10 µg/l 0,25 0,25 0,25 

Tetrachlorethen 10 µg/l 0,25 0,25 0,25 

1,2-Dichlorethan 3 µg/l 0,25 0,25 0,25 

Chlorethen (Vinylchlorid) 0,5 µg/l 0,25 0,25 0,25 

Polychlorierte Biphenyle (PCB), gesamt 0,01 µg/l - n. n. n. n. 

PCB-28 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-52 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-101 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-118 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-138 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-153 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

PCB-180 0,0005 µg/l - <0,0005 <0,0005 

Benzol 1 µg/l 0,25 0,25 0,25 

Etheroxygenate, gesamt 

Summe 5 µg/l - - - 

MTBE -  0,25 0,25 0,25 

ETBE -  0,25 0,25 0,25 

TAME -  - - - 

Epichlorhydrin 0,1 µg/l - 0,05 - 

Chlorphenole, gesamt 1 µg/l <BG <BG - 

Pentachlorphenol 0,1 µg/l - 0,05 - 

Trichlorbenzole 0,4 µg/l 0,24 0,19 0,15 

Chlorbenzole 

Summe 1 µg/l - < 1 - 

Pentachlorbenzol 0,007 µg/l 0,0000071 0,00025 - 

Hexachlorbenzol 0,01 µg/l 0,00012 0,0025 - 
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Parameter BW 
Ein-
heit 

Stürzelberg 
MST  

000220 

Düsseldorf-
Flehe 
MST  

000309 

oh. Garz-
weiler  
MST  

322064 

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukten einschließlich Abbauprodukte (PSMBP) 

Azinphos-methyl 0,01 µg/l 0,0025 0,0025 0,0025 

Chlordan 0,003 µg/l 0,0025 0,0025 0,0025 

Cyclodienpestizide, gesamt 
(Aldrin, Dieldrin, Endrin und Isodrin) 

0,01 µg/l 0,000049 0,004 0,004 

Dichlorvos 0,0006 µg/l 0,0007 0,00035 0,00025 

Diuron 0,1 µg/l 0,0141 0,014 0,0188 

Endosulfan 0,005 µg/l - 0,0015 0,0015 

Etrimfos 0,004 µg/l 0,001 0,0007 0,0005 

Fenitrothion 0,009 µg/l 0,001 0,0007 0,0005 

Fenthion 0,004 µg/l - 0,005 - 

× Heptachlor und Heptachlorepoxid je 0,03 µg/l - 0,00074 0,00075 

Hexazinon 0,07 µg/l 0,0025 0,0025 0,0025 

Malathion 0,02 µg/l 0,0019 0,0016 0,0005 

Mevinphos 0,0002 µg/l 0,0037 0,0019 - 

Parathion-ethyl 0,005 µg/l 0,001 0,0007 0,0005 

Parathion-methyl 0,02 µg/l 0,001 0,0007 0,0005 

Pentachlorphenol 0,10 µg/l - 0,05 - 

Phoxim 0,008 µg/l - 0,01 - 

Triazophos 0,03 µg/l 0,005 0,005 0,0025 

Trifluralin 0,03 µg/l 0,0026 0,0018 0,0005 

Zinnorganische Verbindungen  

Tributylzinn-Kation 0,0002 µg/l 0,000014 0,000013 - 

Sprengstofftypische Verbindungen  

2,4,6-Trinitrotoluol 0,2 µg/l 0,05 0,05 0,05 

Nitrobenzol 0,1 µg/l 0,025 0,025 0,025 

grün: Konzentration < Beurteilungswert,  
rot:  Konzentration > Beurteilungswert,  
gelb:  BG > Beurteilungswert 
* Bewertung anhand Gesamt-P, da ortho-Phosphat nicht analysiert 
1) PAK, gesamt: Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ohne Naphtha-

lin und Methylnaphthaline, in der Regel Bestimmung über die Summe von 15 Einzelsubstan-
zen gemäß Liste der US Environmental Protection Agency (EPA) ohne Naphthalin; ggf. un-
ter Berücksichtigung weiterer relevanter PAK (z.B. aromatische Heterozyklen wie Chinoline) 

2) LHKW, gesamt: Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe, d.h. Summe der halogenierten 
C1-und C2-Kohlenwasserstoffe; einschließlich Trihalogenmethane. Die GFS-Werte zu Tri-
und Tetrachlorethen, Dichlorethan und Chlorethen sind zusªtzlich einzuhalten. (10 Ɇ Tri- und 
Tetrachlorethen, 10 Ɇ Sonstige LHKW) 

 

Im Ergebnis wird deutlich, dass die bewertungsrelevanten mittleren Stoffkonzentrationen 

im Wasser des Rheins den Anforderungen an den guten chemischen Zustand gemäß An-

lage 2 der GrwV (2010) entsprechen. Dadurch ergeben sich durch Infiltration bzw. Versickerung 

von Rheinwasser keine Einschränkungen im Hinblick auf den chemischen Zustand der betroffe-

nen Grundwasserkörper. Sofern bereits Überschreitungen von Schwellenwerten in den jeweiligen 

GWK festgestellt wurden, führt die Einleitung / Versickerung zu einer Verbesserung dieser, bisher 

überschrittenen, Stoffkonzentrationen. 
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Die mittleren Stoffkonzentrationen im Rheinwasser halten zudem die Geringfügigkeitsschwellen-

werte nach LAWA (2016) ein, wodurch ökotoxische Wirkungen bei Einleitung der Wässer in die 

GWK ausgeschlossen werden können. Mit Verweis auf § 13 GrwV (2010) gilt für diese Stoffe, 

dass diese in so geringen Mengen und Konzentrationen in das Grundwasser eingetragen werden, 

dass eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen ist. Einzige 

Ausnahme davon ist die Konzentration der Summe aus Benzo[ghi]perylen und Indeno[123-cd]py-

ren. Die Beurteilung der Beeinflussung des chemischen Zustands der betroffenen Grundwasser-

körper erfolgt in Kapitel 6.3. 

 

4.2.3.2 Grundwasseranreicherung vor dem Hintergrund der Trinkwassergewinnung 

Erfolgt die Infiltration / Versickerung von Rheinwasser in Grundwasserkörper, die der Trinkwas-

sergewinnung dienen, wird zunächst analog zu Kap. 4.2.1 die Einhaltung der Grenzwerte von 

Anlage 2 und Anlage 3 der TrinkwV (2023) sowie der D3-Liste mit trinkwasserspezifischen Be-

wertungskriterien geprüft. Diese Überprüfung erfolgte für rund 650 Einzelstoffe und Stoffgruppen 

an den drei relevanten Messstellen des Rheins, an denen im Zeitraum 2019 ï April 2024 Daten 

erhoben wurden (Datengrundlage: IWB 2024). Damit erfolgt eine Abschichtung auf die Einzel-

stoffe und Stoffgruppen, für die eine Überschreitung der Grenzwerte festzustellen ist. 

Das Ergebnis in Tabelle 4-23 zeigt, dass die über den Auswertezeitraum für die jeweiligen 

Parameter gebildeten Mittelwerte mit Ausnahme von Aluminium, Eisen und Mangan die 

Grenzwerte der TrinkwV (2023) einhalten. Dies gilt auch für die Pestizide-gesamt (unter Aus-

schluss der nicht relevanten Metabolite (Banning et al. 2022) und für die PAK-Summen aus vier 

Einzelparametern, wobei die Summenbildung an den Stichtagen der Probenahme nur für Posi-

tivbefunde (>BG) erfolgte.  

Bei Aluminium und Eisen bezieht sich die Überschreitung des Trinkwasser-Grenzwertes von 

jeweils 0,2 mg/l auf Al-gesamt und Fe-gesamt. Eine Auswertung der Datensätze für die Messter-

mine, bei denen neben der Gesamt-Konzentration auch die Gelöst-Konzentration analysiert 

wurde, zeigt die Dominanz der partikulären Metallfraktion mit einem durchschnittlichen Anteil von 

>80 %. Dies steht im Einklang mit den im Auswertezeitraum beachtlichen mittleren Al- und Fe-

Gehalten am Schwebstoff. Diese betragen bei der Mst. 309 (Flehe) 32.200 mg Al/kg, 29.100 mg 

Fe/kg und 1.840 mg Mn/kg (n=21) und bei der Mst. 220 (Stürzelberg) 32.400 mg Fe/kg (n=21). 

Bei der Mst. 322064 (zukünftige Entnahmestelle) wurden Schwebstoffe nicht untersucht. 

Mangan tritt wie Aluminium und Eisen ubiquitär in mineralischer Form auf, ist jedoch noch mobiler 

aufgrund seiner Redoxchemie. So können Manganoxide in Gegenwart niedrigerer Sauerstoffkon-

zentrationen (< 4 mg/l), die für obere Grundwasserstockwerke nicht untypisch sind, reduziert wer-

den und dadurch gelöstes Mn2+ freisetzen. Dieser Prozess führt im Tiefenwasser von oligo-me-

sotrophen Trinkwassertalsperren, aus dem das Rohwasser entnommen wird, häufig zu Mangan-

konzentrationen von mehreren mg/l. Umgekehrt gibt es spezialisierte heterotrophe Bakterien 

(z. B. Metallogenium), die das zweiwertige Mangan als Elektronenakzeptor nutzen und zu vier-

wertigem Manganoxid oxidieren und damit als Feststoff abscheidbar machen. Dies ist ein in 

Sand-/ Kiesfiltern von Wasserwerken üblicher Vorgang. Diese natürlichen Prozesse geschehen 

interaktiv auf dem Pfad von der Infiltration über die Rohwasserentnahme bis zur Trinkwasserauf-

bereitung und bewirken so eine kleinräumig nicht vorhersagbare Änderung der Mangankonzent-
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ration. Im Trinkwasser sollen diese Prozesse möglichst verhindert werden, damit sich im Lei-

tungsnetz keine Beläge von Braunstein bilden, die für Bakterien und Krankheitserreger als Auf-

wuchssubstrat dienen. Der niedrige Grenzwert für Mangan (0,05 mg/l) im Trinkwasser hat somit 

vor allem hygienische und ästhetische Gründe. Eine Gefährdung der Gesundheit geht von Man-

gan in der Größenordnung des Trinkwassergrenzwertes nicht aus. Für die meisten Wasserwerke 

ist die Abscheidung von Mangan eine gängige Praxis. Nach dem allgemeinen ordnungsrechtli-

chen Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit (s. Kap. 2.5.1) kann ein Schadenseintritt 

ausgeschlossen werden. 

Es ist zu erwarten, dass im Zuge der Versickerung des Rheinwassers in den Untergrund und der 

anschließenden Bodenpassage mit dem Grundwasser die mineralischen Partikel (und damit auch 

der größte Teil des im Rheinwasser vorhandenen Aluminiums, Eisens und Mangans) retardiert 

werden und im Untergrund verbleiben. Wird trübes, partikelhaltiges Grundwasser als Rohwasser 

gefördert, sind die Wasserwerke verpflichtet, die Partikel herauszufiltern (§ 18 Abs. 1 TrinkwV 

2023) und den Betriebsparameter Trübung im Filtrat zu überwachen (Referenzwert 0,3 NTU bei 

95 Prozent aller Proben und in keiner Probe darf der Messwert von 1,0 NTU überschritten werden; 

s. Anlage 5 Teil I TrinkwV 2023). Durch diesen Prozess im Zuge der Trinkwasseraufbereitung ist 

gemeinsam mit den Anforderungen an den pH-Wert des Wassers sichergestellt, dass die Grenz-

werte für Aluminium und Eisen eingehalten werden. Selbige Aussage gilt auch für Mangan. Somit 

besteht im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung keine Notwendigkeit für eine weitergehende 

gutachterliche Auseinandersetzung mit Aluminium, Eisen und Mangan im Öko- und Rheinwasser. 
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Tabelle 4-23: Rhein-Wasserqualität an den Messstellen Stuerzelberg (000220), Düsseldorf-Flehe (000309) und oberhalb Garzweiler (322064) im 
Vergleich zu Grenzwerten nach Anlage 2 und 3 TrinkwV (2023) 

Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Allgemeine Indikatorparameter ohne mikrobielle und organoleptische Parameter (Grenzwerte nach Anl. 3 TrinkwV 2023) - bewertungsrelevant 

Metalle Aluminium-ges. 0,2 mg/l 0,59 6,8 59 0,31 1,5 23 0,31 0,66 6 x 0,02 

Metalle Aluminium-partikulär - mg/l 0,42 1,8 16 0,26 0,62 8 0,30 0,64 6 - 0,02 

 Ammonium-N 0,39 mg/l 0,044 0,19 68 0,029 0,07 22 0,031 0,06 6 x 0,05 

 Chlorid 250 mg/l 50 89 68 56 81 22 45 68 6 x  

Metalle Eisen-ges. 0,2 mg/l 0,74 8,3 59 0,45 1,6 23 0,42 0,84 6 x 0,02 

Metalle Eisen-partikulär - mg/l 0,54 2,2 16 0,38 0,7 8 0,41 0,81 6 - 0,02 

 eLF bei 25 °C 2.790 µS/cm 531 710 69 572 680 22 500 660 6 x 10 

Metalle Mangan-ges. 0,05 mg/l 0,051 0,44 59 0,055 0,130 23 0,052 0,060 6 x 0,002 

Metalle Mangan-partikulär - mg/l 0,039 0,12 18 0,031 0,057 9 0,037 0,060 6 - 0,002 

Metalle Natrium-ges. 200 mg/l 29 50 60 32 50 23 27 43 6 x  

 Sulfat 250 mg/l 50 68 68 56 69 22 50 72 6 x  

 pH-Wert 
6,5 ÒpHÒ 

9,5 
pH-Ein-

heit 
7,8* 8,6 68 7,8* 8,7 22 7,9* 8,0 4 x  

Chemische Parameter, deren Konz. sich im Verteilungsnetz einschl. der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht (Grenzwerte nach Anl. 2, Teil I 
TrinkwV 2023) 

 Acrylamid1 0,1 µg/l    n. a.   n. a.   n. a. -  

 Benzol 1,0 µg/l <BG 0,25 34 <BG 0,25 7 <BG 0,25 6 - 0,2...0,5 

 Bor 1,0 mg/l 0,03 0,05 17 0,04 0,05 9 0,03 0,04 6 x 0,03 

Metalle Chrom-ges.2 25 µg/l 1,4 13 67 0,7 2,8 22 0,7 1,6 6 x 0,5 

Metalle Chrom-ges.3 5,0 µg/l 1,4 13 67 0,7 2,8 22 0,7 1,6 6 x 0,5 

 Cyanid 0,05 mg/l 0,01 0,010 9 0,01 0,010 5   n. a. x 0,02 

 1,2-Dichlorethan 3,0 µg/l <BG 0,25 34 <BG 0,25 7 <BG 0,25 6 - 0,5 

 Fluorid 1,5 mg/l <BG 0,125 12 <BG 0,125 2 <BG 0,125 6 - 0,2...0,25 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

 Microcystin-LR 1,0 µg/l   n. a.   n. a.   n. a.   

 Nitrat-N 11,3 mg/l 2,3 3,9 68 1,9 3,06 22 2,0 2,75 6 x  

Pesti-
zide & 

Metabo-
lite 

2,4,5-T 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

2,4-D 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

2,4-DB 0,1 µg/l <BG 0,0125 1       - 0,025 

2,4-DDD (TDE) 100 ng/l <BG 0,25 22    <BG 0,25 6 - 0,5 

2,4-DDE 100 ng/l <BG 0,25 22    <BG 0,25 6 - 0,5 

2,6-Dichlorbenzamid 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

2-Hydroxyatrazin 0,1 µg/l 0,008 0,01 14       x 0,01 

2-Methyl-4,6-dinitrophenol 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

4,4-DDT 100 ng/l <BG 0,25 22 0,018 0,1302 18 <BG 0,25 6 x 0,5 

4,4-Methoxychlor 100 ng/l <BG 0,25 22    <BG 0,25 6 - 0,5 

Acetamiprid 0,1 µg/l 0,006 0,0125 24 0,006 0,0125 16 0,009 0,0125 4 x 0,01 

Alachlor 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Ametryn 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Amidosulfuron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

AMPA4 0,1 µg/l 0,2 0,41 18 0,25 0,37 7 0,23 0,44 5 - 0,025 

Anthranilsäureisopropy-
lamid 

0,1 µg/l 0,016 0,042 24 0,020 0,054 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Atrazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Azinphos-ethyl 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,0025 5 - 0,003é0,01 

Azinphos-methyl 0,1 µg/l <BG 0,0025 43 <BG 0,0025 9 <BG 0,0025 6 - 0,005 

Azoxystrobin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Bentazon 0,1 µg/l 0,013 0,03 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 x 0,025 

Beta-Cyfluthrin 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9   n. a. - 0,01 

Bifenox 0,1 µg/l <BG 0,01 34   n. a.   n. a. - 0,02 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Bifenthrin 0,1 µg/l <BG 0,005 9 <BG 0,005 7   n. a. - 0,01 

Boscalid 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Bromacil 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Bromoxynil 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Carbendazim 0,1 µg/l 0,014 0,034 24 0,014 0,037 16 <BG 0,0125 4 x 0,025 

Carbetamid 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Chlorfenvinphos 0,1 µg/l <BG 0,0125 46 <BG 0,005 21 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,025 

Chloridazon 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Chlorpyrifos-ethyl 0,1 µg/l <BG 0,025 47 <BG 0,005 21 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,01 

Chlortoluron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

cis-Chlordan 100 ng/l <BG 0,25 22   n. a. <BG 0,25 6 - 0,5 

Climbazol 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Clomazon 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Clopyralid 0,1 µg/l <BG 0,025 3 0,025 0,025 2   n. a. x 0,5 

Clothianidin 0,1 µg/l 0,007 0,025 24 0,008 0,025 16 0,015 0,025 4 x 0,01 

Coumaphos 0,1 µg/l <BG 0,005 42 <BG 0,005 16 <BG 0,0025 6 - 0,005...0,01 

Cyclodien Pestizide 0,03 µg/l <BG 0,004 22 0,00005 0,00016 18 <BG 0,004 6 x 0,008 

Cypermethrin 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9    - 0,01 

Cyproconazol 0,1 µg/l 0,013 0,028 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 x 0,025 

DDT 100 ng/l <BG 1 22 0,061 0,3738 18    x 2 

Deltamethrin 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9    - 0,01 

Desethylatrazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Desethylterbutylazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Desisopropylatrazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Desmetryn 0,1 µg/l <BG 0,0125 1       - 0,025 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Desphenyl-chloridazon4 0,1 µg/l 0,044 0,082 24 0,03 0,067 16 <BG 0,025 4 - 0,05 

Diazinon 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 15 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,05 

Dicamba 0,1 µg/l <BG 0,0125 3 <BG 0,0125 2   n. a. - 0,025 

Dichlorprop 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Dichlorvos 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,00025 5 - 0,0002é0,01 

Diflubenzuron 0,1 µg/l <BG 0,025 20 <BG 0,025 13 <BG 0,025 2 - 0,05 

Diflufenican 0,1 µg/l <BG 0,0125 39 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,01é0,025 

Dimefuron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Dimethachlor-CA 0,1 µg/l <BG 0,025 15 <BG 0,025 10 <BG 0,025 2 - 0,05 

Dimethenamid 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Dimethoat 0,1 µg/l <BG 0,0125 47 <BG 0,005 23 <BG 0,0025 5 - 0,003é0,01 

Dimethylsulftoluidin 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Dimoxystrobin 0,1 µg/l <BG 0,005 22 <BG 0,005 14 <BG 0,005 2 - 0,01 

Diphenylsulphon 0,1 µg/l <BG 0,025 19 <BG 0,025 14 <BG 0,025 3 - 0,05 

Diuron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

e-Hexachlorcyclohexan 100 ng/l <BG 0,25 22   n. a. <BG 0,25 6 - 0,5 

Endosulfan 100 ng/l <BG 1,5 22   n. a.   n. a. - 3 

Endosulfansulfat 100 ng/l <BG 0,25 22   n. a. <BG 0,25 6 - 0,5 

Epoxiconazol 0,1 µg/l 0,01 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,1 

Ethidimuron 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Ethofumesat 0,1 µg/l <BG 0,025 22 <BG 0,025 14 <BG 0,025 2 - 0,05 

Etofenprox 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9    - 0,005...0,01 

Etrimphos 0,1 µg/l 0,0007 0,005 45 0,001 0,005 16 <BG 0,0005 5 x 0,001 

Fenamidon 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Fenitrothion 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,01 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Fenpropimorph 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Fenthion 0,1 µg/l <BG 0,005 34   n. a.   n. a. - 0,01 

Florasulam 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16   n. a. - 0,025 

Fluazifop-p 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. - 0,025 

Flufenacet 0,1 µg/l 0,0039 0,02 22 <BG 0,0025 14 <BG 0,0025 2 x 0,005 

Flufenacet-ESA4 0,1 µg/l 0,018 0,037 17 0,018 0,053 12 0,0188 0,025 4 - 0,025 

Fluroxypyr 0,1 µg/l 0,014 0,025 31 0,015 0,025 6 <BG 0,0125 6 x 0,025 

Flurtamone 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Glyphosat 0,1 µg/l 0,018 0,032 18 0,024 0,037 7 <BG 0,0125 5 x 0,05 

Haloxyfop 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. - 0,025 

Heptachlor und Heptach-
lorepoxid 

0,03 µg/l <BG 0,00075 22   n. a. <BG 0,00075 6 - 0,0015 

Hexachlorbenzol 100 ng/l <BG 0,25 3 0,12 0,391 14   n. a. x 0,5 

Hexachlorcyclohexan 0,1 µg/l 0,0011 0,00195 22   n. a.   n. a. x 0,002 

Hexazinon 0,1 µg/l <BG 0,0025 24 <BG 0,0025 16 <BG 0,0025 4 - 0,005 

Imidacloprid 0,1 µg/l 0,0046 0,025 24 0,0056 0,025 16 0,0138 0,025 4 x 0,005 

Ioxynil 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. x 0,025 

Irgarol 1051 0,1 µg/l <BG 0,0025 24 <BG 0,0025 16 <BG 0,0025 4 - 0,005 

Irgarol Metabolit 1 0,1 µg/l <BG 0,005 24 0,005 0,0125 16 <BG 0,005 4 x 0,01 

Iso-Chloridazon 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Isophenphos 0,1 µg/l 0,0007 0,005 42 0,001 0,005 16 <BG 0,0005 6 x 0,001 

Isoproturon 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

lambda-Cyhalothrin 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9   n. a. - 0,005...0,01 

Lenacil 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Linuron 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Malathion 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,01 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

MCPA 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

MCPB 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 6 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Mecoprop 0,1 µg/l <BG 0,0125 31 <BG 0,0125 7 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Mesotrion 0,1 µg/l   n. a.   n. a. <BG 0,0125 3 - 0,025 

Metalaxyl 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Metamitron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Metazachlor 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Metazachlor ESA4 0,1 µg/l 0,039 0,12 17 0,0414 0,1 12 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Metazachlorsäure4 0,1 µg/l 0,022 0,06 14   n. a.   n. a. - 0,01 

Metconazole 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Methabenzthiazuron 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Methyl-desphenylchlorida-
zon 

0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Metobromuron 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. - 0,025 

Metolachlor 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Metolachlor ESA4 0,1 µg/l 0,035 0,065 22 0,0335 0,065 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Metolachlor-CA 0,1 µg/l <BG 0,025 15 <BG 0,025 10 <BG 0,025 2 - 0,05 

Metoxuron 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Metribuzin 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Mevinphos 0,1 µg/l <BG 0,02 42 <BG 0,02 17   n. a. - 0,002é0,04 

Mirex 100 ng/l <BG 0,25 22   n. a. <BG 0,25 6 - 0,5 

Monolinuron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

N,N-Dimethylsulfamid 0,1 µg/l <BG 0,025 7 <BG 0,025 7 <BG 0,025 2 - 0,05 

Napropamid 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Nicosulfuron 0,1 µg/l 0,009 0,01 34   n. a.   n. a. x 0,01 

Nitenpyram 0,1 µg/l <BG 0,005 1   n. a.   n. a. - 0,01 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Norflurazon 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Omethoat 0,1 µg/l <BG 0,01 34   n. a.   n. a. - 0,02 

Orbencarb 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. - 0,025 

oxi-Chlordan 100 ng/l <BG 1,25 22   n. a. <BG 1,25 6 - 2,5 

Parathion-ethyl 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,01 

Parathion-methyl 0,1 µg/l <BG 0,005 46 <BG 0,005 18 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,01 

Penconazol 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Pencycuron 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Pendimethalin 0,1 µg/l <BG 0,0125 20 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Pentachlorbenzol 100 ng/l <BG 0,25 3 0,007 0,01155 15   n. a. x 0,5 

Pentachlorphenol 0,1 µg/l <BG 0,05 29   n. a.   n. a. - 0,1 

Permethrin 0,1 µg/l <BG 0,005 12 <BG 0,005 9   n. a. - 0,005...0,01 

Phoxim 0,1 µg/l <BG 0,01 34   n. a.   n. a. - 0,02 

Picolinafen 0,1 µg/l <BG 0,001 43 <BG 0,001 10 <BG 0,0005 4 - 0,001...0,002 

Picoxystrobin 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Pirimicarb 0,1 µg/l <BG 0,0125 42 <BG 0,0125 23 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,025 

Prochloraz 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Prometryn 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Propazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Propiconazol 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Propyzamid 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 2 - 0,025 

Prosulfocarb 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Prothioconazol-desthio 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,014 0,025 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Pyraclostrobin 0,1 µg/l <BG 0,0125 1 <BG 0,0125 7    - 0,025 

Quinmerac 0,1 µg/l 0,013 0,026 31 0,014 0,025 16 <BG 0,0125 6 x 0,025 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

Quinoxifen 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 <BG 0,0125 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Simazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 5 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Sulcotrion 0,1 µg/l <BG 0,0125 30 <BG 0,0125 14 <BG 0,0125 6 - 0,025 

Tebuconazol 0,1 µg/l <BG 0,0125 22 0,0141 0,025 16 <BG 0,0125 2 x 0,025 

Tebutam 0,1 µg/l 0,014 0,025 24 0,005 0,005 16 0,019 0,025 4 x 0,025 

Telodrin 100 ng/l <BG 1,25 22   n. a. <BG 1,25 6 - 2,5 

Terbumeton 0,1 µg/l <BG 0,0125 1   n. a.   n. a. - 0,025 

Terbutryn 0,1 µg/l <BG 0,005 24 0,0125 0,0125 16 <BG 0,005 4 x 0,01 

Terbutylazin 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Thiabendazol 0,1 µg/l <BG 0,0125 24 <BG 0,0125 16 <BG 0,0125 4 - 0,025 

Thiacloprid 0,1 µg/l 0,006 0,0125 24 <BG 0,0125 16 0,009 0,0125 4 x 0,01é0,025 

Thiacloprid-ESA, Na-Salz 0,1 µg/l <BG 0,025 1   n. a.   n. a. - 0,05 

Thiamethoxam 0,1 µg/l 0,006 0,0125 24 <BG 0,005 16 0,009 0,0125 4 x 0,01 

trans-Chlordan 100 ng/l <BG 0,25 22   n. a. <BG 0,25 6 - 0,5 

Triazophos 0,1 µg/l <BG 0,005 42 0,0026 0,01 16 <BG 0,0025 6 x 0,01 

Trifluralin 0,1 µg/l <BG 0,01 46 <BG 0,0015 18 <BG 0,0005 5 - 0,001é0,02 

Pestizide-gesamt5 0,5 µg/l 0,25 1,2 10 0,04 0,13 7 <BG  6 x  

Organik Summe PFAS-206 0,1 µg/l   n. a.   n. a.   n. a. x  

 Summe PFAS-47 0,02 µg/l   n. a.   n. a.   n. a. x  

Metalle Quecksilber-ges. 1,0 µg/l 0,006 0,025 28 0,004 0,013 18 0,004 0,009 6 x 0,005 

 Selen-ges. 10 µg/l <BG 0,25 49 <BG 0,25 17 <BG 0,25 6 - 0,5 

Organik 
Tetrachlorethen & Trichlo-
rethen5 

10 µg/l <BG <BG 34 <BG <BG 7 <BG <BG 6 - 0,5 

Metalle Uran-ges. 10 µg/l 0,75 0,99 69 0,79 0,99 23 0,81 0,86 6 x  

Chemische Parameter, deren Konz. im Verteilungsnetz einschl. Trinkwasserinstallation ansteigen kann (Grenzwerte nach Anl. 2, Teil II TrinkwV 2023) - ohne typi-
sche Reaktanden aus der Aufbereitung 
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Analysierter Parameter 

Vorgabe TrinkwV Mst 00309 Flehe Mst 220 Stürzelberg 
Mst 322064 oh. Garzwei-

ler Entnahme 

bewer-
tungsrele-

vant  
(x= ja,  

- = nein) 

 

Grenz-
wert 

Einheit MW Max n MW Max n MW Max n BG 

 Antimon-ges. 5 µg/l 0,22 0,35 69 0,21 0,26 23 0,21 0,25 6 x  

 Arsen-ges.8 10 µg/l 1,25 4,1 69 1,14 1,4 23 1,15 1,3 6 x  

 Arsen-ges.9 4 µg/l 1,25 4,1 69 1,14 1,4 23 1,15 1,3 6 x  

 Benzo(a)pyren 10 ng/l 4,9 31 37 2,2 7,7 20 2,7 5,0 5 x  

 Bisphenol A 2,5 µg/l 0,007 0,025 29 0,007 0,025 13 <BG 0,005 6 x 0,01 

 Blei-ges.10 10 µg/l 1,35 15 68 0,62 1,7 23 0,67 1,6 6 x 0,1 

 Blei-ges.11 5 µg/l 1,35 15 68 0,62 1,7 23 0,67 1,6 6 x 0,1 

 Cadmium-ges 3 µg/l 0,028 0,2 68 0,016 0,036 23 0,016 0,029 6 x 0,01 

 Epichlorhydrin 0,1 µg/l 0,05 0,05 1   n. a.   n. a. x 0,1 

 Kupfer-ges. 2000 µg/l 2,4 13 68 1,8 2,8 23 1,7 2,5 6 x  

 Nickel-ges. 20 µg/l 1,9 12 69 1,6 2,7 23 1,4 2,0 6 x 1,0 

 Nitrit 0,5 µg/l   n. a.   n. a.   n. a. x  

 Summe PAK-4 0,1 µg/l 0,017 0,105 37 0,008 0,026 19 0,009 0,015 5 x  

 Vinylchlorid 0,5 µg/l 0,25 0,25 33 <BG 0,25 7 <BG 0,25 6 x 0,5 

* Minimum 
1 Restmonomerkonz. aus Aufbereitung 
2 gilt bis 11.01.30 
3 gilt ab 12.01.30 
4 nrM 
5 für Befunde >BG 
6 gilt ab 12.01.26 
7 gilt ab 12.01.28 
8 gilt bis 11.01.28 (11.01.2036) 
9 gilt ab 12.01.28 (12.01.2036) 
10 gilt bis 11.01.28 
11 gilt ab 12.01.28 
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Zusätzlich wurden aufgrund des aktuellen Jahresberichtes 2022 der Arbeitsgemeinschaft Rhein-

Wasserwerke e.V. (ARW 20225) und einer Studie des IWW (2024) die in Tabelle 4-24 dargestell-

ten trinkwasserrelevanten Spurenstoffe aufgenommen. 

Tabelle 4-24: Rhein-Wasserqualität an der Messstelle Düsseldorf-Flehe (000309) bezüglich 
zusätzlicher, gesetzlich nicht geregelter Stoffe, die im Jahresbericht 2022 der 
Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. (ARW 2022) oder in der D3-Liste 
mit trinkwasserspezifischen Bewertungskriterien (LANUV 2020) angeführt sind 

Stoffnummer Stoff GOW bzw. Grenzwert 

Trinkwasser, µg/l 

Ø 2018ī2022 

DUS Flehe, µg/l 

4470 Oxipurinol 0,3 0,58 

4149 Guanylharnstoff 1,0 1,04 

- 4-Acetamidoantipyrin 0,1 0,13 

 

Bei Oxypurinol handelt es sich um ein Abbauprodukt des Arzneimittels Allopurinol. Die im Rhein 

auftretenden Konzentrationen (Ø 0,6 µg/l) überstiegen den im Trinkwasser einzuhaltenden Ge-

sundheitlichen Orientierungswert (0,3 µg/l) (LANUV 2020) um den Faktor 2 (höchster Faktor der 

in Tabelle 4-24 gelisteten Spurenstoffe). Aufgrund seiner inhärenten, physikochemischen Eigen-

schaften ist der Stoff weitgehend persistent. Zudem zeigte er keine quantifizierbare Reduktion 

über mögliche Sorption bzw. Abbau im Untergrund. Die genannten Stoffeigenschaften führten 

dazu, dass Oxypurinol im Kontext der Fragestellung die größte (Trinkwasser-) Relevanz zuge-

sprochen wurde und diese Substanz als Indikatorparameter für den Eintrag von Flusswasser in 

den Untergrund gewertet wird. Detaillierte Informationen finden sich in der IWW-Studie (2024). 

Exemplarisch wurde im Rahmen der Studie des IWW (2024) geprüft, ob und inwieweit über die 

MaÇnahmen Ăvorheriges Mischen mit S¿mpfungswasserñ und / oder ĂVerd¿nnung mit landseitig 

zustrºmendem Grundwasserñ die Ausgangskonzentration derart abgesenkt werden kºnnte, dass 

der Beurteilungswert bereits im Rohwasser eingehalten würde. Im Rahmen von worst-case-Be-

trachtungen (kein Abbau / keine Sorption im Untergrund, Infiltration von ausschließlich Rheinwas-

ser ohne Aufbereitung, Anteil Rheinwasser Ó 50 % vom Gesamtdargebot) erfolgten an ausge-

wählten Gewinnungsanlagen / Wasserwerken konkrete Berechnungen zur resultierenden Kon-

zentration im Roh-/ Rohmischwasser. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass zu Beginn der stüt-

zenden Verwendung von Rheinwasser die Rheinwasseranteile im Vergleich zum Verhältnis des 

aufbereiteten Sümpfungswassers zum Ökowasser so gering sind, dass es nach der Versickerung 

des Ökowassers durch Vermischung mit dem Grundwasser zu keiner Überschreitung des GOWs 

von Oxypuriol kommt. Das Mischungsverhältnis ändert sich jedoch im Laufe der Seebefüllung. 

Im Hinblick darauf bietet sich ein geeignetes, langfristiges und umfassendes Monitoring der 

Rheinwasserqualität an, um zukünftige Entwicklungen am Beispiel des Indikatorparameters in 

angemessener Weise zu berücksichtigen und bei Bedarf mit entsprechenden Maßnahmen ge-

gensteuern zu können.  

Bezüglich der gesetzlich nicht geregelten Stoffe wird in NRW die D3-Liste mit trinkwasserspezifi-

schen Bewertungskriterien (NRW-Monitoring-Leitfaden, LANUV 2020) verwendet.  

 
5 https://www.arww.org/timm/download.php?file=data/docs/public/jb_aktuell/jb22t01.pdf (16.09.2024) 

https://www.arww.org/timm/download.php?file=data/docs/public/jb_aktuell/jb22t01.pdf
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Sofern durch die vorliegenden Analysen die Bestimmungsgrenze für den Vergleich mit den GOW-

Konzentrationen (Gesundheitlicher Orientierungswert, Vorsorgewert) ausreicht, lagen die für den 

Rhein berechneten Mittelwerte unter diesen GOW-Konzentrationen. Allein für 4-Acetamidoan-

tipyrin (Metabolit eines Arzneimittels) lag der höchste Mittelwert mit 0,13 µg/l geringfügig über 

dem GOW-Wert von 0,10 µg/l (Tabelle 4-24). In Anbetracht der sehr geringen Belastung und der 

zu erwartenden gesetzlichen Verschärfungen bei der Abwasserreinigung kann unter Beachtung 

des langen Prognosehorizontes davon ausgegangen werden, dass die Belastung des Rheinwas-

sers mit organischen Spurenstoffen in der Zukunft zurückgehen und sich die Beschaffenheit ver-

bessern wird. Folglich sind für die zukünftige TW-Qualität keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Des Weiteren sind auch hier konzentrationsmindernde Prozesse auf dem Weg zwischen Tage-

bausee und dem Erreichen von potenziellen Wasserfassungen zu berücksichtigen.  

 

4.2.3.3 Verwendung zur Stützung von OWK 

Mit Rückgang der Sümpfungswassermengen wird das aktuell zur Stützung von OWK eingesetzte 

Ökowasser zunehmend durch Rheinwasser ersetzt, welches bei Rhein-km 712,6 im OWK 

2_701494 entnommen wird. Das entnommene Rheinwasser wird nach der Passage eines Grob-

rechens und einer Feinsiebanlage über eine erdverlegte Leitung zur weiteren Aufbereitung (Mehr-

schichtfiltration Sand-/Kiesfilter) zu den WW Wanlo und Jüchen transportiert. 

Relevant für den Verwendungszweck der Stützung von OWK sind die Parameter der OGewV 

(2016) sowie der D4-Liste des Landes NRW (gesetzlich nicht geregelte Stoffe, LANUV 2020). Für 

den gesamten OWK Rhein 2_701494 sind die Parameter mit Überschreitungen der genannten 

Vorgaben lt. Steckbrief zum 3. BWP in Tabelle 4-25 dokumentiert.  
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Tabelle 4-25: Wasserqualität des Rheins (OWK 2_701494) (MULNV 2020) 

 
 

Die zum Steckbrief zugehörige Überschreitungstabelle weist Überschreitungen für folgende Stoff-

gruppen aus (MULNV 2020c): 
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Allgemeine chemisch-physikalische Parameter (Anlage 7, OGewV 2016) 

Gesamtphosphat-Phosphor, Wassertemperatur 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV 2016) 

keine Ausweisung 

Stoffgruppen des chemischen Zustandes (Anlage 8, OGewV 2016) 

Metalle:  Quecksilber 

PBSM:  cis-Heptachlorepoxid; Heptachlorepoxid, cis und trans; Summe Heptachlor plus 

Heptachlorepoxide 

Sonst. Stoffe: 2,2´,4,4´,5,5´-Hexabrombiphenylether; 2,2´,4,4´,5,6´-Hexabrombiphenylether; 

2,2´,4,4´,5-Pentabrombiphenylether; 2,2´,4,4´,6-Pentabrombiphenylether; 

2,2´,4,4´-Tetrabrombiphenylether; 2,4,4-Tribromdiphenylether; Benzo(a)pyren; 

Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere; Summe polybromierte Diphenylether 

Gesetzlich nicht verbindlich geregelte Stoffe: 

4-Acetamidoantipyrin; 4-Formylaminoantipyrin; Amidotrizoesaeure; Benzo(a)anthracen; Benzo-

(ghi)perylen+Indeno(1,2,3-cd)pyren; Diclofenac; Gabapentin; Indeno(1,2,3-cd)pyren; Iomeprol; 

Iopamidol; Iopromid; Metformin; Pyren; Tributylzinn-Kation; Valsartan; Valsartansaeure 

Kupfer-gesamt (H)6 

 

Die für den gesamten Rhein-OWK 2_701494 lt. Steckbrief überschrittenen Parameter müssen 

nicht notwendigerweise auch an den Messstellen (000309 ĂFleheñ, 000220 ĂSt¿rzelbergñ und 

332064 ĂRhein oh Garzweiler-Entnahme km 712,5ñ) überschritten sein. Dies gilt auch in zeitlicher 

Hinsicht, da für diesen Bericht aktuellere Daten für den Zeitraum 2019 bis 04/2024 verwendet 

werden konnten (Datenbasis: IWB 2024). Die entsprechende Auswertung ist in Tabelle 4-27 dar-

gestellt. Umgekehrt muss auch berücksichtigt werden, dass an den genannten drei Messstellen 

auch Überschreitungen für Parameter auftreten können, die lt. Steckbrief für den gesamten OWK 

Rhein zum damaligen Auswertezeitraum keine Überschreitung aufwiesen. Daher wurden zu-

nächst die Konzentrationen aller in den Steckbriefen als überschritten aufgeführten Parameter 

(Überschreitungsliste) an den drei Messtellen im Zeitraum 2019 ï 04/2024 aufgeführt und die 

Einhaltung/ Verfehlung der Vorgaben (OGewV 2016, D4-Liste 4. Zyklus) an den drei Messstellen 

farblich kenntlich gemacht. Zusätzlich wurden in Tabelle 4-28 Parameter aufgeführt, für die an 

den drei Messstellen im aktuellen Auswertezeitraum Überschreitungen der Vorgaben (OGewV 

(2016) und D4-Liste NRW 4. Zyklus) bestanden, die über den Parameterumfang der Überschrei-

tungsliste hinausgehen. Als Datengrundlage wurden alle Parameter berücksichtigt, für die in die-

sem Zeitraum an den drei Messstellen Analysedaten vorlagen (IWB 2024). 

 
6) Die Hintergrundkonzentrationen wurden für Gesamtkonzentrationen (Konzentration in der unfiltrierten Probe) abge-

leitet, weshalb sie bei der Bewertung der Gesamtgehalte des jeweiligen Metalls berücksichtigt werden müssen. Die 
Methodik ist im Monitoringleitfaden Oberflächengewässer Teil B unter www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/fi-
les/lanuv_monitoring-leitfaden_ofg_2020_.pdf ausführlich beschrieben. 
Liegt die Konzentration unterhalb des Hintergrundwerts, wird die Bewertung auf Ăeingehaltenñ gesetzt, da sich hieraus 
keine Maßnahmenrelevanz ergibt. Eine so angepasste Bewertung wird in den Wasserkörpertabellen und in den zuge-
hºrigen ¦berschreitungstabellen mit einem Ă(H)ñ gekennzeichnet. Diese Information ist insbesondere bei der Bewer-
tung der biologischen Qualitätskomponenten wichtig, da auch natürlich vorkommende erhöhte Metallkonzentrationen 
unter Umständen zu einer (natürlicherweise) abweichenden Biozönose in einem OWK führen können. Liegt die Kon-
zentration oberhalb des HGW, wird die Bewertung auf Ănicht eingehaltenñ gesetzt. 
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Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kenngrößen, für die die analytische Bestimmungsgrenze 

keine Aussage zur Einhaltung der Vorgaben gem. OGewV (2016) und D4-Liste NRW 4. Zyklus 

(LANUV 2020) erlaubt, diese Parameter und ihre Konzentrationen sind in Tabelle 4-29 aufgeführt. 

Im Ergebnis dieser Auswertung können die Kenngrößen selektiert werden, für die aufgrund der 

Überschreitung von Beurteilungswerten (OGewV 2016, D4-Liste NRW, 4. Zyklus, 0LANUV, 2020) 

eine Bewertung hinsichtlich Verschlechterung für den Zweck der Stützung von OWK erforderlich 

ist (Übersicht in Tabelle 4-31). Alle Kenngrößen, deren Konzentrationen an den drei Messstellen 

im aktuellen Auswertezeitraum unterhalb der Beurteilungswerte aus OGewV (2016) und D4-Liste 

NRW (4. Zyklus, LANUV 2020) liegen, können an dieser Stelle aus der weiteren Betrachtung 

ausgeschlossen werden, da dann keine Überschreitung der Vorgaben in OWK durch die Einlei-

tung des Rheinwassers zu erwarten ist. Sind in den Ziel-OWK die Konzentrationen dieser Para-

meter bereits im IST-Zustand überschritten, kann die Einleitung von Rheinwasser lediglich zu 

einer Konzentrationsverringerung (Verdünnung) führen. 

Die Ausweisung von Heptachlor und Heptachlorepoxid in den Überschreitungstabellen für den 

OWK 2_701494 ist auf die ermittelten Biota-Gehalte (Tabelle 4-26) zurückzuführen. Für den ak-

tuellen Auswertungszeitraum lagen an den drei Messstellen keine Analysedaten vor. Jedoch wei-

sen Biota-Daten von 2022 im Rhein bei Bad Honnef darauf hin, dass sich die Belastungen in den 

Fischen bei Quecksilber (35,4 µg/kg), PFOS (9,2 µg/kg), BDE (0,181 µg/kg) und Heptachlor / 

Heptachlorepoxid (0,007 µg/kg) deutlich reduziert haben. 

Entsprechend den Vorgaben der OGewV (2016) ist die JD-UQN der Wassermatrix nur für die 

Bewertung heranzuziehen, wenn eine Untersuchung in Biota nicht möglich ist. In Bezug auf die 

Wasser-JD-UQN für Heptachlor/ Heptachlorepoxid ist festzustellen, dass keines der Länderlabo-

ratorien die erforderliche Bestimmungsgrenze (ein Drittel der Umweltqualitätsnorm) erreicht 

(LAWA-AO 2018). Auch die Einhaltung der Biota-UQN ließ sich aufgrund einer sehr häufig nicht 

ausreichend sensitiven Analytik nicht an allen Messstellen überprüfen. Für den Zeitraum 2013-

2016 wurden Überschreitungen der Biota-UQN (0,0067 ɛg/kg) u.a. in den Flussgebietseinheiten 

Rhein und Maas festgestellt. Die Angaben in Tabelle 4-26 beziehen sich auf Heptachlor, Hep-

tachlorepoxid oder die Summe Heptachlor und Heptachlorepoxid (LAWA-AO 2018). 

 

Tabelle 4-26: Überschreitungen der Biota-UQN für Heptachlor und Heptachlorepoxid (LAWA-
AO 2018) 

Flussgebiets-

einheit 

Überblicksüberwachungsmessstellen mit Überschreitung der Biota-UQN 

(0,0067 ɛg/kg), Auswahl 

Rhein Koblenz/Rhein (2015: 0,022 ɛg/kg) 

D¿sseldorf (2016: 0,049 ɛg/kg)  

Kleve Bimmen (2013: 0,047 ɛg/kg, 2015: 0,026 ɛg/kg, 2016: 0,025 ɛg/kg)  

Erft (Eppinghoven, 2013: 0,016 ɛg/kg, 2016: 0,025 ɛg/kg) 

Maas Rur (Vlodrop, 2013: 0,11 ɛg/kg, 2016: 0,034 ɛg/kg) 

Niers (Goch, 2016: 0,058 ɛg/kg) 

Schwalm (Br¿ggen, 2013: 0,036 ɛg/kg, 2016: 0,078 ɛg/kg) 
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Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich Heptachlor aufgrund seiner Stoffeigenschaften vor-

rangig in partikulärem Material anreichert, welches bereits bei der Entnahme und bei der beste-

henden Aufbereitung in den WW Wanlo und Jüchen abgeschieden wird, so dass sich in Hinblick 

auf die geplante Infiltration, Versickerung und Einleitung von Rheinwasser weitere Minderungs-

effekte ergeben. Eine weitere Betrachtung von Heptachlor im Rahmen der Auswirkungsprognose 

für die geplante Infiltration, Versickerung und Einleitung von Rheinwasser ist damit entbehrlich. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass seit 2004 ein globales Anwendungsverbot besteht, so 

dass von einer sich sukzessive verringernden Belastung des Rheins ausgegangen werden kann. 

Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) gehört zur Gruppe der perfluorierten Tenside mit einer unpola-

ren perfluorierten C-Kette und einer polaren Sulfonsäuregruppe. Es wird zur Imprägnierung von 

Textilen, Leder und Papier verwendet und ist Bestandteil von Polituren, Farben, Lacken, Reini-

gungsmitteln und Hydraulikflüssigkeiten für Luft- und Raumfahrt. PFOS gelangte auch durch den 

Einsatz von PFAS-haltigen Löschschäumen in die Umwelt. In den Umweltmedien ist es sehr per-

sistent und kann über weite Strecken transportiert werden. PFOS besitzen ein hohes Bioakku-

mulationspotenzial (UBA 2020d).  

PFOS gehören zu den ubiquitären Stoffen. Die Auswertungen (LAWA-AO 2018) zeigten nicht 

konsistente Ergebnisse bei der Bewertung der Biota-UQN anhand der Untersuchungen von Fi-

schen und der Bewertung der JD-UQN für die Messungen in der Gesamtwasserprobe. Aufgrund 

der extrem niedrigen UQN für PFOS ergeben sich Schwierigkeiten beim Erreichen der erforder-

lichen Nachweisstärke (30 % der UQN, vgl. Anl. 9 zu § 9 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 11 Abs. 1 Satz 

3, § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und b der OGewV 2016). Nach OGewV ist die JD-UQN nur für 

die Bewertung heranzuziehen, wenn die Untersuchung in Biota nicht möglich ist. Die Messstellen 

am Rhein und an der Maas mit Überschreitung der Biota-UQN (9,1 ɛg/kg) werden in Tabelle 4-30 

zusammengefasst. Bei den in Tabelle 4-30 dokumentierten PFOS-Gehalten handelt sich um Ge-

halte im Bereich der Bestimmungsgrenze. 
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Tabelle 4-27: Wasserqualität des Rheins OWK 2_701494, Parameter der Überschreitungstabelle (MULNV 2021), Auswertung 2019 bis 04/2024 
(IWB 2024) 
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Tabelle 4-28: Parameter mit Überschreitungen gemäß aktueller Messwerte (Zeitraum 2019-04/2024) von Vorgaben der OGewV bzw. von 
Beurteilungswerten der D4-Liste NRW, die nicht Bestandteil der Überschreitungstabelle zum 4. Monitoringzyklus (MULNV 2020) 
sind 
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Tabelle 4-29: Parameter mit zu hoher BG gegenüber den Vorgaben OGewV / D4-Liste; die nicht bereits in der Überschreitungstabelle zum 4. 
Monitoringzyklus (MULNV 2020) enthalten sind 
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Tabelle 4-30: Überschreitungen der Biota-UQN für PFOS (LAWA-AO 2018) 

Flussgebietseinheit 

(FGE) 

Überblicksüberwachungsmessstellen und operative Messstellen 

mit Überschreitung der Biota-UQN (9,1 ɛg/kg) - Auswahl 

Rhein Koblenz (2015: 17,2 ɛg/kg)  

D¿sseldorf (2016: 27,5 ɛg/kg) 

Kleve-Bimmen (2013: 29,5 ɛg/kg, 2015: 18,9 ɛg/kg, 2016: 15,8 ɛg/kg) 

Maas Rur (Vlodrop, 2013: 10,2 ɛg/kg, 2016: 19,7 ɛg/kg) 

Niers (Goch, 2016: 25,2 ɛg/kg) 

Schwalm (Br¿ggen, 2016: 18,5 ɛg/kg) 

 

Die ZHK-UQN (36 ɛg/l) wurde in den FGE Rhein und Maas eingehalten (LAWA-AO 2018). Da-

gegen wurden Überschreitungen der JD-UQN (0,00065 ɛg/l) an verschiedenen ¦berblicks¿ber-

wachungsmessstellen und operativen Messstellen festgestellt, an denen keine Biotadaten erho-

ben werden konnten, und daher die Gesamtwasserproben für die Einstufung verwendet wurden 

(LAWA-AO 2018). 

Der Gebrauch von PFOS ist seit 2008 in der EU eingeschränkt. Trotz der sehr hohen Persistenz 

ist zudem auch bei diesen Stoffen teilweise eine mikrobielle Abbaubarkeit gegeben, z. B. [Huang 

& Jaffe 2019]. Sofern eine Belastung des Seewassers durch die Rheinwassereinleitung eintritt, 

wird diese voraussichtlich zukünftig allmählich abnehmen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, 

dass sich PFOS aufgrund ihrer Stoffeigenschaften vorrangig in partikulärem Material anreichern, 

welches bereits bei der Entnahme und bei der bestehenden Aufbereitung in den WW Wanlo und 

Jüchen abgeschieden wird, so dass sich in Hinblick auf die geplante Infiltration, Versickerung und 

Einleitung von Rheinwasser weitere Minderungseffekte ergeben. Eine weitere Betrachtung von 

PFOS im Rahmen der Auswirkungsprognose für die geplante Infiltration, Versickerung und Ein-

leitung von Rheinwasser ist damit entbehrlich. 

Für Quecksilber gilt die ökotoxikologisch begründete Biota-UQN der OGewV (2016) von 20 µg/kg 

Frischgewicht. Für die drei Messstellen lagen im aktuellen Auswertungszeitraum keine Daten vor. 

Die Biota-UQN für Quecksilber wird in Europa flächendeckend überschritten, auch in abgelege-

nen Gebieten (Alaska, Norwegen) wird der Grenzwert nur selten erreicht und teilweise fünffach 

überschritten. Die Überschreitung kann daher als ubiquitäre Grundbelastung angenommen wer-

den, die durch den globalen Quecksilbertransport in der Atmosphäre bedingt ist (Wellmitz 2015). 

In NRW ist die flächendeckende Feststellung des Ănicht gutenñ chemischen Zustands der OWK 

u.a. auf die Überschreitung der UQN für Quecksilber in Biota zurückzuführen. Die Konzen-tratio-

nen von Quecksilber im Rheinwasser sind aufgrund der chemischen Eigenschaften von Queck-

silber jedoch gering: So wird die ZHK-UQN in der Wasserphase an allen drei Messstellen im 

ausgewerteten Zeitraum unterschritten. Eine Wasser-JD-UQN ist nicht mehr ausgewiesen, je-

doch wird jene der vormals gültigen OGewV (2011) von 0,2 µg/l an den drei Messstellen im ak-

tuellen Auswertungszeitraum (s. Tabelle 4-27) ebenfalls deutlich unterschritten. Darüber hinaus 

gibt die D4-Liste des Landes NRW einen Beurteilungswert für die Schwebstoffkonzentration von 

Quecksilber (0,8 mg/kg) vor, der im aktuellen Auswertungszeitraum an den Messstellen Flehe 

und Stürzelberg ebenfalls deutlich unterschritten wurde (Mst 309 Flehe: 0,28 mg/kg; Mst. 220 

Stürzelberg: 0,23 mg/kg).  
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Polybromierte Diphenylether (PBDE) sind bromierte Kohlenwasserstoffverbindungen, die ein ge-

meinsames Diphenylether-Grundgerüst aufweisen, sich aber in Anzahl (1 bis 10) und Lage der 

Brom-Atome unterscheiden (Kongenere). Insgesamt sind 209 Kongenere möglich, von denen 

nicht alle kommerziell relevant sind. PBDE wurden seit den 1960er Jahren als additive Flamm-

schutzmittel eingesetzt und finden sich in einer Vielzahl von Produkten, u.a. in Elektro- und Elekt-

ronikartikeln, Polyurethan-Schäumen, Kunststoffen, Textilien, Baumaterialien und Thermoplasten 

(UBA 2020a). Viele dieser Verbindungen sind in der Umwelt persistent und reichern sich in Or-

ganismen an (Bioakkumulation). In NRW ist die flªchendeckende Feststellung eines Ănicht gutenñ 

chemischen Zustands u.a. auf die Überschreitung der UQN von polybromierten Diphenylethern 

(PBDE) in Biota zurückzuführen. Eine Wasser-JD-UQN ist nicht ausgewiesen. Für den aktuellen 

Auswertungszeitraum lagen für die drei Messstellen keine Analysedaten zu PBDE vor, im 4. Mo-

nitoringzyklus waren die mittleren Konzentrationen von PBDE im Rheinwasser aufgrund der che-

mischen Eigenschaften von PBDE mit 0,024 bis 0,029 ng/l jedoch sehr gering (ELWAS 2024). 

Bereits seit 2004 bestehen in der EU weitgehende rechtliche Beschränkungen des Einsatzes 

polybromierter Diphenylether. Entsprechend kann längerfristig mit einer Abnahme der Belastun-

gen gerechnet werden, so dass auch die Belastung der Biota im Rhein abnehmen wird. 

Für Imidacloprid (Insektizid) und Ibuprofen (Arzneimittel) lag die überwiegende Mehrheit der 

Werte unterhalb der BG. Lediglich vereinzelt (je 1 oder 2 Proben aller analysierten Werte) traten 

Nachweise in Höhe oder geringfügig über der BG auf. Daher ist von keiner relevanten Belastung 

des Rheins mit diesen beiden Stoffen auszugehen. 

In der Zusammenfassung der vorstehenden Tabelle 4-27, Tabelle 4-28 und Tabelle 4-29 verblei-

ben folgende Stoffe, die für die Bewertung der Stützung von OWK sowie der Befüllung des Ta-

gebausees mit Rheinwasser im Weiteren bewertungsrelevant sind (Tabelle 4-31): 

Tabelle 4-31: Relevante Stoffe für die Bewertung des Rheinwassers  

gem. OGewV (2016) geregelte Stoffe 
gesetzlich nicht verbindlich geregelte Stoffe  

(D4-Liste NRW, 4. Zyklus) 

Anlage 7 Orientierungswert (ökotoxikologisch begründet) 

pH-Wert  Benzo(a)anthracen 

Wassertemperatur Kupfer 

Anlage 8 Pyren 

Benzo(a)pyren Uran 

Benzo(b)fluoranthen (ZHK) Präventivwert (nicht ökotoxikologisch begründet) 

Benzo(ghi)perylen (ZHK) Benzo(ghi)perylen+Indeno(1,2,3-cd)pyren 

Benzo(k)fluoranthen (ZHK) 4-Acetamidoantipyrin 

Fluoranthen 4-Formylaminoantipyrin 

  

Amidotrizoesaeure 

Gabapentin 

Iomeprol 

Iopamidol 

Iopromid 

Metformin 

Valsartansaeure 

Candesartan 
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Für einen Teil der in Tabelle 4-31 aufgeführten Stoffe erfolgt die Prüfung und Bewertung in Form 

von Mischrechnungen bezüglich der Einleitung in OWK (vgl. Kapitel 9.2) sowie bezüglich der 

Einleitung in den Tagebausee in Kap. 13.6.1 und 13.6.3. 

Für einige Parameter ist diese Form der Bewertung jedoch nicht geeignet, da sie z.B. deutlichen 

Veränderungen während der Überleitung unterliegen (z.B. Wassertemperatur). Im Fall der Ein-

leitung des aufbereiteten Rheinwasser in OWK ist für Stoffe mit hoher Neigung zur Feststoff-

Adsorption (PAK) durch den Aufbereitungsprozess in den WW Wanlo und Jüchen mittels Sand-

filtration eine sehr deutliche Konzentrationsverringerung zu erwarten. Diese können anhand von 

Mischrechnungen nicht abgebildet werden, da die berechneten Konzentrationen deutlich über-

schätzt würden. Nachfolgend werden die verbleibenden Parameter hinsichtlich ihrer Relevanz 

bewertet. 

 

Parameter zur unterstützenden Bewertung des ökologischen Zustands/Potenzials (ACP, Anlage 

7 OGewV) 

¶ pH-Wert  

Hinsichtlich des pH-Wertes trat lediglich an der Messstelle Stürzelberg eine Überschreitung des 

Orientierungswertes gem. Anlage 7 OGewV (2016) für den maximalen pH-Wert auf (bei den 

Fließgewässertypen 11 und 18 der betroffenen OWK: pH 8,5). An den beiden anderen Messstel-

len wurde das Kriterium jedoch eingehalten. Da zur Bewertung nach OGewV (2016) das arithme-

tische Mittel der Maxima dreier aufeinanderfolgender Kalenderjahre zu berücksichtigen ist, sind 

die Beurteilungswerte an den Messstellen Flehe und Stürzelberg jeweils mit pH 8,4 eingehalten 

(Daten ELWAS Mst. Nr. 000222, 2021 bis 2023). Die Vorgaben für den pH-Wert (Orientierungs-

wert gem. Anlage 7 OGewV (2016)) haben zudem keine direkte Auswirkungen auf die Zustands-

einstufung, sondern nur dann, wenn aufgrund der Verletzung der Vorgabe auch Beeinträchtigung 

der BQK um eine Zustandsklasse eintritt, was bei geringfügigen Verfehlungen der Vorgaben nicht 

zu erwarten ist. Vor allem aufgrund der Einhaltung des Orientierungswertes für den maximalen 

pH-Wert an der nahe der zukünftigen Entnahmestelle gelegenen Messstelle Ăoh Garzweiler Ent-

nahmeò ist keine weitere Prüfung des Kriteriums erforderlich. 

¶ Wassertemperatur 

Das entnommene Rheinwasser wird über eine erdverlegte Leitung zur weiteren Aufbereitung zu 

den WW Wanlo und Jüchen transportiert (Luftlinie mind. 26 km). Über den Transportweg bis zu 

den Einleit- und Versickerungsstellen wird es zu einer Temperaturanpassung zwischen Rhein-

wasser und Bodentemperatur (in 2,5 m Tiefe jahreszeitlich bedingt zwischen ca. 5 °C und ca. 

20 °C) kommen. Im Ergebnis werden die Wassertemperaturen an den Einleitstellen ein ähnliches 

Temperaturniveau wie die betroffenen OWK, die ebenfalls den jahreszeitlichen Temperatur-

schwankungen unterliegen, aufweisen. Eine weitere Betrachtung der Wassertemperatur ist vor 

diesem Hintergrund verzichtbar. 

 

Flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV 2016) 

Aufgrund der fehlenden Ausweisung von Stoffen nicht betrachtungsrelevant. 
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Ausgewiesene Stoffe des chemischen Zustandes (Anlage 8, OGewV 2016) 

¶ PAK 

Überschreitungen von UQN lt. OGewV (2016) Anlage 8 bestehen für mehrere Einzelsubstanzen 

der Stoffgruppe PAK (vgl Tabelle 4-27 und Tabelle 4-28): Die JD-UQN für Benzo(a)pyren in der 

Wasserphase ist lt. Steckbrief im Rhein-OWK überschritten, was auch auf die Konzentrationen 

an den drei Messstellen (Flehe, Stürzelberg und ñoh. Garzweiler-Entnahmeò) im aktuellen Aus-

wertezeitraum (2019ī2024) zutrifft. Die Konzentration von Benzo(a)pyren im Rheinwasser ist auf-

grund der chemischen Eigenschaften so gering, dass eine direkte Bestimmung der Konzentration 

an Benzo(a)pyren sehr hohe analytische Anforderungen stellt. Deshalb ist es sinnvoller, den Ge-

samtgehalt an Benzo(a)pyren gemäß OGewV (2016) aus Messungen des am Schwebstoff ad-

sorbierten Anteils zu ermitteln. Die konservativ aus Gehalten im partikulären Material berechne-

ten Konzentrationen im Wasser liegen zwischen 0,0026 bis 0,0035 µg/l und überschreiten die JD-

UQN von 0,00017 µg/l (OGewV 2016). Benzo(a)pyren reichert sich aufgrund seiner Fettlöslich-

keit in Biota an, weshalb eine Biota-UQN von 5 µg/kg Nassgewicht festgelegt ist, die auf einer 

Risikoabschätzung für den menschlichen Verzehr von Muscheln basiert (EQS Dossier 2011). Für 

den aktuellen Auswertungszeitraum lagen jedoch keine Biota-Untersuchungen auf Benzo(a)py-

ren vor. Ergebnisse der Umweltprobendatenbank (UBA 2020) zeigen, dass die Biota-UQN im 

4. Monitoringzyklus (2015ï2018) eingehalten wurde (Abbildung 4-2).  

Über die Angaben der Überschreitungstabelle hinaus zeigten die Auswertungen der Konzentra-

tionen von 2019ï2024 auch Überschreitungen der ZHK-UQN für Benzo(b)fluoranthen, 

Benzo(ghi)perylen, Benzo(k)fluoranthen an der Messstelle 00309 Flehe. An der Messstelle 

322064 (oh Garzweiler Entnahme) waren diese jedoch eingehalten (Mst. Stürzelberg 00220: 

Überschreitung nur für Benzo(ghi)perylen). Weiterhin war die JD-UQN für Fluoranthen an den 

Messstellen 00309 Flehe und 322064 Garzweiler oh. Entnahme im Zeitraum 2019ï04/2024 

überschritten. 

 

Abbildung 4-2: Benzo(a)pyrengehalte in Dreikantmuscheln ï 4. MZ (UBA 2020) 

 

PAK weisen generell eine sehr geringe Wasserlöslichkeit auf und zeigen eine sehr starke 

Adsorptionstendenz an Feststoffe (Partikel und organische Substanz). In Gewässern liegen sie 

daher überwiegend in der partikulären Phase vor. Gemäß UBA (2007) liegen höher kondensierte 
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Stoffe mit einem log KOW (Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient) von > 6 sogar fast ausschließ-

lich partikulär gebunden vor. Dies trifft auf Benzo(a)pyren, Benz(b)fluoranthen Benzo(ghi)perylen, 

Benzo(k)fluoranthen zu, deren log KOW-Werte zwischen 6,13 und 6,63 liegen (UBA 2007). Auch 

für Fluoranthen ist der log KOW mit 5,13 nur wenig geringer.  

Aufgrund der hohen Adsorptionsneigung der Stoffgruppe an Partikeln ist davon auszugehen, 

dass es bei der Aufbereitung in den WW Wanlo und Jüchen (Mehrschichtfiltration über Sand-/ 

Kiesfilter) zu einer Abscheidung und sehr deutlichen Reduzierung der PAK-Konzentrationen 

kommt. Im Ergebnis kann ein relevanter Eintrag von PAK durch die Infiltration, Versickerung und 

Einleitung von Rheinwasser ausgeschlossen werden, da der allgemeine ordnungsrechtliche 

Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines möglichen Schadenseintritts (s. Kap. 2.5.1) 

nicht erfüllt wird. Eine Betrachtung von PAK im Rahmen der Auswirkungsprognose für die ge-

plante Infiltration, Versickerung und Einleitung von Rheinwasser ist damit entbehrlich. 

 

Gesetzlich nicht verbindliche Stoffe 

Für die gesetzlich nicht geregelten PAK Benzo(a)anthracen, Pyren sowie Indeno(1,2,3)pyren und 

Summe Benzo(ghi)perylen und Indeno(1,2,3)pyren mit Überschreitungen der Präventiv- bzw. Ori-

entierungswerte gilt die Argumentation zu PAK generell, wie sie auch für die lt. OGewV (2016) 

geregelten PAK-Einzelsubstanzen dargestellt wurde (s.o.): Aufgrund der deutlichen Reduktion 

der Stoffe bei der Filtration in den WW Wanlo und Jüchen ist eine weitere Betrachtung im Rahmen 

der Auswirkungsprognose für die geplante Infiltration, Versickerung und Einleitung von Rhein-

wasser entbehrlich. 

 

4.2.4 Kippenwasser 

Die Kippenwasserqualität wirkt sich auf betroffene GWK im Stadium des Grundwasserwiederan-

stiegs und im Zusammenhang mit Grundwasserneubildung aus, sowie auf OWK, die sich auf 

oder in der Nähe von Kippen befinden und Anschluss an das betroffene Grundwasser haben oder 

direkt von Kippenaustrag betroffen sind. Auch im Rahmen der geplanten Befüllung des Tagebau-

sees kann Kippenaustrag relevant werden.  

Die erwartbare Kippenwasserzusammensetzung haben Rüde et al. (2024) aus Analysedaten der 

RWE Power statistisch ausgewertet und tabellarisch zusammengestellt (Tabelle 4-32). Dabei 

zeigt sich eine große Spannbreite der hydrochemischen Kenngrößen. So liegen die unmittelbar 

aus der Pyritoxidation stammenden Verwitterungsprodukte Sulfat und Eisen in einem Wertebe-

reich zwischen 3,0 und 3.080 mg/l (Median: 1.400 mg/l, arithmetisches Mittel: 1.179 mg/l) bzw. 

0,38 und 675 mg/l (Median: 28 mg/l, arithmetisches Mittel: 68 mg/l). Die pH-Werte der Kippen-

wasseranalysen variieren zwischen pH 5,4 und pH 7,5, wobei die mittleren 50 % der Werte im 

geringfügig sauren Bereich zwischen pH 6,1 und pH 6,7 liegen. Die pH-Pufferung spiegelt sich in 

Hydrogencarbonatkonzentrationen von bis zu 625 mg/l (Median: 329 mg/l, arithmetisches Mittel: 

311 mg/l) wider. 

Auch die Konzentrationen der Spurenstoffe Arsen, Blei, Cadmium, Nickel, Zink und Quecksilber 

weisen eine hohe Spannweite auf. Mit 12 von 59 liegen ca. 20 % der As-Analysen unterhalb der 

Bestimmungsgrenze. Die mittleren 50 % der verbleibenden Analysen sind mit 1,7 bis 9,0 µg/l 

unterhalb des Schwellenwertes der GrwV von 10 µg/l, die Maximalkonzentration liegt bei 107 µg/l. 
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Von den 59 Proben, in denen Blei analysiert wurde, liegen 48 unterhalb der Bestimmungsgrenze. 

Aus den verbleibenden 11 Analysen ergibt sich eine Spanne von 0,6 bis 33 µg/l, wobei sich die 

mittleren 50 % auf einen Bereich zwischen 1 und rund 5 µg/l verteilen. Rund zwei Drittel der 

durchgeführten Cd-Analysen liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Die mittleren 50 % der 

Cd-Konzentrationen des restlichen Drittels liegen mit Werten zwischen 0,65 und 2,0 µg/l oberhalb 

des Grundwasserschwellenwertes von 0,5 µg/l. Für Nickel gibt es keinen Schwellenwert in der 

Grundwasserverordnung; in der Trinkwasserverordnung ist ein Grenzwert von 20 µg/l festgehal-

ten. Die mittleren 50 % der Kippenwasseranalysen liegt mit Werten zwischen 19 und 122 µg/l fast 

vollständig oberhalb dieses Grenzwerts. Lediglich eine der 59 Analysen liegt unterhalb der Be-

stimmungsgrenze. Die gemessenen Zink-Konzentrationen weisen mit Werten zwischen 0,08 und 

121 mg/l die größte Spannweite auf; die mittleren 50 % bewegen sich allerdings zwischen 0,29 

und 6,6 mg/l. Quecksilber wurde an vergleichsweise wenigen Proben analysiert. Die mittlere Kon-

zentration liegt bei 0,041 µg/l (Median: 0,040 µg/l) und ebenso wie die maximale gemessene 

Konzentration unter dem Schwellenwert von 0,2 µg/l. Für Uran liegen keine Analysen aus dem 

Bereich der Kippe Garzweiler vor (Rüde et al. 2024). 

Tabelle 4-32: Statistische Auswertung der Kippenwasseranalysen des Tagebaus Garzweiler 
(Datengrundlage RWE Power, Stand 2023; aus Rüde et al. 2024) 

 

 

Stickstoff tritt in der Kippe Garzweiler vor allem in Form von Ammonium auf. Von 72 Analysen 

liegen 15 unterhalb der Bestimmungsgrenze; aus den übrigen Analysen errechnet sich ein Me-

dian von 0,41 mg/l. Ein Teil der mittleren Kohorte (0,34 und 0,63 mg/l) liegt oberhalb des Grund-

wasserschwellenwertes von 0,5 mg/l. Nitrat liegt nur in geringen Konzentrationen bis max. 

11 mg/l vor. Nitrit wurde lediglich in einer Probe analysiert. Die maximale ortho-Phosphat-Kon-

zentration von 0,26 mg/l liegt deutlich unterhalb des Grundwasserschwellenwertes von 0,5 mg/l. 

Die mitunter sehr großen Spannbreiten der hydrochemischen Parameter erschweren die Ab-

schätzung der Kippenwasserzusammensetzung als Ausgangsbedingung für die reaktive Trans-

portmodellierung. Deshalb haben Rüde et al. (2024) mit Hilfe mathematischer Funktionsglei-

chungen aus den zeitlichen, von RWE Power modellierten Verläufen der Sulfatkonzentrationen 

Kippe Hz. 20 Einheit
Mess-

stellen
Analysen < BG

1
> BG

2 Min. Max.
25%-

Perzentil

75%-

Perzentil

90%-

Perzentil

Mittel-

wert
Median

pH -- 14 78 0 78 5,4 7,5 6,13 6,7 6,9 6,43 6,38

spez. el. LF µS/cm 13 76 0 76 490 4180 1430 2950 3195 2179 2475

Hydro.-karbonat mg/L 14 75 0 75 45 625 183 406 483 311 329

Sulfat mg/L 14 78 0 78 3,0 3080 550 1750 1932 1179 1400

Chlorid mg/L 14 77 0 77 4,5 129 22 50 61 38 38

Eisen(ges.) mg/L 14 77 0 77 0,38 675 17 68 135 68 28

Nitrat mg/L 13 76 50 26 0,50 11 0,83 2,6 3,8 2,2 1,4

Nitrit mg/L 1 1 1 0 - - - - - - -

Ammonium mg/L 12 72 15 57 0,20 16 0,34 0,63 8,9 1,8 0,41

o-Phosphat mg/L 7 39 26 13 0,08 0,26 0,10 0,20 0,21 0,16 0,16

Arsen µg/L 12 59 12 47 0,60 107 1,7 9,0 23 11 4,5

Blei µg/L 12 59 48 11 0,60 33 1 4,9 22 6,7 1,4

Cadmium µg/L 12 59 39 20 0,100 4,8 0,65 2,0 3,3 1,5 1,1

Nickel µg/L 12 59 1 58 6,2 779 19 122 271 104 40

Zink mg/L 12 59 0 59  0,077  121  0,29  6,6  28  10  1,4

Quecksilber µg/L 4 19 4 15 0,010 0,14 0,030 0,045 0,050 0,041 0,040

Uran µg/L 0 0 - - - - - - - - -
1 
Zahl der Analysen kleiner Bestimmungsgrenze;  

2
 Zahl der Analysen größer Bestimmungsgrenze
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am Rand der Kippe bzw. des zukünftigen Tagebausees die für die Stofftransportmodellierung 

verwendeten Kenngrößen berechnet (detaillierte Angaben zur Methodik s. Rüde et al. 2024).  

 

4.3 Beschreibung der Wirkungen auf das Grundwasser 

In den Bewirtschaftungsplänen des Landes NRW wird das Grundwasser nach den Vorgaben der 

WRRL in einzelne GWK unterteilt, die als ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines 

oder mehrerer Grundwasserleiter (GWL) definiert sind. Diese Abgrenzung erfolgt in Bezug auf 

den oberen relevanten GWL, demzufolge erfolgt die behördliche Überwachung im Regelfall auch 

in diesem Grundwasserleiter.  

Tiefere Grundwasserstockwerke sind in die Überwachung einzubeziehen, wenn aus ihnen 

Grundwasser entnommen wird. Diese Bewertung ist unabhängig davon, ob auch im oberen 

Grundwasserstockwerk relevante Mengen entnommen werden. In Anlehnung an die WRRL liegt 

eine wasserwirtschaftlich signifikante Nutzung bei einer Entnahme von mind. 100 m³/d vor.  

In Kapitel 5.2 werden alle GWK beschrieben, die vollständig oder teilweise innerhalb des Unter-

suchungsraumes liegen. Die Auswahl der zu betrachtenden GWK erfolgte daher anhand der Ver-

schneidung des Untersuchungsraums mit den ausgewiesenen GWK. 

In Kapitel 11 werden alle GWK identifiziert, aus denen Grundwasser für den Zweck der Trinkwas-

sergewinnung entnommen wird. Es werden alle Grundwasserentnehmer berücksichtigt, deren 

Entnahmestandort im Untersuchungsraum liegt bzw. deren Einzugsgebiet bzw. Trinkwasser-

schutzgebiet sich zu wesentlichen Teilen im Untersuchungsraum erstreckt. 

 

4.3.1 Ermittlung des Ist-Zustands 

4.3.1.1 Mengenmäßiger Zustand 

Die Beschreibung des mengenmäßigen Zustandes der betroffenen GWK im 4. Monitoringzyklus 

(2015 bis 2018) wurde den Planungseinheitensteckbriefen (PE-Steckbriefe) für den Zeitraum 

2022ï2027 entnommen (MULNV 2021).  

Die Angaben über den mengenmäßigen Grundwasserzustand basieren dabei maßgeblich auf 

der Ermittlung der Grundwasserbilanz. Weitere herangezogene Kriterien sind Anzeichen auf 

durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasserstandes, Schädigungen 

grundwasserabhängiger Landökosysteme (gwaLös), negative Auswirkungen auf Oberflächenge-

wässer sowie das Eindringen von Salz oder Schadstoffen (MULNV 2021). 

Neben der Betrachtung der IST-Zustände auf Basis der PE-Steckbriefe des 4. Monitoringzyklus 

wurden von der Vorhabensträgerin weitere Untersuchungen zur Beschreibung des mengenmä-

ßigen Zustandes durchgeführt. Im Untersuchungsraum befindet sich ein umfangreiches Mess-

netz, bestehend aus einer großen Anzahl von Grundwassermessstellen, welche regelmäßige In-

formationen über die Grundwasserstände liefern. Die Beobachtung der Grundwasserstände in 

diesen Messstellen erfolgt bereits seit langer Zeit nach den aktuellen Methoden der Wissenschaft 

und bietet daher zuverlässige und umfangreiche Detailinformationen über das aktuelle sowie his-

torische Grundwasserfließregime. Die Grundwasserstanddaten liegen neben der RWE Power AG 

auch den Wasserverbänden und Behörden vor und werden durch das LANUV in einer Landes-

datenbank gepflegt. 
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Das Grundwasser im Untersuchungsraum ist bereits seit Langem durch die Sümpfung für den 

Tagebau Garzweiler beeinflusst. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerwG ist der tatsächli-

che IST-Zustand der Wasserbeschaffenheit Ausgangspunkt der Beurteilung einer möglichen Ver-

schlechterung (BVerwG, Hinweisbeschluss v. 25.04.2018, Az.: 9 A 16/16, juris Rn. 51; Urteil v. 

02.11.2017, Az.: 7 C 25.15 ĂKraftwerk Staudingerñ, juris Rn. 48). Daher ist der bestehende Ein-

fluss durch den Braunkohlenbergbau in den aktuellen Zustandsbeschreibungen, die als Aus-

gangspunkt für die Beurteilung einer möglichen Verschlechterung dienen, bereits inkludiert (vgl. 

Kap. 2.5). 

 

4.3.1.2 Chemischer Zustand 

Die Beschreibung des chemischen Zustands der GWK wurde den PE-Steckbriefen für das Teil-

einzugsgebiet Maas Nord (MULNV 2021c), das Teileinzugsgebiet Maas Süd (MULNV 2021d), 

das Teileinzugsgebiet Rheingraben Nord (MULNV 2021b) und das Teileinzugsgebiet Erft 

(MULNV 2021a) für den Zeitraum 2022ï2027 entnommen.  

Die Auswertung der bestehenden Vorbelastung orientiert sich an den Stoffen und Stoffgruppen 

der Anlage 2 der GrwV (2010) (Tabelle 4-33). Auf eine Bewertung von Wirkstoffen von Pflanzen-

schutzmitteln einschl. relevanter Metabolite, Biozid-Wirkstoffe einschl. relevanter Stoffwechsel- 

oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukte sowie bedenklicher Stoffe in Biozidprodukten (PSM) sowie 

die Summe aus Tri- und Tetrachlorethen (TT) wurde, sofern Messdaten bzw. Bewertungen vor-

handen sind, eingegangen. Weiterhin wurden orientierend die Stoffe berücksichtigt, für die Ge-

ringfügigkeitsschwellen nach LAWA (2016) abgeleitet wurden, sofern Messwerte vorhanden wa-

ren. 

Tabelle 4-33: Stoffe und Stoffgruppen der Anlage 2 der GrwV (2010) mit zugehörigen 
Schwellenwerten 

Stoffe und Stoffgruppen Schwellenwert 

Nitrat (NO3
-) 50 mg/l 

Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln einschl. relevanter Metabolite, Biozid-Wirk-
stoffe einschl. relevanter Stoffwechsel- oder Abbau- bzw. Reaktionsprodukte so-
wie bedenklicher Stoffe in Biozidprodukten (PSM) 

Jeweils 0,1 µg/l 

Insgesamt 0,5 µg/l 

Arsen (As) 10 µg/l 

Cadmium (Cd) 0,5 µg/l 

Blei (Pb) 10 µg/l 

Quecksilber (Hg) 0,2 µg/l 

Ammonium (NH4
+) 0,5 mg/l 

Chlorid (Cl-) 250 mg/l 

Nitrit (NO2
-) 0,5 mg/l 

Ortho-Phosphat (PO4
3-) 0,5 mg/l 

Sulfat (SO4
2-) 250 mg/l 

Summe aus Tri- und Tetrachlorethen (TT) 10 µg/l 

 

Die Bewertung des chemischen Zustands auf Basis der PE-Steckbriefe sowie die Auflistung der 

defizitären Stoffe ist Tabelle 5-3 zu entnehmen. 



 

 
 

 
  

BKP-Änderungsverfahren 
28.01.2025 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - 129/444 ï 

 

Für den chemischen Grundwasserzustand wurden neben den o.g. Grundlagen weitere Untersu-

chungen herangezogen. Hierzu wurden chemische Analysen von Grundwasserproben betrach-

tet. Diese Analysen basieren auf einem Messstellennetz, das aus RWE-eigenen und fremden 

Grundwassergütemessstellen besteht. Die Analysen wurden in akkreditierten Prüflaboren durch-

geführt und entsprechen in ihrer Analysetechnik genormten wissenschaftlichen Standards. Auf-

grund des komplexen hydrogeologischen Aufbaus des Untersuchungsraums erfolgt auch die Be-

schreibung der Grundwasserbeschaffenheit horizontspezifisch unterteilt nach oberem Grundwas-

serstockwerk, Hangendem (Grundwasserleiter oberhalb der Kohle) und Liegendem (Grundwas-

serleiter unterhalb der Kohle). 

Zur Betrachtung der Grundwasserbeschaffenheit des oberen Grundwasserstockwerks (OSTW) 

wurden die Referenzmessstellen nach WRRL herangezogen (Karte Wasser E1, UP/UVP-Be-

richt). Für das Hangende und das Liegende wurde auf eigene Grundwassermessstellen zurück-

gegriffen, an denen Analysen zum o.g. Zeitraum vorliegen. Diese sind in den Karten Wasser E2 

und E3 dargestellt. 

Die Beschaffenheit der Grundwasserleiter innerhalb des offenen Tagebaufensters wurde bei der 

Beschreibung der Grundwasserqualitäten nicht mitbetrachtet, da das OSTW und die Hangend-

leiter in diesem Bereich durch Tagebauaktivitäten sukzessive in Anspruch genommen werden 

und die Grundwasserleiter inkl. der Kippe weitgehend entwässert sind. Im Fall der GWK, aus 

denen Grundwasser für den Zweck der Trinkwassergewinnung entnommen wird, erfolgt die Be-

wertung des zur Stützung des Grundwasserdargebotes aktuell verwendeten Ökowassers und 

des zukünftig flankierend infiltrierten Rheinwassers anhand der Grenzwerte der TrinkwV (2023). 

Auf den möglichen Einfluss relevanter Wirkfaktoren wird in Kapitel 12 eingegangen. 

 

4.3.2 Wirkanalyse für GWK 

4.3.2.1 Sümpfung bzw. nachlaufende Sümpfung 

Wie bereits in Kapitel 3.4.2 dargestellt, wirkt sich die Planung durch Grundwasserabsenkungen 

auf den Grundwasserstand und somit auf den mengenmäßigen und indirekt auch auf den chemi-

schen Zustand der GWK aus. Gemäß Kap. 2.1, Ziel 2 im BKP (1995) ist dabei Ădas Gebot der 

größtmöglichen Schonung der Grundwasservorräte zu beachtenñ. Die Grundwasserabsenkung 

und -entspannung in den einzelnen Grundwasserleitern sind räumlich und zeitlich so zu betrei-

ben, dass ihr Ausmaß und ihre Auswirkungen unter Berücksichtigung der bergsicherheitlichen 

Notwendigkeiten so gering wie möglich gehalten werden. Aufgrund der Verkleinerung des Ab-

baubereiches Garzweiler II von ursprünglich ca. 4.800 ha auf rund 2.420 ha (s. Kap. 3.1) verrin-

gern sich die Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand der betroffenen Grundwasserkör-

per gegenüber der ursprünglichen Planung. 

Das ursprüngliche Änderungsvorhaben gem. LE 2016 hätte vorgesehen, dass der Tagebaufort-

schritt bis 2030 dem Braunkohlenplan Garzweiler II 1995 bzw. dem Rahmenbetriebsplan 1997 

zugrunde liegenden Tagebaufortschritt entsprochen hätte. Mit dem weiteren Voranschreiten des 

Tagebaus im nördlichen Bereich hätten die Fördermengen ab ca. 2022/2023 deutlich gesteigert 

werden müssen. Ab etwa Mitte der 2020er Jahre wäre eine Plateauphase der maximalen Wass-

erhebung mit 150ï160 Mio. m³/a erreicht worden. Das neuerliche BKP-Änderungsvorhaben gem. 

LE 2023 (Karte Wasser-A) hat zur Folge, dass die ursprünglich geplante Abbautiefe infolge der 
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geänderten Planungsgrundlage nicht mehr erreicht wird. Die aktuellen Planungen gehen von ei-

nem tiefsten betrieblichen Liegenden von voraussichtlich ca. -100 m NHN aus. Zudem gilt es zu 

berücksichtigen, dass sich das Tagebautiefste nach erfolgter Überkippung der Nordrandbö-

schung, mit Beginn in 2023, im neuen Abbautiefsten verlagern wird. Die vollständige Überkippung 

der Nordrandböschung ist voraussichtlich bis zum Jahr 2030 abgeschlossen. Grundsätzlich ist 

hinsichtlich der für die angepasste Abbauplanung erforderlichen Entwässerungsziele festzuhal-

ten, dass die Hangendwasserspiegel ab 2022 auf einem relativ konstanten Niveau zu halten sind, 

bzw. mit dem Erstellen der Seeböschungen südlich von Keyenberg leicht angepasst werden, und 

die Liegendwasserspiegel unter Berücksichtigung der geometrischen Verhältnisse leicht angeho-

ben werden können. Aufgrund der angepassten Tagebauplanung und der Änderungen hinsicht-

lich der Tagebauentwässerung resultieren im Endeffekt niedrigere Sümpfungsmengen, die dem 

heutigen Niveau entsprechen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtsümpfungsmenge 

des Tagebaus Garzweiler voraussichtlich nicht mehr als 120 Mio. m³/a übersteigt. Nach der 

Phase der maximalen Sümpfungswasserhebung nimmt diese im Zuge der sog. nachlaufenden 

Sümpfung während der Befüllung des Tagebausees sukzessive ab.  

Bedingt durch die Veränderung des Grundwasserspiegels sowie die bergbauliche Materialumla-

gerung setzt sich die Oxidation der geogen im Boden enthaltenen Pyrite fort. Das Inventar an 

Pyritoxidationsprodukten (Sulfat, Eisen, Wasserstoffionen) im Boden nimmt zu. Die Wirkanalyse 

für die Sümpfung ist in Tabelle 4-34 dokumentiert. 

Tabelle 4-34: Prüfungsrelevanz sümpfungsbedingter Auswirkungen 

Wirkung Betroffenes Kompartiment Verweis auf Aus-
wirkungsprognose 

Mengenmäßiger Zustand 

Verschlechterung der Mengenbilanz OSTW, tiefere Grundwasserleiter s. Kap. 6.1.1 

Absenkung des aktuellen Grundwasserflur-
abstandes 

GWK s. Kap. 6.3.1 

Feuchtgebiete, gwaLös s. Kap. 6.4 

berichtspflichtige OWK s. Kap. 6.1.1.2.1 

Intrusion (Eindringen von Salz oder Schad-
stoffen) 

OSTW, tiefere Grundwasserleiter s. Kap. 6.2 

Chemischer Zustand 

einstufungsrelevante Veränderung von 
Stoffkonzentrationen im Grundwasser 

GWK 

s. Kap. 6.1.3 einstufungsrelevante Veränderung von 
Stoffkonzentrationen in Oberflächenge-
wässern, Feuchtgebieten und gwaLös 

berichtspflichtige OWK, Feucht-
gebiete, gwaLös 

 

4.3.2.2 Materialumlagerung und Pyridoxidation 

Bedingt durch die Materialumlagerung und die Grundwasserabsenkung oxidieren im Boden na-

türlicherweise vorhandene Pyrite. Die daraus und in den Kippen und Außenhalden entstehenden 

Produkte führen beim Grundwasserwiederanstieg und durch den Grundwasserabstrom aus den 

Kippen und Außenhalden in die angrenzenden Grundwasserkörper zu einer Veränderung der 

chemischen Zusammensetzung. Gemäß Kap. 2.5, Ziel 3 im BKP (1995) (MURL-NRW 1995) sind 

ĂBeeinträchtigungen der Grundwassergüte durch Kippenkörper aufgrund von hydrochemischen 

Prozessen der Versauerung und ihrer Begleit- und Folgeprozesse zu minimierenñ.  
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Durch Gegenmaßnahmen ist die Oxidation der Schwefelverbindungen so weit wie möglich zu 

verhindern und die nicht vermeidbare freigesetzte Säuremenge bereits in der Kippe zu neutrali-

sieren (A-Maßnahmen, s. Anlage 5, Pkt. B (MULNV 2022)). Ist das nicht ausreichend, so ist der 

nicht zu vermeidende Stoffaustrag aus der Kippe durch hydraulische Maßnahmen zu verringern. 

Betroffen sind die in Kapitel 5.3, Abbildung 5-7 dargestellten GWK (MULNV 2022). 

Die Materialumlagerung führt darüber hinaus zu einer Veränderung der natürlichen Grundwasser-

leiterstruktur mit der Wechselfolge von durchlässigen und weniger durchlässigen Schichten. In 

der Kippe entsteht ein homogener neuer Wasserkörper mit deutlich geringerer Durchlässigkeit 

als in den bisherigen Grundwasserleitern. Die Wirkanalyse für die Materialumlagerung und 

Pyritoxidation ist in Tabelle 4-35 dokumentiert. 

Tabelle 4-35: Prüfungsrelevanz der Auswirkungen durch Materialumlagerung und 
Pyritoxidation 

Wirkung Betroffenes Kompartiment Verweis auf Aus-

wirkungsprognose 

Mengenmäßiger Zustand 

Verschlechterung der Mengenbilanz durch 

verändertes Fließverhalten 

OSTW, tiefere Grundwasserleiter s. Kap. 6.2.1 

Chemischer Zustand 

einstufungsrelevante Veränderung von 

Stoffkonzentrationen im Grundwasser 

OSTW, tiefere Grundwasserleiter s. Kap. 6.2.2 

 

4.3.2.3 Infiltration bzw. Versickerung von Öko- und Rheinwasser in GWK 

Der Vorgang der Infiltration bzw. Versickerung beschreibt die Einleitung von Wasser in das 

Grundwasser. Dies erfolgt mit verschiedenen baulichen Anlagen wie Sickerschlitzen, Versicke-

rungsbrunnen (flach und tief), Versickerungsschächten und Infiltrationslanzen. Die wasserrecht-

lichen Genehmigungen liegen mit den jeweiligen Versickerungswasserrechten vor. 

Die Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rheinwasser stellt gemäß MULNV (2022) eine 

MaÇnahme zur Erreichung bzw. zur Erhaltung des Ăbestmºglichen mengenmªÇigen Zustandsñ 

des Grundwassers sowie zur Erreichung bzw. zum Erhalt des Ăbestmºglichen ºkologischen Po-

tenzialsñ der von der Grundwasserabsenkung betroffenen Oberflªchengewªsser dar. Aufgrund 

des Fließverhaltens von Grundwasser im porösen Medium finden Grundwasseranreicherungen 

nicht nur lokal im Bereich der Brunnen, sondern auch in weiterem Umkreis statt. Lokal sind im 

Bereich von Versickerungsanlagen auch Aufhöhungen des Grundwasserstandes über den natür-

lichen Grundwasserstand hinaus möglich. 

Im Zusammenhang mit der Infiltration bzw. Versickerung von Rheinwasser ab etwa 2030 spielen 

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM) nach Anlage 2 der GrwV 

(2010) nur eine untergeordnete Rolle. Die sog. Überschreitungstabelle (Tabelle 4-27), die einen 

Überblick über diejenigen chemischen Stoffe bietet, für die eine Überschreitung der Orientie-

rungswerte bzw. Umweltqualitätsnormen vorliegt, weist lediglich für die Summe aus 

Benzo[ghi]perylen und Indeno[123-cd]pyren eine Konzentrationsüberschreitung aus (siehe Kap. 

4.2.3). Überschreitungen für Stoffe der Anlage 6 der OGewV (2016) werden nicht ausgewiesen, 
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die UQN für flussgebietsspezifische Schadstoffe werden somit eingehalten. Damit ist das Rhein-

wasser auch ohne weitere Aufbereitung für die geplante Grundwasseranreicherung geeignet. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich Benzo[ghi]perylen und Indeno[123-cd]pyren auf-

grund ihrer Stoffeigenschaften vorrangig an partikulärem Material anlagern, welches bereits bei 

der Entnahme und bei der bestehenden Aufbereitung in den WW Wanlo und Jüchen abgeschie-

den wird, so dass sich im Hinblick auf die geplante Infiltration bzw. Versickerung weitere Minde-

rungseffekte ergeben. Die Wirkanalyse für die Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rhein-

wasser ist in Tabelle 4-36 zusammengefasst.  

Die Lage der Infiltrations- und Versickerungsanlagen sowie die betroffenen GWK sind in Tabelle 

3-2 und Abbildung 4-3 dargestellt. 

Tabelle 4-36: Prüfungsrelevanz infiltrations- und versickerungsbedingter Auswirkungen 

Wirkung Betroffenes Kompar-

timent 

Verweis auf Aus-

wirkungsprognose 

Mengenmäßiger Zustand 

Lokale Aufhöhung oberes Grundwasser-

stockwerk (OSTW) 

s. Kap. 6.3.1 

Chemischer Zustand 

einstufungsrelevante Veränderung von Stoffkonzent-

rationen im Grundwasser 

GWK s. Kap. 6.3.2 

einstufungsrelevante Veränderung von Stoffkonzent-

rationen in Oberflächengewässern  

berichtspflichtige OWK s. Kapitel 9.2.4 

einstufungsrelevante Veränderung von Stoffkonzen-

trationen in Oberflächengewässern, ausgewiesener 

gwaLös und Feuchtgebiete 

Feuchtgebiete, gwaLös s. Kapitel 6.4.2 

 

Wie in Tabelle 3-2 zu entnehmen ist, sind die GWK 284_01, 286_07, 282_01 und 27_18 von den 

Maßnahmen zur Infiltration bzw. Versickerung betroffen. Westlich des GWK 284_01 befinden sich 

randlich im GWK 282_01 einzelne Versickerungsanlagen, die ebenfalls in Richtung Schwalm ab-

strömen und damit nur für den GWK 284_01 wirksam werden (Abbildung 4-3). Östlich im GWK 

286_07 (Niers) befinden sich Versickerungsanlagen, deren Aufhöhungen lokal begrenzt bis in 

den benachbarten GWK 27_18 reichen, dort jedoch aufgrund der geringen Flächengröße und 

Konzentration zu keiner konkret feststellbaren Veränderung im Grundwasserkörper führen 

können. Relevante Wirkungen durch die Infiltrationsanlagen sind damit nur für die GWK 284_01 

und 286_07 zu erwarten, vorsorglich werden für die Infiltration von Ökowasser auch die GWK 

282_01 und 27_18 untersucht. 

Die in diesem Zusammenhang potenziell betrachtungsrelevanten Parameter ergeben sich zum 

einen aus der Vorbelastung der GWK, zum anderen aus der Qualität des Öko- und Rheinwassers. 

Die Einstufung (Vorbelastung) der GWK 284_01 und 286_07 ist in Kapitel 5.2 dokumentiert (Ta-

belle 5-6, Tabelle 5-7). 
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Abbildung 4-3: Darstellung der GWK im Untersuchungsraum unter Einfluss von Infiltrations- und Versickerungsmaßnahmen 
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4.3.2.4 Einleitung über Feuchtgebiete sowie Direkteinleitungen zur Grundwasseran-

reicherung 

Die lokale Grundwasserstützung stellt gemäß MULNV (2022) eine Maßnahme zur Erreichung 

bzw. zur Erhaltung des Ăbestmºglichen mengenmªÇigen Zustandsñ des Grundwassers sowie zur 

Erreichung bzw. zum Erhalt des Ăbestmºglichen ºkologischen Potenzialsñ der von der Grundwas-

serabsenkung betroffenen Oberflächengewässer dar. Dabei wird Ökowasser aus den WW 

Wanlo, Jüchen und Paffendorf, der Enteisenungsanlage Nüsterbach, der Aufbereitung Doveren, 

Rohwasser des Förderbrunnens V87 und später Rheinwasser eingesetzt. Die Lage der Einleitun-

gen in Feuchtgebiete sowie der davon betroffenen GWK ist in Abbildung 4-4 dargestellt, die Ein-

leitmengen gehen aus Tabelle 4-37 hervor. 

Tabelle 4-37: Übersicht über Einleitungen und Einleitmengen in Feuchtgebiete zur 
Grundwasseranreicherung 

Zielgebiet Einleitungen GWK -ɲJahresmenge 

(WWJ 2019-23) (m³/a) 

Schwalmquellgebiet SE0006 

SE0003 

SE0005 

284_01 33.253 

36.286 

35.250 

Mühlenbach MM0019 284_01 544.873 

Finkenberger Bruch NE0001 

NE0011 

286_07 998.275 

86.158 

Niersbruch NE0002 

NE0003 

NE0005 

NT0001 

NT0002 

NT0003 

 126.354 

44.089 

68.107 

8.888 

18.276 

25.343 

Wickrath/Wetschew. Bruch NE0008 

NE0061 

NE0062 

 134.059 

177.442 

178.226 

Güdderather Bruch 

 

NE0009 

NE0010 

286_07 151.635 

142.860 

Trietbach TE0001 

TE0002 

286_07 1.095.834 

308.959 

Erft SG0001 

BI0001 

GG0001 

NB0001 

274_01 1.007.702 

139.058 

289.722 

1.200.224 

Nüsterbach / Scherresbruch KL0001 

NU0002 

282_05 564.809 

424.839 

Doverener Bach DB0001 

DQ0014 

DQ0042 

282_01 178.487 

43.242 

24.529 

Millicher Bach MI0001 

MI0002 

MI0004 

282_01 177.645 

26.159 

84.042 
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Abbildung 4-4: Grundwasserkörper unter Einfluss von Einleitungen über Feuchtgebiete 
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4.3.2.5 Einleitung von Rheinwasser und Sümpfungswasser über Tagebausee 

Zur sukzessiven Auffüllung des Tagebausees soll Rheinwasser eingeleitet werden. Als weitere 

Option wird flankierend die Einleitung von Sümpfungswasser aus der nachlaufenden Sümpfung 

in Erwägung gezogen. Im Umfeld des entstehenden Tagebausees entsteht mit der Befüllung ein 

hydraulischer Gradient zum abgesenkten Grundwasserspiegel, so dass das eingeleitete Wasser 

in die angrenzenden Grundwasserkörper gelangt (s. Tabelle 4-38).  

Tabelle 4-38: Betroffenheiten durch Wirkpfad Einleitung von Rheinwasser und 
Sümpfungswasser über Tagebausee 

Bezeichnung der 
GWK 

Betroffenheit durch: 
Herkunft des 

Infiltrationswassers 
Auswirkungen 

auf 

Verweis auf 
Auswirkungs-

prognose 

286_07, 286_08, 
274_03, 274_05, 
282_05 

Zustrom von Seewasser 
aus dem entstehenden 
Tagebausee in die GWK 

Rheinwasser und 
Sümpfungswasser 
über Tagebausee 

mengenmäßigen 
und chemischen 
Zustand 

Kap. 6.6.1 

Kap. 6.6.2 

 

4.3.2.6 Grundwasserregulierung durch den Tagebausee 

Sobald der hydraulische Gradient zwischen Seewasserspiegel und kommunizierendem Grund-

wasserspiegel der Umgebung nivelliert ist (prognostiziert etwa um das Jahr 2080 herum), wird 

der Wasserstand des Tagebausees den Grundwasserstand in Teilbereichen der umgebenden 

GWK im Umfeld des Tagebausees regulieren. Dies wird auch dann der Fall sein, wenn der an-

gestrebte Zielwasserstand des Tagebausees mit Entwässerung in die Niers noch nicht erreicht 

ist. Der Zielwasserstand wird im direkten Umfeld des Tagebausees hierbei um wenige Meter 

niedriger liegen als es dem vorbergbaulichen Grundwasserstand entsprechen würde. Somit stellt 

der Tagebausee eine Grundwassersenke für die in Tabelle 4-39 genannten GWK dar. Infolge der 

natürlicherweise, in Abhängigkeit der meteorologischen Verhältnisse auftretenden Wasserspie-

gelschwankungen werden auch die Grundwasserspiegel beeinflusst bzw. reguliert. 

Dies hat somit Auswirkungen auf den mengenmäßigen Zustand der GWK. Der chemische Zu-

stand der GWK bleibt davon unberührt, da es sich lediglich um einen Abstrom von Grundwasser 

handelt.  

Tabelle 4-39: Betroffenheiten durch Wirkpfad Grundwasserregulierung durch den Tagebausee 

Bezeichnung der 
GWK 

Betroffenheit durch: 
Herkunft des 
Infiltrationswassers 

Auswirkungen 
auf 

Verweis auf 
Auswirkungs-
prognose 

282_01, 282_05, 
284_01, 286_07, 
286_08, 27_18, 
274_01, 274_02, 
274_03 

Zielwasserstand und 
meteorologisch be-
dingte Wasserspiegel-
schwankungen im Ta-
gebausee 

entfällt mengenmäßigen 
Zustand 

s. Kap. 6.6.1 
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4.3.3 Methoden für die Prognose und Bewertung der planbedingten Auswirkungen 

4.3.3.1 Mengenmäßiger Zustand 

4.3.3.1.1 Berücksichtigung abweichender Bewirtschaftungsziele gem. § 30 WHG 

Wie bereits in Kapitel 1 dargestellt, wird im rheinischen Braunkohlerevier seit Mitte der 1950er 

Jahren Braunkohle in Großtagebauen gewonnen. Diese Nutzung soll aktuell bis voraussichtlich 

2030 fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Land NRW das Hintergrundpapier 

Braunkohle aus dem Jahr 2008 mehrmals fortgeschrieben. Schon das Hintergrundpapier für den 

2. Bewirtschaftungsplan NRW 2016ï2021 (MKULNV 2015e) befasst sich mit den abweichenden 

Bewirtschaftungszielen, die im Zusammenhang mit der Braunkohlengewinnung erforderlich sind. 

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse aus dem aktuellen Hintergrundpapier für den 

3. Bewirtschaftungsplan (2022ï2027) übernommen (MULNV 2022). 

Die im Hintergrundpapier begründeten Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen werden bei 

der Bewertung der Auswirkungen durch die BKP-Änderung berücksichtigt. 

 

4.3.3.1.2 Modellierung und Bewertung planbedingter Veränderungen 

Wie in Kapitel 3.3 erläutert, berücksichtigt das durch die RWE Power AG (2020) entwickelte re-

vierweite Grundwassermodell schollenübergreifend die Einflüsse der drei Tagebaue Inden, Ham-

bach und Garzweiler und wird gemäß Sammelbescheid zur Neugestaltung bzw. Optimierung des 

wasserwirtschaftlichen Berichtswesens vom 05.05.2014 (Az.: 61.42.63-2000-1) mit seinen Nach-

trägen fortlaufend aktualisiert und im Rahmen des im 6-jährigen Turnus vorzulegenden Modell-

berichtes nachvollziehbar dokumentiert. 

Das Modell wurde zur Simulation der nichtstationären dreidimensionalen gesättigten Grundwas-

sermengenströmung in bergbaulich beeinflussten Strömungsräumen entwickelt (Anlage Grund-

wassermodell für das Rheinische Revier ï Bericht 2024). Für die Lösung des mathematischen 

Modells wird das numerische Verfahren der finiten Volumina verwendet.  

Der gesamte Untersuchungsraum des Grundwassermodells ist in Waben (Polygone) unter-

schiedlicher Größe eingeteilt. Für jede Wabe wird die Änderung des Grundwasserstands zum 

Referenzjahr 2021 ermittelt. Die Grundwasserstandsänderungen zu diesem Referenzjahr werden 

für die Zeitschritte 2030 (voraussichtliches Ende des Abbaus), 2036 (voraussichtlicher Start der 

Seeflutung), 2050 (noch deutlicher Einfluss der Infiltrationsanlagen) und 2063 (voraussichtliches 

Erreichen des Zielwasserspiegels) sowie für 2200 (quasi-stationärer Endzustand ist erreicht) 

ermittelt. Hydrologisch gesehen war das Bezugsjahr 2021 ein durchschnittliches bis eher nasses 

Jahr. Laut dem Jahresbericht des Erftverbandes (2021) lagen die Niederschlagsmengen im Win-

ter im Mittel knapp unter und im Sommer ï insbesondere aufgrund des Julis ï um ca. 20 % über 

dem Vergleichswert. Die Grundwasserneubildung wird vom Erftverband für das Wasserwirt-

schaftsjahr 2021 mit 100 % des vieljährigen Mittels bestimmt. Das Jahr 2021 repräsentiert somit 

einen mittleren Wert für die letzte Dekade, so dass die im Jahr 2021 konstruierten Grundwasser-

gleichen eine geeignete Grundlage für die weiteren Betrachtungen darstellen.  

Das schollenübergreifende Grundwassermodell hat eine Ausdehnung von etwa 4.000 km², wird 

durch 151.563 Modellpunkte diskretisiert und umfasst die Venloer Scholle, die Erft-Scholle, die 
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Rur-Scholle, die linksrheinische Kölner Scholle sowie die südliche Krefelder Scholle. Das Modell-

gebiet schließt die nördliche Krefelder Scholle nicht mit ein, da die bergbaulich bedingten Auswir-

kungen nicht bis in diesen Bereich reichen und mit der Maas und dem Nordkanal stabile Rand-

bedingungen definiert sind. 

Alle braunkohlebergbaulichen Aktivitäten im Rheinischen Revier sind somit inklusive etwaiger 

Überstrommengen zwischen den Schollen und den hydraulischen Wechselwirkungen im Grund-

wassermodell vollständig abgebildet (auch über den Untersuchungsraum hinaus). Zur räumlichen 

Diskretisierung wird das flexible Verfahren der Bildung unregelmäßiger Modellknotennetze (Drei-

ecknetze) angewendet, wodurch komplizierte geologische, hydrogeologische oder hydrographi-

sche Strukturen sowie beliebig gekrümmte Modellberandungen im ortsdiskreten Grundwasser-

modell gut abgebildet werden können. Das Grundwassermodell berücksichtigt neben den Haupt-

grundwasserleitern weitere Nebengrundwasserleiter, so dass in Summe, je nach hydrogeologi-

scher Verbreitung, bis zu zwölf Grundwasserleiter betrachtet werden. Für die mit dem Grundwas-

sermodell berechneten Grundwasserströmungsvorgänge wird das Rechenprogramm GWDREI 

verwendet. 

Die zeitliche Diskretisierung wird durch äquidistante Jahreszeitschritte abgebildet, beginnend 

zum Zeitpunkt 31.10.1970. Auch die räumliche Lage der Modellknoten besitzt einen Einfluss auf 

den Berechnungsablauf, die Simulationsmöglichkeiten im Sinne der Fragestellungen, die Güte 

der Rechenergebnisse und die Auswertespielräume. Da sowohl die horizontale Strömung inner-

halb der Modellgrundwasserleiter als auch die vertikale Strömung über die Grundwasserstauer 

bzw. in Kopplungsbereichen von Grundwasserleitern berechnet wird, ermöglicht das Modell eine 

quasi-dreidimensionale Nachbildung der Strömungsvorgänge, so dass die Grundwasserverhält-

nisse realitätsnah abgebildet werden. 

Die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen der bisherigen Bergbautätigkeit im Untersuchungs-

raum, ihr zeitlicher Verlauf und die detaillierten Ursache-Wirkung-Beziehungen sind bekannt und 

werden bei der Analyse des Ist-Zustands beschrieben. Diese Kenntnisse und die kontinuierlich 

verdichteten Daten und Interpretationen zu den hydrogeologischen Verhältnissen fließen laufend 

in das Grundwassermodell ein. Das hier verwendete Modell basiert auf der Version, die im Braun-

kohleplanänderungsverfahren Hambach bzw- im Wasserrechtlichen Verfahren Inden Eingang 

gefunden hat. Dabei sind im Wesentlichen folgende Datengrundlagen überarbeitet worden: 

1. Statt punktbasierter wurde eine linienhafte Abbildung der Direkteinleitungsstrecken ge-

mäß Abstimmung mit dem Erftverband umgesetzt. 

2. Tagebauführung und Kippenaufbau Garzweiler für den Ist-Zeitraum und die Planung ba-

sierend auf der Leitentscheidung vom Herbst 2022. 

Für das aktuelle Modell (Grundwassermodell - Bericht 2024) wurden alle Modelldaten (soweit 

verfügbar) bis 2021 mit den verfügbaren Daten aktualisiert und fortgeschrieben und auf das Mo-

dellnetz interpoliert. Dies betraf die Abgrenzung und Verbreitung der Grundwasserleiter und 

Grundwasserstauer, die Geländehöhen, die Gewässerdaten, die Höhe der Grundwasserneubil-

dung, Hebungsmengen der Tagebaue sowie weitere Grundwasserentnehmerdaten und die An-

gaben zu Grundwasserinfiltrationen und Gewässereinleitungen. Alle weiteren Fördermengen von 

z.B. Wasserwerken, Industrieentnehmern, Beregnungen usw. wurden meist mit der 2019 bekann-

ten Hebungsmenge im Prognosezeitraum fortgeführt. Hierbei wurde auf die Entnehmerdatenbank 

des Erftverbandes zurückgegriffen. Das letzte Jahr der Auskohlung wurde für 2030 angesetzt. 
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Wie bei jeder Modellbearbeitung wird über den eigentlichen Untersuchungsraum hinaus eine grö-

ßere Modellfläche berücksichtigt, um sicher zu stellen, dass die schollenübergreifenden wasser-

wirtschaftlichen Auswirkungen in die Betrachtung Eingang finden und die Modellränder von der 

Sümpfung unbeeinflusst bleiben. Für die Ermittlung der notwendigen Hebungsmengen des Ta-

gebaus Garzweiler wurden die maßgeblichen Wasserspiegel zur Einhaltung der Standsicherheit 

als Zielgröße verwendet. 

In den Vorgängerversionen des Modells waren die Direkteinleitungen an den Einleitungsstellen 

abgebildet, so dass die dem Grundwasser zugutekommende Menge eine punktuelle Anreiche-

rung darstellte. In der aktuellen Version wurde nun erstmals eine realitätsnähere Verteilung der 

Direkteinleitungsmengen über eine gewässerspezifische Fließstrecke abgebildet, die mit dem Ex-

pertenwissen des Erftverbands ausgewiesen wurden. Die Tagebauführung Garzweiler und der 

Kippenaufbau wurden auf Basis der vorliegenden Aufmaße für den Ist-Zeitraum in Raum und Zeit 

aktualisiert respektive ergänzt und wie die aktuelle Planung auf das Modellnetz übertragen. 

In das Modell wurde in Jahresschritten der Abbau der bergbaubedingt betroffenen Grundwasser-

leiter und -stauer eingebaut. Mit der anschließenden Verkippung wurden die für den Zeitraum des 

Abbaus entfernten Grundwasserleiter durch ein oder mehrere gekoppelte Kippengrundwasser-

leiter ergänzt, denen dann neue Durchlässigkeits- und Speicherwerte zugewiesen wurden. Mit 

dem Einbau der obersten Kippscheibe wurden die damit einhergehenden neuen Höhen der Ge-

ländeoberkante und der teilweise vorhandenen oder geplanten Gewässerdaten (Tagebauseen, 

Erft usw.) aktualisiert. Auf diese Weise wurden die im Modellzeitraum aktiven Tagebaue jahres-

scharf simuliert. Nach Einstellung des jeweiligen Abbaus wird mit der Flutung der Tagebauseen 

begonnen, in Garzweiler wurde ein nachlaufender Betrieb ohne Kohlegewinnung, der zur Her-

stellung der finalen KIppenoberfläche genutzt wird, ausgegangen. Für bereits bestehende Tage-

bauentwässerungsbrunnen wurden die bekannten Messwerte übernommen. Die für die zukünf-

tige Entwässerung der Tagebaue geplanten Brunnen wurden in das Grundwassermodell einge-

geben und um die für die Tagebauseefüllungen notwendigen Begleitbrunnen ergänzt. 

Mit dem revierweiten Grundwassermodell werden die Auswirkungen der Grundwasserentnahmen 

prognostiziert und für das obere Grundwasserstockwerk sowie für die tieferen Grundwasserleiter 

8/6D, 6B und 2-5 als Grundwasserstanddifferenzen (Veränderungen des Grundwasserstands) 

für verschiedene Zeitschritte dargestellt.  

Aufgrund des langen Prognosezeitraums sind künftige Auswirkungen des Klimawandels auf den 

Grundwasserhaushalt nicht auszuschließen. Hinreichend genaue Aussagen zur zukünftigen Ent-

wicklung der jährlichen Grundwasserneubildung sind aufgrund der unsicheren Informationslage 

zur Niederschlagsentwicklung sowie angesichts der komplexen Wechselwirkungen mit anderen 

Wirkfaktoren derzeit noch nicht möglich. Die Grundannahmen des Grundwassermodelle werden 

jedoch nicht in Frage gestellt. Der sog. LAWA-Klimawandelbericht aus Dezember 2020 projiziert 

bis zur Mitte des Jahrhunderts generell eher moderate Veränderungen des sich jährlich neubil-

denden Grundwassers. Einem möglichen Rückgang der Sommerniederschläge in Verbindung 

mit einer höheren Verdunstung sowie einer später endenden und früher beginnenden Vegetati-

onsperiode steht eine mögliche Zunahme der Niederschlagssummen im hydrologischen Winter-

halbjahr gegenüber. Derartige nicht sicher prognostizierbare Effekte auf den Grundwasserhaus-

halt werden auch in Zukunft durch das laufende Monitoring der Grundwasserstände erfasst. Eine 

rechtzeilige Anpassung der Schutzmaßnahmen (Steuerung der Wassereinleitung) ist daher mög-

lich und auch vorgesehen, so dass man sich weiterhin im Rahmen der Modellannahmen bewegt. 
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Die Grundwassermodellierung berücksichtigt neben den bergbaulich erforderlichen Grundwas-

serentnahmen auch die übrigen z.B. zur öffentlichen Wasserversorgung notwendigen und für die 

Grundwasserverhältnisse relevanten Entnahmen. Für die Prognoserechnungen werden durch-

gehend mittlere Neubildungsraten von 100 % angesetzt, damit die Differenzenpläne von witte-

rungsbedingten Schwankungen bereinigt sind. 

Auf Grund der besonderen Bedeutung des oberen Grundwasserstockwerkes für Feuchtgebiete 

und Oberflächengewässer und sonstige Nutzungen sowie die Besiedlung der Oberfläche werden 

hierfür ergänzend auch die Grundwasserhöhengleichen für den stationären Endzustand berech-

net. Der stationäre Endzustand bezeichnet die Grundwasserverhältnisse nach der Auskohlung 

der Tagebaue, der erfolgten Füllung der Tagebauseen und dem abgeschlossenen Grundwasser-

wiederanstieg. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die vorangegangenen Verfahren auf früheren Versionen des 

Grundwassermodells beruhen. Seitdem wurden wie oben beschrieben die Modelldaten weiter 

aktualisiert, um weiterhin dem Stand der Erkenntnisse zu entsprechen. Das hier verwendete 

Grundwassermodell bestätigt dabei im Wesentlichen die Ergebnisse der vorherigen Modelle. Be-

dingt durch die Einarbeitung neuerer Daten ergeben sich jedoch abweichende Details bezüglich 

der prognostizierten Auswirkungen. 

Eine detaillierte Beschreibung des Modells findet sich in der Anlage ĂGrundwassermodell f¿r das 

Rheinische Revier ï Bericht 2024ñ im Untersuchungsraum zum Braunkohleplanªnderungsver-

fahren Garzweilerñ zum Braunkohleplanªnderungsantrag. 

 

4.3.3.1.3 Signifikante Wirkungen auf gwaLös und grundwasserabhängige, schützens-

werte Feuchtgebiete und auf OWK 

Die vorhabenbedingte Absenkung kann nur dann einen Einfluss auf das Abflussregime bzw. den 

Wasserstand eines OWK haben, wenn das betreffende Gewässer (inkl. Nebengewässer) zum 

Zeitpunkt der Aufnahme des fortgesetzten Vorhabens Grundwasserkontakt aufweist. Als Bezugs-

zeitpunkt für diese Prüfung wurde vorliegend konservativ das wasserwirtschaftlich repräsentative 

Bezugsjahr 2021 herangezogen. Für berichtspflichtige OWK wird geprüft, ob diese im Bezugsjahr 

2021 potenziell mit Grundwasser in Kontakt standen. Für verschiedene OWK enthalten die PE-

Steckbriefe bereits eine HMWB-Ausweisung mit der Fallgruppe Gwr (Grundwasserregulierung). 

Eine detaillierte Bestandserfassung der im Untersuchungsraum gelegenen Fließgewässer ist in 

der Anlage Oberflächengewässer enthalten. Hier sind u.a. alle berichtspflichtigen OWK, die voll-

ständig oder teilweise innerhalb der Grenzen des Untersuchungsraums liegen, erfasst.  

Die bei dieser Prüfung verwendete Kenngröße ist der Flurabstand, welcher den Abstand der Ge-

ländeoberkante zum Grundwasserstand beschreibt (Karte Wasser-F, UP/UVP-Bericht). Nur 

OWK bzw. OWK-Abschnitte, die zum Bezugszeitpunkt 2021 in einem Gebiet mit Flurabständen 

Ò 2,0 m liegen, stehen potenziell mit dem Grundwasser in Kontakt. Unter Zugrundelegung der 

Karte Wasser-F wurden u.a. die berichtspflichtigen OWK in Anlage Oberflächengewässer anhand 

der dargestellten Flurabstände in Bezug auf den potenziellen Grundwasserkontakt wie folgt dif-

ferenziert: 
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¶ Bei einem Flurabstand Ò 2,0 m ist vorsorglich von einem potenziellen natürlichen Grund-

wasseranschluss des Gewässers auszugehen; 

¶ Bei einem Flurabstand > 2,0 m ist nicht von einem natürlichen Grundwasseranschluss des 

Gewässers auszugehen. 

Diese Differenzierung wurde in Anlage Oberflächengewässer in der Spalte "Grundwasserkontakt" 

vermerkt. 

Des Weiteren wurde in der Anlage Oberflächengewässer differenziert, ob ein Gewässer im Be-

trachtungszeitraum von Grundwasserabsenkungen betroffen sein wird. Hierzu wurden die prog-

nostizierten Grundwasserabsenkungen im OSTW für die Jahre 2030, 2036, 2050, 2063 und 2200 

zum Bezugszeitpunkt 2021 herangezogen. Diese werden in Kapitel 6.1 beschrieben und in den 

Karten Wasser-G1a, Wasser-G1b, Wasser-G1c und Wasser-G1d dargestellt. Hierbei wurde in 

Bezug auf die Absenkungsbeträge folgendermaßen differenziert: 

¶ Vorhabenbedingte Auswirkungen sind nicht auszuschließen, wenn die prognostizierte zu-

k¿nftige Grundwasserabsenkung Ó 0,1 m ist;  

¶ es sind keine vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Oberflächengewässer zu erwar-

ten, wenn die prognostizierte zukünftige Grundwasserabsenkung < 0,1 m ist. 

Da die modellseitig ausgewiesenen Absenkungsbeträge noch keine Informationen über die Ur-

sache der ausgewiesenen Differenz geben, wurde ï unter Einbezug von Fachwissen ï in der 

Spalte Ăzuk¿nftiger Einfluss durch Absenkungñ weiter differenziert, ob die Absenkung aus: 

¶ der fortgesetzten Sümpfungsmaßnahme (X-Sü), 

¶ einer geplanten Erhöhung der Fördermengen in den Wassergewinnungsanlagen der WW 

Hoppbruch und WW Lodshof/Waldhütte X-WW), die jedoch nicht sümpfungsbedingt ist, 

¶ dem Zurückfahren von Versickerungsanlagen im Bereich der derzeit künstlich erhöhten 

Grundwasserstände zur Wiederherstellung natürlicher Grundwasserstände (X-VA) 

resultiert. 

Neben den o.g. Absenkungsbeträgen können im Zeitschritt bis zum Jahr 2200 Absenkungsbe-

träge verbleiben, die sich aufgrund der Anlage des Tagebausees mit damit einhergehenden nied-

rigeren Grundwasserständen einstellen. Zur Identifizierung potenziell betroffener OWK wurde für 

alle OWK im Untersuchungsraum auf Grundlage der in der Anlage Grundwassermodell beigefüg-

ten Anlage 56b geprüft, ob eine Differenz gegenüber dem bergbauunbeeinflussten Zustand aus-

gewiesen ist. Hierfür wurde eine Auswertung der Grundwasser-Oberflächengewässer-Interaktion 

auf Basis der in der WRRL festgelgten Einzugsgebietsgrenzen der Oberflächengewässerkörper 

durchgeführt. Hierbei wird folgendermaßen differenziert: 

¶ Auswirkungen durch den Tagebausee auf die Oberflächengewässer sind nicht auszuschlie-

ßen, wenn die prognostizierte Abflussdifferenz gegenüber dem bergbauunbeeinflussten 

Zustand Ó 1 l/s oder Ó 5 % des bergbauunbeeinflussten Abflusses beträgt.  

¶ Es sind keine Auswirkungen durch den Tagebausee auf das Oberflächengewässer zu er-

warten, wenn die prognostizierte Abflussdifferenz < 1 l/s oder < 5 % des bergbauunbeein-

flussten Abflusses beträgt. 
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Für die Gewässer, bei denen eine potenzielle Betroffenheit nicht auszuschließen war, wurden 

weitergehende Betrachtungen zur Veränderung des Abflussregimes durchgeführt.  

GwaLös sind Lebensräume (Biotope), deren Lebensgemeinschaft (Biozönose) ī insbesondere 

die pflanzliche Lebensgemeinschaft ī durch den Standortfaktor Grundwasser bestimmt ist. Bei 

mittleren klimatischen Verhältnissen betragen die Grenzflurabstände unter Wald und sonstigen 

Gehölzflächen max. 5,0 m und unter Ackerflächen, Wiesen usw. max. 3,0 m. Sie sind vielfältigen 

Gefährdungen ausgesetzt (Erftverband 2002).  

Wird der Grundwasserstand so weit abgesenkt, dass die Versorgung der Vegetation aus dem 

Grundwasser nicht mehr gewährleistet ist, kann das Ökosystem (meist irreversibel) geschädigt 

werden. Auch eine Anhebung des Grundwasserstands im Zusammenhang mit künstlichen Anrei-

cherungen kann Landökosysteme, insbesondere Waldstandorte mit einer Vegetation, die nicht 

an hochstehendes Grundwasser angepasst ist, gefährden. Die WRRL enthält zu diesen Vorgän-

gen keine Regelung (LAWA AG 2013). Die vorliegend prognostizierten Aufhöhungen resultieren 

aus der Grundwasseranreicherung und gehören zu den in Kapitel 5.5 beschriebenen Maßnah-

men zur Erreichung des bestmöglichen mengenmäßigen Zustands des Grundwassers. Sie flie-

ßen i.d.R. kurzfristig über die jeweiligen Vorfluter ab. Detaillierte Betrachtungen möglicher Aus-

wirkungen auf Ökosysteme sind im UP/UVP-Bericht dokumentiert. Die Kulisse der im Untersu-

chungsraum ausgewiesenen gwaLös ist weitgehend identisch mit den im BKP ausgewiesenen 

Ziel 1- und Ziel 2-Gebieten (Tabelle 5-1, Tabelle 5-3). Entsprechend den Vorgaben in Kapitel 3.2, 

Ziel 1 im BKP (MURL-NRW 1995) sind die grundwasserabhängigen schützenswerten Feuchtge-

biete im Schwalm-Nette-Gebiet und an den zur Rur entwässernden Bächen Rothenbach, 

Schaagbach und Boschbeek, die sog. Ziel 1-Gebiete, in ihrer artenreichen Vielfalt und Prägung 

durch grundwasserabhängige Lebensgemeinschaften zu erhalten.  

Die übrigen im Nordraum vorkommenden schützenswerten Feuchtgebiete, sog. Ziel 2-Gebiete, 

sind im Fall einer Beeinflussung durch Grundwasserabsenkungen durch geeignete technische 

Maßnahmen der Wasserhaushaltsstabilisierung nach Möglichkeit zu erhalten. Sofern eine Erhal-

tung bzw. ein Ausgleich nicht möglich ist, muss geeigneter Ersatz geschaffen werden (s. BKP 

Kapitel 3.2, Ziel 2, MURL-NRW 1995). 

Die Kulisse der gwaLös wurde bereits 2017 mit der im Braunkohlenplan Garzweiler II definierten 

Ziel 1- und Ziel 2-Feuchtgebietskulisse - die im Monitoring Garzweiler II überwacht wird - abge-

glichen (s. Kap. 7.1.6, Projekthandbuch Monitoring Garzweiler II, MUNV 2017). Hierbei wurde 

festgestellt, dass im Monitoring Garzweiler alle grundwasserabhängigen Gebiete erfasst sind. 

Kleinere festgestellte Abweichungen der Kulissen wurden angepasst, sofern grundwasserabhän-

gige Feuchtgebiete betroffen waren.  

Im Rahmen der Auswirkungsprognose wird geprüft, ob gwaLös und Feuchtgebiete von der mo-

dellierten Absenkung betroffen sind. Dabei erfolgte auf der Basis der Modellergebnisse und des 

Kartenmaterials folgende Differenzierung: 

¶ Vorhabenbedingte Auswirkungen für die Ziel 1- und Ziel 2-Gebiete sind nicht auszuschlie-

Çen, wenn die prognostizierte zuk¿nftige Grundwasserabsenkung Ó 0,1 m ist.  

¶ Es sind keine vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Ziel 1- und Ziel 2-Gebiete zu er-

warten, wenn die prognostizierte zukünftige Grundwasserabsenkung < 0,1 m ist. 
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Die umfangreichen Prüfungen finden auf Grundlage möglicher Auswirkungen fachlich nach FFH-

Recht, Eingriffsregelung und Artenschutz in den entsprechenden Fachbeiträgen statt. Hierbei 

werden weitere fachliche Kriterien angewandt, wie z.B. die Herleitung zulässiger Amplitude für 

die Vegetation. Die Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete sowie grundwasserabhängige 

Vegetationstypen werden in den Anlagen ĂFFH-Vertrªglichkeitsuntersuchungñ, ĂLandschaftspfle-

gerischer Fachbeitragñ sowie der ĂArtenschutzrechtlichen Pr¿fungñ detailliert dargestellt und be-

wertet.  

 

4.3.3.1.4 Ergebnisse des behördlichen Monitorings 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass quantitative und qualitative Veränderungen durch das in 

den Kapiteln 3.4.2 und 8.3.4 beschriebene Monitoring im Sinn eines Frühwarnsystems regelmä-

ßig überwacht und ggf. angepasst werden. Durch diese Maßnahmen wird eine Verschlechterung 

des Gewässerzustands und eine Gefährdung der zu erreichenden Bewirtschaftungsziele in an-

deren, von diesen Umständen nicht betroffenen Gewässern so weit wie möglich verhindert. 

 

4.3.3.2 Chemischer Zustand 

Die sümpfungsbedingte Absenkung der Grundwasserstände kann zu einer Veränderung einzel-

ner chemischer Parameter führen. Die Beurteilung der durch die Sümpfungsmaßnahmen beding-

ten zukünftigen Entwicklung der Grundwasserqualität basiert zunächst auf den Ausführungen des 

Hintergrundpapiers Braunkohle (MULNV 2022).  

Ergänzend wird auf die Ergebnisse der Grundwassermodellierung und des Kippengutachtens 

(Rüde et al. 2024) zurückgegriffen. Die Prognosen werden dabei unter Berücksichtigung von wei-

teren Faktoren, wie geogenen Gegebenheiten, allgemeinen anthropogenen Einflüssen und Ab-

bauprozessen von Wasserinhaltsstoffen, durchgeführt. Entsprechend der Beschreibung des Ist-

Zustands erfolgt die Betrachtung gegliedert nach oberem Grundwasserstockwerk, Hangendem 

und Liegendem. 

Planbedingte negative Auswirkungen durch Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung durch 

Infiltration bzw. Versickerung auf den chemischen Zustand von GWK sind prinzipiell möglich, 

wenn die Qualität des Öko- und Rheinwassers die Schwellenwerte der Anlage 2 der GrwV (2010) 

überschreitet. Dies ist jedoch, wie in Kapitel 4.2.1 (Tab. 4-1), 4.2.2 (Tab. 4-14) und 4.2.3 (Tab.4-

20) festgestellt, nicht der Fall. Lediglich im Fall des Förderbrunnens V87, ist infolge der Über-

schreitung der Beurteilungswerte für Arsen und Zink eine Einzelfallbetrachtung bezüglich des 

chemischen Zustands erforderlich, die in Kapitel 6.4.2 bzw. 6.5.2 erfolgt. Dabei wird Arsen durch 

den Schwellenwert nach GrwV (2010), Zink durch die Geringfügigkeitsschwelle nach LAWA 

(2016) abgedeckt. Darüber hinaus sind die weiteren, gesetzlich nicht verbindlichen Geringfügig-

keitsschwellenwerte in die Bewertung des chemischen Zustands der GWK mit eingegangen. 

Grundwasseranalysen aus dem OSTW im weiteren Umfeld des Tagebaus Garzweiler zeigen für 

den Auswertezeitraum 2019 bis April 2024 mittlere Sulfatkonzentrationen bis zu 100 mg/l und 

maximale Konzentrationen bis zu 210 mg/l (s. Karte Wasser-E1). Bergbaubedingt erhöhte Kon-

zentrationen zeigen insbesondere auch Eisen, Mangan, Zink, Nickel und Arsen, für die infolge 

des Prozesses der Oxidation von sulfidischen Mineralien wie Pyrit, Arsenopyrit und anderen Sul-

fiden tendenziell eine positive Korrelation zu erwarten ist. Modellgestützte Prognosewerte, die 
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nicht den Kippenabstrom betreffen, werden im vorliegenden FB WRRL konservativ eingeschätzt 

mit einem Anstieg der aktuellen Werte um +20 % bei Eisen und Mangan und auf 130 mg/L bei 

Sulfat (s. Tabelle 4-14).  

Die zu erwartenden Stoffausträge aus den ungekalkten und den gekalkten Kippen des Tagebaus 

Garzweiler sind im Prognosegutachten von Rüde et al. (2024) spezifisch für Bilanzgebiete nach 

der dort beschriebenen Methodik ermittelt. Für weitergehende Informationen siehe Kap. 4.4.2.4. 

 

4.4 Beschreibung der Wirkungen auf Oberflächengewässer 

Analog zu den GWK erfolgt die Auswahl der für die Prüfung relevanten OWK innerhalb des ab-

gegrenzten Untersuchungsraums. Die Erfassung der im Einzugsgebiet vorhandenen berichts-

pflichtigen Oberflächengewässer erfolgt auf der Basis der Bestandserfassung gemäß der PE-

Steckbriefe (MULNV 2021a; MULNV 2021b; MULNV 2021c; MULNV 2021d). 

Eine detaillierte Bestandserfassung der im Untersuchungsraum gelegenen OWK ist in Kapitel 8.2 

und Anlage Wasser-2 enthalten. Die Beschreibung der Fließgewässer erfolgt entsprechend der 

Einteilung nach WRRL (Flussgebietseinheiten, Teileinzugsgebiete, Wasserkörper). Die jeweilige 

Lage der OWK geht aus Kapitel 8.2 und der Karte Wasser-L zur Lagebeschreibung in der Anlage 

Oberflächengewässer hervor. Neben den berichtspflichtigen Gewässern (Fließgewässer mit Ein-

zugsgebiet Ó 10 km2 und Seen > 0,5 km2) sind im Untersuchungsraum auch kleinere Gewässer 

vorhanden, auf die die Auswirkungen des Vorhabens geprüft wurden. Die Erfassung der im Unter-

suchungsraum vorhandenen Oberflächengewässer erfolgte auf der Basis des digitalen Karten-

materials des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (ELWAS-WEB). Die im Fachauswertetool abgebildeten Gewässer-

stationierungskarten mit den zugehörigen Verzeichnissen bilden die Grundlage für eine bundes-

weit abgestimmte Systematik für die Zuweisung von Daten und Informationen zu Fließgewässern, 

Stillgewässern und deren Einzugsgebieten. Ergänzt wurden diese Landesgewässer mit weiteren 

Gewässern, die in der Kulisse des Monitorings Garzweiler II enthalten sind. Sofern bei den in der 

Anlage Oberflächengewässer aufgeführten Gewässern keine weitere Unterteilung mehr erfolgt, 

sind die untergeordneten Nebengräben Bestandteil der Erfassung. 

 

4.4.1 Ermittlung des Ist-Zustands 

4.4.1.1 Ökologischer Zustand / Ökologisches Potenzial 

Die Beschreibung des ökologischen Zustandes / Potenzials der betroffenen OWK im 4. Monito-

ringzyklus (2015 bis 2018) wurde den PE-Steckbriefen für die Teileinzugsgebiete Maas Nord 

(MULNV 2020d), Maas Süd (MULNV 2020a), Rheingraben Nord (MULNV 2020c) und Erft 

(MULNV 2020b) für den Zeitraum 2022ï2027 entnommen.  

Die PE-Steckbriefe mit den Wasserkörperausweisungen (Ănatürlichñ, Ăverändertñ) sind in Kapitel 

8.3.1 dokumentiert. Die jeweiligen Wasserkörperausweisungen sowie der ökologische Zustand 

bzw. das ökologische Potenzial der OWK sind ergänzend in Anlage Oberflächengewässer dar-

gestellt. Dabei wurden auch die Ergebnisse des 5. Monitoringzyklus (2019 bis 2022) herangezo-

gen.  
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4.4.1.2 Chemischer Zustand 

Die in den PE-Steckbriefen für den Bewirtschaftungszeitraum 2022 ï 2027 enthaltenen Einstu-

fungen des chemischen Zustands von OWK in Ăgutñ oder Ănicht gutñ richten sich nach den in der 

OGewV (2016) festgelegten Umweltqualitätsnormen, die nach ökotoxikologischen Kriterien für 

die EU festgelegt wurden. Die bewertungsrelevanten Stoffe finden sich in Anlage 8 der OGewV 

(2016). Grundlage für diese Bewertung bilden umfangreiche behördliche Überwachungspro-

gramme (s. Kapitel 2.5.2). Die Kategorisierung nach Ăgutemñ und Ăschlechtemñ chemischen Zu-

stand ist für jeden OWK in Kapitel 8.3.1 dokumentiert. Einen Hinweis für die betrachtungsrele-

vanten Parameter in den OWK ist in Tabelle 8-7 zusammengefasst. Die Einstufung des chemi-

schen Zustands wurde in die Tabelle der Anlage Wasser-2 übernommen.  

 

4.4.2 Wirkanalyse für OWK 

4.4.2.1 Direkteinleitung von Öko-, Roh-, Sümpfungs- bzw. Rheinwasser in OWK 

Es wird unterschieden in Direkteinleitungen, bei denen direkt in ein Fließgewässer eingeleitet 

wird, und in Einleitungen über Feuchtgebiete, bei denen Wasser oberflächig in Mulden oder Grä-

ben eingeleitet wird. Die wasserrechtliche Genehmigung erfolgt in den jeweiligen Einleitwasser-

rechten. Einleitungen, bei denen Wasser oberflächennah in Gewässer oder über Mulden und 

Gräben eingeleitet wird, erfolgen in der Regel über Rohrleitungsauslässe, die durch eine Kies-

schüttung befestigt sind.  

Die Direkteinleitung von Öko-, Roh-, Sümpfungs- bzw. Rheinwasser stellt gemäß MULNV (2022) 

eine MaÇnahme zur Erreichung bzw. zum Erhalt des Ăbestmöglichen ökologischen Potenzialsñ 

der von der Grundwasserabsenkung betroffenen Oberflächengewässer dar. Damit sollen die 

aquatischen Lebensgemeinschaften und ökologischen Gewässerfunktionen im Naturraum best-

möglich erhalten werden. 

Wie bereits in Kapitel 3.2 dargestellt, erfolgen planbedingt Einleitungen in die Niers, den Triet-

bach, die Schwalm, den Mühlenbach, den Jüchener Bach, die Norf, den Baaler Bach, Doverener 

Bach und Millicher Bach (s. Tabelle 4-40), durch die sich qualitative und quantitative Veränderun-

gen dieser Gewässer ergeben können. Dabei werden die jeweils eingeleiteten Wasserqualitäten  

¶ aufbereitete Sümpfungswässer aus den WW Wanlo, Jüchen und Paffendorf, sog. Ökowas-

ser, 

¶ Sümpfungswasser aus dem Tagebau Garzweiler, 

¶ Rohwasser aus dem Förderbrunnen V87, 

¶ Ökowasser aus der Enteisenungsanlage Nüsterbach, der Aufbereitungsanlage Doveren, 

¶ ab etwa 2030 Einleitung von Rheinwasser  

berücksichtigt (s. auch Tabelle 4-40). 

Die in diesem Zusammenhang potenziell betrachtungsrelevanten Parameter ergeben sich zum 

einen aus der Vorbelastung der berichtspflichtigen OWK (s. Kap.8.3.3), zum anderen aus der 

Qualität des eingesetzten Öko-, Roh-, Sümpfungs- und Rheinwassers. Die in Kapitel 4.2 durch-

geführten Betrachtungen zum Parameterumfang gelten auch für die Einleitung in OWK. 
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Die Wirkanalyse für die Direkteinleitung ist in Tabelle 4-40 dokumentiert.  

 

Tabelle 4-40: Prüfungsrelevanz der Auswirkungen durch Direkteinleitung 

Wirkung Betroffenes 

Komparti-

ment 

Prüfkriterien Verweis auf 

Auswirkungs-

prognose  

Ökologischer Zustand / ökologisches Potenzial 

einstufungsrelevante Veränderungen 

der Wasserqualität für die Parameter 

gem. Anlage 6 und 7 OGewV 

berichtspflich-

tige OWK Verschlechterungsver-

bot, Zielerreichung und 

Einflussnahme auf 

Maßnahmenpro-

gramme 

s. Kap. 9.2 
einstufungsrelevante Veränderung von 

Stoffkonzentrationen in Oberflächenge-

wässern ausgewiesener Feuchtgebiete 

Feuchtgebiete 

Chemischer Zustand 

einstufungsrelevante Veränderungen 

der Wasserqualität für die Parameter 

gem. Anlage 8 OGewV 

berichtspflich-

tige OWK 

Verschlechterungsver-

bot, Zielerreichung und 

Einflussnahme auf 

Maßnahmenpro-

gramme 

s. Kapitel 9.2 

 

Die Lage der Direkteinleitungen in OWK und Feuchtgebiete ist in Abbildung 4-5 dargestellt. Im 

Rahmen des FB-WRRL ergeben sich die in Tabelle 4-41 genannten Betroffenheiten von OWK, 

die in Kapitel 0 unter Berücksichtigung der jeweiligen Wasserherkunft beurteilt werden. 

Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen durch Direkteinleitung der verschiedenen 

Wässer sind in Kap. 9.2 dokumentiert. 
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Tabelle 4-41: Betroffenheit der OWK durch Direkteinleitung in OWK und Feuchtgebiete 

Gewäs-

sername 

Wasserkörperbezeichnung WK-ID Herkunft des Einleitwassers 

aktuell zukünftig 

Einzugsgebiet der Niers 

Niers von Mönchengladbach-Rheydt bis 

Mönchengladbach-Wetschewell 

286_100032 
WW Jüchen 

Rheinwasser 
von Mönchengladbach-Wetschewell 

bis A 46 

286_104727 
WW Jüchen 

von A 46 bis Erkelenz-Kuckum 286_109828 WW Jüchen 

Sümpfungswasser 

Garzweiler (Garzwei-

ler Fließ, GF0008) 

Rheinwasser 

Trietbach von Korschenbroich-Herzbroich bis 

Giesenkirchen 

286152_477

2 
WW Jüchen Rheinwasser 

Einzugsgebiet der Schwalm  

Schwalm Beekbach bis Tüschenbroicher 

Mühle 

284_39187 
WW Wanlo 

Rheinwasser Tüschenbroicher Mühle bis Erkelenz 284_41935 WW Wanlo 

Mühlen-

bach 

von Mdg in Schwalm bis Wegberg-

Gripekoven 

2844_0 
WW Wanlo 

Einzugsgebiet der Rur 

Baaler 

Bach 

Hückelhoven bis Erkelenz 28256_3887 Enteisenungsanlage 

Nüsterbach 
 

Dovere-

ner Bach 

Hückelhoven bis Erkelenz 282562_0 Aufbereitungsanlage 

Doveren 
 

Millicher 

Bach 

Hückelhoven bis Erkelenz 28258_0 
Förderbrunnen V87  

Einzugsgebiet der Erft 

Norf von Mdg. in Erft bis Pulheim 27494_0 WW Paffendorf  Rheinwasser 

Gillbach Weckhoven bis Rommerskirchen 2748_0 - Rheinwasser 

Einzugsgebiet Rheingraben-Nord 

Jüchener 

Bach 

Korschenbroich bis Jüchen 2751222_0 Sümpfungswasser 

Garzweiler (JB0001), 

WW Jüchen (Hack-

hausener Graben) 

Rheinwasser 

 

4.4.2.2 Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rheinwasser in GWK zur Stützung 

von OWK 

Die Infiltration bzw. Versickerung von Öko- bzw. Rheinwasser stellt gem. MULNV (2022) eine 

MaÇnahme zur Erreichung bzw. zum Erhalt des Ăbestmöglichen ökologischen Potenzialsñ der von 

der Grundwasserabsenkung betroffenen Oberflächengewässer dar. Die Lage der Infiltrations- 

und Versickerungsanlagen in Bezug zu OWK ist in Abbildung 4-6 dargestellt. Die Wirkanalyse für 

die Infiltration von Öko- bzw. Rheinwasser in GWK zur Stützung von OWK ist in Tabelle 4-42 

dokumentiert. 
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Abbildung 4-5: Darstellung des Untersuchungsraums mit Planungseinheiten, OWK und Direkteinleitungen 



 

 
 

 
  

BKP-Änderungsverfahren 
28.01.2025 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie - 149/444 ï 

 

 

Abbildung 4-6: Lage der Planungseinheiten, OWK und Infiltrations- bzw. Versickerungsanlagen 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































